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Der Hl. Stuhl

69 
Botschaft von Papst Leo XIV. zum 111. Welttag des Migranten und 

Flüchtlings am 5.10.2025

Migranten, Missionare der Hoffnung

Liebe Brüder und Schwestern,

der 111. Welttag der Migranten und Flüchtlinge, den mein Vorgänger mit 
der Heilig-Jahr-Feier der Migranten und der Weltmission zusammenfallen 
lassen wollte, bietet uns die Gelegenheit, über den Zusammenhang zwi-
schen Hoffnung, Migration und Mission nachzudenken.

Die aktuelle Weltlage ist leider von Kriegen, Gewalt, Ungerechtigkeiten und 
extremen Wetterereignissen geprägt, die Millionen von Menschen dazu 
zwingen, ihre Heimat zu verlassen und anderswo Zuflucht zu suchen. Die 
allgemeine Neigung, ausschließlich für die Interessen begrenzter Gemein-
schaften einzutreten, stellt eine ernsthafte Bedrohung für die gemeinsame 
Verantwortung, die multilaterale Zusammenarbeit, die Verwirklichung des 
Gemeinwohls und die globale Solidarität zum Wohl der gesamten Mensch-
heitsfamilie dar. Die Aussicht auf einen erneuten Rüstungswettlauf und die 
Entwicklung neuer Waffen, einschließlich nuklearer Waffen, die dürftige 
Berücksichtigung der verheerenden Auswirkungen der gegenwärtigen Kli-
makrise und die tiefgehenden wirtschaftlichen Ungleichheiten lassen die 
Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft immer schwieriger werden.

Angesichts der Theorien über globale Verwüstungen und furchtbare Szena-
rien ist es wichtig, dass in den Herzen der meisten Menschen der Wunsch 
nach einer Zukunft in Würde und Frieden für alle wächst. Eine solche Zu-
kunft ist ein wesentlicher Bestandteil von Gottes Plan für die Menschheit 
und die übrige Schöpfung. Es handelt sich um die messianische Zukunft, 
die von den Propheten angekündigt wurde: „So spricht der Herr der Heer-

scharen: Greise und Greisinnen werden wieder auf den Plätzen Jerusalems 
sitzen; jeder hält wegen des hohen Alters seinen Stock in der Hand. Und 
die Plätze der Stadt werden voller Knaben und Mädchen sein, die auf ihren 
Plätzen spielen. [...] vielmehr ist das die Saat des Friedens: Der Weinstock 
gibt seine Frucht, das Land gibt seinen Ertrag und der Himmel gibt seinen 
Tau. Das alles will ich dem Rest dieses Volkes als Erbbesitz geben.“ (Sach 
8,4–5.12). Und diese Zukunft hat bereits begonnen, denn sie wurde von Jesus 
Christus eröffnet (vgl. Mk 1,15 und Lk 17,21) und wir glauben und hoffen auf 
ihre vollständige Verwirklichung, weil der Herr seine Verheißungen immer 
erfüllt.

Der Katechismus der Katholischen Kirche lehrt: „Die Tugend der Hoffnung 
entspricht dem Verlangen nach Glück, das Gott in das Herz jedes Menschen 
gelegt hat. Sie nimmt in sich die Hoffnungen auf, die das Handeln der Men-
schen beseelen“ (Nr. 1818). Und sicherlich ist das Streben nach Glück – und 
die Aussicht, es anderswo zu finden – eine der Hauptmotivationen für die 
heutige Mobilität der Menschen.

Diese Verbindung zwischen Migration und Hoffnung zeigt sich deutlich 
in vielen Migrationserfahrungen unserer Zeit. Viele Migranten, Flüchtlin-
ge und Vertriebene sind privilegierte Zeugen der im Alltag gelebten Hoff-
nung, indem sie sich Gott anvertrauen und Widrigkeiten ertragen, in der 
Aussicht auf eine Zukunft, in der sie das Herankommen von Glück und 
ganzheitlicher menschlicher Entwicklung erahnen. In ihnen erneuert sich 
die Erfahrung des wandernden Volkes Israel: „Gott, als du deinem Volk vo-
ranzogst, als du die Wüste durchschrittest, da bebte die Erde, da ergossen 
sich die Himmel vor Gott, dem vom Sinai, vor Gott, dem Gott Israels. Gott, 
du ließest Regen strömen in Fülle über dein verschmachtendes Erbland, 
das du selbst gegründet. Dein Geschöpf fand dort Wohnung; Gott, in deiner 
Güte versorgst du den Armen.“ (Ps 68, 8–11) 

In einer Welt, die von Kriegen und Ungerechtigkeiten verdunkelt ist, er-
heben sich die Migranten und Flüchtlinge selbst dort, wo alles verloren 
scheint, als Botschafter der Hoffnung. Ihr Mut und ihre Beharrlichkeit sind 
ein heldenhaftes Zeugnis für einen Glauben, der über das hinausgeht, was 
unsere Augen sehen können, und der ihnen die Kraft gibt, auf den unter-
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schiedlichen Migrationsrouten unserer Zeit dem Tod zu trotzen. Auch hier 
lässt sich eine klare Analogie zur Erfahrung des in der Wüste wandernden 
Volkes Israel finden, das jeder Gefahr im Vertrauen auf den Schutz des Herrn 
begegnet: „Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus der Pest 
des Verderbens. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwin-
gen findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist seine Treue. Du brauchst dich 
vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am 
Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seu-
che, die wütet am Mittag.“ (Ps 91.3–6) 

Die Migranten und die Flüchtlinge erinnern die Kirche an ihre pilgernde 
Dimension; sie trachtet stets danach, die endgültige Heimat zu erreichen 
und wird von einer Hoffnung gestützt, die eine göttliche Tugend ist. Jedes 
Mal, wenn die Kirche der Versuchung der „Sesshaftigkeit“ nachgibt und 
aufhört, civitas peregrina zu sein – pilgerndes Volk Gottes auf dem Weg 
zur himmlischen Heimat (vgl. Augustinus, De civitate Dei, Buch XIV–XVI) 
–, dann hört sie auf, „in der Welt“ zu sein, und wird „von der Welt“ (vgl. 
Joh 15,19). Diese Versuchung bestand bereits in den ersten christlichen Ge-
meinden, sodass der Apostel Paulus die Kirche von Philippi daran erinnern 
musste: „Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dorther erwarten wir 
auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib ver-
wandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit 
der er sich auch alles unterwerfen kann.“ (Phil 3, 20–21)

Insbesondere katholische Migranten und Flüchtlinge können heute in den 
Ländern, die sie aufnehmen, zu Missionaren der Hoffnung werden, indem 
sie dort neue Glaubenswege beschreiten, wo die Botschaft Jesu Christi noch 
nicht angekommen ist, oder indem sie einen interreligiösen Dialog initiie-
ren, der durch den Alltag und von der Suche nach gemeinsamen Werten 
geprägt ist. Mit ihrer spirituellen Begeisterung und ihrer Lebendigkeit kön-
nen sie nämlich dazu beitragen, erstarrte und schwerfällige kirchliche Ge-
meinschaften wiederzubeleben, in denen die spirituelle Wüste bedrohlich 
voranschreitet. Ihre Anwesenheit ist daher als wahrer Segen Gottes anzuer-
kennen und zu wertschätzen, als eine Gelegenheit, sich der Gnade Gottes 
zu öffnen, die seiner Kirche neue Energie und Hoffnung schenkt: „Vergesst 

die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, 
Engel beherbergt!“ (Hebr 13,2)

Das erste Element der Evangelisierung ist, wie der heilige Paul VI. betonte, 
im Allgemeinen das Zeugnis: „Zu diesem Zeugnis sind alle Christen auf-
gerufen; unter diesem Gesichtspunkt können sie alle wirkliche Träger der 
Evangelisierung sein. Wir denken insbesondere an die Verantwortung, die 
die Auswanderer in ihren Gastländern tragen“ (Evangelii nuntiandi, 21). Es 
handelt sich um eine echte missio migrantium – eine Mission, die von den 
Migranten verwirklicht wird –, für die eine angemessene Vorbereitung und 
eine kontinuierliche Unterstützung gewährleistet werden müssen, die das 
Ergebnis einer wirkungsvollen Zusammenarbeit innerhalb der Kirche sind.
Andererseits können auch die Gemeinschaften, die sie aufnehmen, ein le-
bendiges Zeugnis der Hoffnung sein. Der Hoffnung im Sinne des Verspre-
chens einer Gegenwart und einer Zukunft, in der die Würde aller als Kinder 
Gottes anerkannt wird. Auf diese Weise werden Migranten und Flüchtlinge 
als Brüder und Schwestern anerkannt, als Teil einer Familie, in der sie ihre 
Talente entfalten und uneingeschränkt am Gemeinschaftsleben teilneh-
men können.

Aus Anlass dieses Welttages im Heiligen Jahr, zu dem die Kirche für alle 
Migranten und Flüchtlinge betet, möchte ich alle, die sich auf der Reise 
befinden, sowie diejenigen, die sich für ihre Begleitung einsetzen, dem 
mütterlichen Schutz der Jungfrau Maria, der Trösterin der Migranten, an-
vertrauen, damit sie die Hoffnung in ihren Herzen lebendig halte und sie in 
ihrem Engagement für den Aufbau einer Welt unterstütze, die immer mehr 
dem Reich Gottes ähnelt, jener wahren Heimat, die uns am Ende unserer 
Reise erwartet.

Aus dem Vatikan, am 25. Juli 2025,
dem Fest des hl. Apostels Jakobus

LEO XIV.
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70 
Botschaft von Papst Leo XIV. zum neunten Welttag der Armen 2025 

am 16.11.2025

Du bist meine Hoffnung (Ps 71,5)

1.	 „Du bist meine Hoffnung, Herr und Gott“ (Ps 71,5). Diese Worte kommen 
aus einem von ernsten Schwierigkeiten bedrängten Herzen: „Du ließest 
mich viel Angst und Not erfahren“ (V. 20), sagt der Psalmist. Dennoch ist 
seine Seele aufgeschlossen und zuversichtlich, weil er fest im Glauben 
verankert ist, der den Beistand Gottes erkennt und bekennt: „Du bist 
mein Fels und meine Festung“ (V. 3). Daraus geht das unerschütterliche 
Vertrauen hervor, dass die Hoffnung auf ihn nicht enttäuscht: „Bei dir, 
o Herr, habe ich mich geborgen, lass mich nicht zuschanden werden in 
Ewigkeit“ (V. 1).

	 Inmitten der Prüfungen des Lebens wird die Hoffnung durch die feste 
und ermutigende Gewissheit der Liebe Gottes belebt, die durch den Hei-
ligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Deswegen enttäuscht sie 
nicht (vgl. Röm 5,5) und der heilige Paulus kann an Timotheus schrei-
ben: „Dafür arbeiten und kämpfen wir, denn wir haben unsere Hoffnung 
auf den lebendigen Gott gesetzt“ (1 Tim 4,10). Der lebendige Gott ist in 
der Tat der „Gott der Hoffnung“ (Röm 15,13), der in Christus durch seinen 
Tod und seine Auferstehung zu „unserer Hoffnung“ geworden ist (1 Tim 
1,1). Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in dieser Hoffnung gerettet 
worden sind. Und in ihr müssen wir auch verwurzelt bleiben.

2.	 Der Arme kann zum Zeugen einer starken und verlässlichen Hoffnung 
werden, gerade weil er sie in einer prekären Lebenssituation bekundet, 
die von Entbehrungen, Gebrechlichkeit und Ausgrenzung geprägt ist. Er 
verlässt sich nicht auf die Sicherheiten von Macht und Besitz, er leidet 
vielmehr unter ihnen und ist oft ihr Opfer. Seine Hoffnung kann nur 
anderswo ruhen. Indem wir erkennen, dass Gott unsere erste und einzi-
ge Hoffnung ist, vollziehen auch wir den Übergang von vergänglichen 
Hoffnungen zur dauerhaften Hoffnung. Und in Anbetracht des Wun-
sches, Gott als Wegbegleiter zu haben, werden Reichtümer relativiert, 

weil wir den wahren Schatz entdecken, den wir wirklich brauchen. Die 
Worte, mit denen Jesus seine Jünger ermahnt hat, sind klar und deutlich: 
„Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie 
zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt 
euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und 
keine Diebe einbrechen und sie stehlen“ (Mt 6,19–20).

3.	 Die schlimmste Armut ist, Gott nicht zu kennen. Daran erinnerte uns 
Papst Franziskus, als er in Evangelii gaudium schrieb: „Die schlimmste 
Diskriminierung, unter der die Armen leiden, ist der Mangel an geist-
licher Zuwendung. Die riesige Mehrheit der Armen ist besonders offen 
für den Glauben; sie brauchen Gott und wir dürfen es nicht unterlas-
sen, ihnen seine Freundschaft, seinen Segen, sein Wort, die Feier der 
Sakramente anzubieten und ihnen einen Weg des Wachstums und der 
Reifung im Glauben aufzuzeigen“ (Nr. 200). Hier findet sich ein grund-
legendes und ganz ursprüngliches Bewusstsein dafür, wie man in Gott 
seinen Schatz findet. Der Apostel Johannes betont nämlich: „Wenn je-
mand sagt: Ich liebe Gott!, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. 
Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, 
den er nicht sieht“ (1 Joh 4,20).

	 Es ist eine Regel des Glaubens und ein Geheimnis der Hoffnung: Alle 
Güter dieser Erde, die materiellen Dinge, die Freuden der Welt, das wirt-
schaftliche Wohlergehen, so wichtig sie auch sein mögen, genügen 
nicht, um das Herz glücklich werden zu lassen. Reichtümer täuschen 
oft und führen zu dramatischen Situationen der Armut: vor allen, wenn 
man meint, Gott nicht zu brauchen und das eigene Leben unabhängig 
von ihm zu führen. Es kommen einem die Worte des heiligen Augusti-
nus in den Sinn: „Setze deine ganze Hoffnung auf Gott: Fühle dich be-
dürftig nach ihm, um von ihm erfüllt zu werden. Ohne ihn wird dich 
alles, worüber du verfügst, nur noch leerer machen“ (Enarr. in Ps. 85,3).

4.	 Die christliche Hoffnung, auf die das Wort Gottes verweist, ist eine Ge-
wissheit auf dem Lebensweg, weil sie nicht von menschlicher Kraft ab-
hängt, sondern vom Versprechen Gottes, der immer treu ist. Deshalb 
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haben die Christen von Anfang an die Hoffnung mit dem Symbol des 
Ankers verbunden, der Stabilität und Sicherheit bietet. Die christliche 
Hoffnung ist wie ein Anker, der unser Herz an dem Versprechen Jesu 
festmacht, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung gerettet 
hat und wieder zu uns zurückkehren wird. Diese Hoffnung weist bestän-
dig auf den „neuen Himmel“ und die „neue Erde“ (2 Petr 3,13) als wahren 
Horizont des Lebens hin, wo das Dasein aller Geschöpfe seinen wirkli-
chen Sinn finden wird, da unsere wahre Heimat im Himmel ist (vgl. Phil 
3,20).

	 Daraus folgt, dass die Stadt Gottes uns für die Städte der Menschen in 
die Pflicht nimmt. Sie müssen bereits jetzt anfangen, ihr zu ähneln. Die 
Hoffnung, die von der Liebe Gottes getragen wird, die durch den Heili-
gen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden ist (vgl. Röm 5,5), ver-
wandelt das menschliche Herz in fruchtbaren Boden, auf dem die Liebe 
zum Leben der Welt gedeihen kann. Die Tradition der Kirche bekräftigt 
immer wieder diese Wechselbeziehung zwischen den drei theologi-
schen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Hoffnung erwächst 
aus dem Glauben, der sie nährt und trägt, und zwar auf dem Funda-
ment der Liebe, die die Mutter aller Tugenden ist. Und die Liebe ist das, 
was wir heute, was wir jetzt brauchen. Sie ist kein Versprechen, sondern 
eine Wirklichkeit, auf die wir mit Freude und Verantwortung blicken: 
Sie bezieht uns mit ein und richtet unsere Entscheidungen auf das Ge-
meinwohl aus. Wem es hingegen an Liebe mangelt, dem fehlt nicht nur 
der Glaube und die Hoffnung, sondern der nimmt seinem Nächsten die 
Hoffnung.

5.	 Die biblische Aufforderung zur Hoffnung geht also mit der Pflicht ein-
her, in der Geschichte die dementsprechende Verantwortung zu über-
nehmen, und zwar ohne zu zögern. Denn „die Liebe ist das größte so-
ziale Gebot“ (Katechismus der Katholischen Kirche, 1889). Armut hat 
strukturelle Ursachen, die angegangen und beseitigt werden müssen. 
Während dies geschieht, sind wir alle aufgerufen, neue Zeichen der 
Hoffnung zu schaffen, die von der christlichen Liebe zeugen, so wie es 
viele Heilige zu allen Zeiten getan haben. Krankenhäuser und Schulen 

zum Beispiel sind Einrichtungen, die geschaffen wurden, um die Un-
terstützung für die Schwächsten und Ausgegrenzten zum Ausdruck zu 
bringen. Sie sollten mittlerweile Teil der staatlichen Politik eines jeden 
Landes sein, doch Kriege und Ungleichheiten verhindern dies oft noch. 
Zu Zeichen der Hoffnung werden heute immer mehr Familien-Häuser, 
Wohngruppen für Minderjährige, Zentren des Zuhörens und der Auf-
nahme, Tafeln für Arme, Schlafsäle, Bildungsmöglichkeiten für alle: Dies 
sind viele Beispiele, oft versteckt, auf die wir vielleicht nicht achten, die 
aber so wichtig sind, um die Gleichgültigkeit abzuschütteln und zum 
Engagement in den verschiedenen Freiwilligendiensten anzuregen!

	 Die Armen sind keine Zusatzbeschäftigung für die Kirche, sondern viel-
mehr die am meisten geliebten Brüder und Schwestern, weil jeder von 
ihnen durch sein Leben und auch durch die Worte und die Weisheit, 
deren Träger er ist, dazu anregt, mit der Wahrheit des Evangeliums kon-
kret in Berührung zu kommen. Deshalb will der Welttag der Armen un-
sere Gemeinschaften daran erinnern, dass die Armen im Mittelpunkt 
der gesamten Pastoral stehen. Nicht nur was ihren karitativen Aspekt 
betrifft, sondern auch hinsichtlich dessen, was die Kirche feiert und ver-
kündet. Gott hat ihre Armut angenommen, um uns durch ihre Stimmen, 
ihre Geschichten und ihre Gesichter reich zu machen. Ausnahmslos alle 
Formen der Armut sind ein Aufruf, das Evangelium konkret zu leben 
und wirksame Zeichen der Hoffnung zu geben.

6.	 Dies ist die Einladung, die von der Feier des Heiligen Jahres ausgeht. Es 
ist kein Zufall, dass der Welttag der Armen gegen Ende dieses Gnaden-
jahres begangen wird. Wenn die Heilige Pforte geschlossen sein wird, 
dann werden wir die göttlichen Gaben, die im Laufe eines ganzen Jahres 
des Gebets, der Bekehrung und des Zeugnisses in unsere Hände gelegt 
wurden, hüten und weitergeben müssen. Die Armen sind keine Objekte 
unserer pastoralen Fürsorge, sondern kreative Subjekte, die uns heraus-
fordern, immer neue Wege zu finden, das Evangelium heute zu leben. 
Angesichts immer neuer Wellen der Verarmung besteht die Gefahr, dass 
wir uns daran gewöhnen und resignieren. Wir begegnen jeden Tag ar-
men oder verarmten Menschen und manchmal kann es passieren, dass 
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wir selbst weniger haben, dass wir das verlieren, was uns einst sicher zu 
sein schien: eine Wohnung, ausreichend Nahrung für den Tag, Zugang 
zur Gesundheitsversorgung, ein gutes Bildungs- und Informationsni-
veau, Religions- und Meinungsfreiheit.

	 Wenn wir das Gemeinwohl fördern, gründet unsere soziale Verantwor-
tung auf der schöpferischen Geste Gottes, der die Güter der Erde allen 
schenkt: Wie diese müssen auch die Früchte der menschlichen Arbeit 
allen gleichermaßen zugänglich sein. Den Armen zu helfen ist in der Tat 
eine Frage der Gerechtigkeit, noch bevor es eine Frage der Nächstenlie-
be ist. Wie der heilige Augustinus sagt: „Du gibst dem Hungrigen Brot, 
aber es wäre besser, niemand hätte Hunger, auch wenn dann niemand 
mehr da wäre, dem du geben könntest. Du gibst dem Nackten Kleidung, 
aber wie viel besser wäre es, wenn alle Kleidung hätten und es keine Not 
gäbe“ (Kommentar zu 1 Joh, VIII, 5).

	 Ich hoffe daher, dass dieses Heilige Jahr zur Entwicklung von Maßnah-
men zur Bekämpfung alter und neuer Formen der Armut sowie zu neu-
en Initiativen zur Unterstützung und Hilfe für die Ärmsten der Armen 
beitragen kann. Arbeit, Bildung, Wohnung und Gesundheit sind Vor-
aussetzungen für eine Sicherheit, die wir niemals mit Waffen erreichen 
können. Ich begrüße die Initiativen, die es bereits gibt, und die Anstren-
gungen, die tagtäglich auf internationaler Ebene von einer großen Zahl 
von Männern und Frauen guten Willens unternommen werden.

	 Vertrauen wir uns der allerseligsten Jungfrau Maria an, der Trösterin der 
Betrübten, und stimmen wir zusammen mit ihr ein Lied der Hoffnung 
an, indem wir uns die Worte des Te Deum zu eigen machen: „In Te, Do-
mine, speravi, non confundar in aeternum – Auf dich, o Herr, habe ich 
meine Hoffnung gesetzt. In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden“.

Aus dem Vatikan, am 13. Juni 2025,
dem Gedenktag des heiligen Antonius von Padua, des Patrons der Armen

LEO XIV.

71 
Botschaft von + Papst Franziskus zum 99. Weltmissionssonntag am 

19.10.2025

Missionare der Hoffnung unter den Völkern

Liebe Brüder und Schwestern!
Für den Weltmissionssonntag im Jubiläumsjahr 2025, dessen zentrale Bot-
schaft die Hoffnung ist (vgl. Bulle Spes non confundit, 1), habe ich dieses 
Motto gewählt: „Missionare der Hoffnung unter den Völkern“. Es erinnert 
den einzelnen Christen und die Kirche, die Gemeinschaft der Getauften, an 
die grundlegende Berufung, in der Nachfolge Christi Boten und Bauleute 
der Hoffnung zu sein. Ich wünsche allen eine Zeit der Gnade mit dem treuen 
Gott, der uns im auferstandenen Christus „zu einer lebendigen Hoffnung“ 
neu gezeugt hat (vgl. 1 Petr 1,3–4); und ich möchte einige maßgebliche As-
pekte der missionarischen christlichen Identität in Erinnerung rufen, da-
mit wir uns vom Geist Gottes leiten lassen können und vor heiligem Eifer 
für eine neue Zeit der Evangelisierung der Kirche brennen, die gesandt ist, 
die Hoffnung in einer Welt wieder neu zu beleben, über der dunkle Schat-
ten liegen (vgl. Enzyklika Fratelli tutti, 9–55).

1.	 In den Spuren Christi, der unsere Hoffnung ist
	 Während wir das – nach dem Jahr 2000 – erste ordentliche Jubiläum des 

dritten Jahrtausends feiern, richten wir unseren Blick auf Christus, der 
die Mitte der Geschichte ist, „derselbe gestern und heute und in Ewig-
keit“ (Hebr 13,8). Er verkündete in der Synagoge von Nazaret die Erfül-
lung der Heiligen Schrift im „Heute“ seiner geschichtlichen Gegenwart. 
So offenbarte er sich als der, der vom Vater mit der Salbung des Heiligen 
Geistes gesandt wurde, die Frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkün-
den und ein „Gnadenjahr des Herrn“ für die ganze Menschheit auszuru-
fen (vgl. Lk 4,16–21).

	 In diesem geheimnisvollen „Heute“, das bis zum Ende der Welt andau-
ert, erfüllt sich in Christus das Heil für alle, besonders für diejenigen, 
deren einzige Hoffnung Gott ist. In seinem irdischen Leben ist er um-
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hergezogen und hat Gutes getan und alle geheilt (vgl. Apg 10,38) und 
den Bedürftigen und dem Volk die Hoffnung auf Gott neu geschenkt. 
Außerdem erlebte er die ganze menschliche Schwachheit, außer die der 
Sünde, und durchlebte auch schwierige Momente, die zur Verzweiflung 
hätten führen können, wie die Todesangst von Getsemani und am Kreuz.

	 Jesus jedoch vertraute alles Gott, dem Vater, an und gehorchte mit vol-
lem Vertrauen seinem Heilsplan für die Menschheit, der ein Plan des 
Friedens für eine Zukunft voller Hoffnung ist (vgl. Jer 29,11). So wurde er 
zum göttlichen Missionar der Hoffnung, zum obersten Vorbild all derer, 
die im Laufe der Jahrhunderte den von Gott empfangenen Auftrag auch 
unter extremen Herausforderungen erfüllen.

	 Durch seine Jünger, die zu allen Völkern gesandt und von ihm auf geheim-
nisvolle Weise begleitet werden, setzt Jesus, der Herr, seinen Dienst der 
Hoffnung für die Menschheit fort. Noch immer beugt er sich über jeden 
armen, geplagten, verzweifelten und vom Bösen heimgesuchten Men-
schen, um „auf seine Wunden das Öl des Trostes und den Wein der Hoff-
nung zu gießen“ (vgl. Präfation Gesù buon Samaritano). Im Gehorsam ge-
genüber ihrem Herrn und Meister und mit demselben Geist des Dienens 
führt die Kirche, die Gemeinschaft der missionarischen Jünger Christi, 
diese Sendung fort, indem sie inmitten der Völker für alle da ist. Obwohl 
sie sich einerseits Verfolgungen, Bedrängnissen und Schwierigkeiten und 
andererseits ihren eigenen Unzulänglichkeiten und Fehlern aufgrund der 
Schwäche ihrer einzelnen Glieder stellen muss, wird sie beständig von der 
Liebe Christi angetrieben, vereint mit ihm auf diesem missionarischen 
Weg weiterzugehen und wie er und mit ihm den Schrei der Menschheit, 
ja das Seufzen der ganzen Schöpfung in Erwartung der endgültigen Erlö-
sung in sich aufzunehmen. Das ist die Kirche, die der Herr von jeher und 
für immer dazu berufen hat, seiner Spur zu folgen: „nicht eine statische 
Kirche, [sondern] eine missionarische Kirche, die mit dem Herrn auf den 
Straßen der Welt unterwegs ist“ (Predigt bei der Abschlussmesse der Or-
dentlichen Generalversammlung der Bischofssynode, 27. Oktober 2024).

	 Lassen wir uns also dazu anregen, uns in der Nachfolge Jesu, unseres 

Herrn, auf den Weg zu machen, um mit ihm und in ihm Zeichen und 
Boten der Hoffnung für alle zu werden, an allen Orten und unter allen 
Umständen, die Gott uns erleben lässt. Mögen alle Getauften als missi-
onarische Jünger Christi seine Hoffnung in jedem Winkel der Erde auf-
leuchten lassen!

2.	 Die Christen, Boten und Bauleute der Hoffnung für die Völker
	 In der Nachfolge Christi, des Herrn, sind die Christen gerufen, die Frohe 

Botschaft weiterzugeben, indem sie die konkreten Lebensbedingungen 
derer, denen sie begegnen, teilen und so zu Boten und Bauleuten der 
Hoffnung werden. Denn die „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 
der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller 
Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Chris-
ti. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen 
seinen Widerhall fände“ (Gaudium et spes 1).

	 Diese berühmte Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils, die das 
Empfinden und die Haltung der christlichen Gemeinschaften zu allen 
Zeiten zum Ausdruck bringt, ist weiterhin eine Inspiration für ihre Mit-
glieder und hilft ihnen, gemeinsam mit ihren Brüdern und Schwestern 
in der Welt zu wandeln. Ich denke dabei besonders an euch Missionare 
und Missionarinnen ad gentes, die ihr dem göttlichen Ruf folgend zu an-
deren Völkern gegangen seid, um die Liebe Gottes in Christus bekannt 
zu machen. Ich danke euch von Herzen! Euer Leben ist eine konkrete 
Antwort auf den Auftrag des auferstandenen Christus, der seine Jünger 
ausgesandt hat, allen Völkern das Evangelium zu verkünden (vgl. Mt 
28,18–20). Damit erinnert ihr an die universale Berufung der Getauften, 
durch die Kraft des Geistes und das tägliche Engagement für die Völker 
zu Missionaren der großen Hoffnung zu werden, die uns von Jesus, dem 
Herrn, geschenkt wurde.

	 Der Horizont dieser Hoffnung geht über das vergängliche Irdische hin-
aus und öffnet sich für das Göttliche, das wir bereits in der Gegenwart 
verkosten. Wie der hl. Paul VI. in Erinnerung rief, ist in der Tat das Heil 
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in Christus, das die Kirche allen als Geschenk der Barmherzigkeit Gottes 
anbietet, nicht nur „ein diesseitiges Heil nach dem Maß der materiel-
len Bedürfnisse oder auch der geistigen, die […] sich mit den zeitlichen 
Wünschen, Hoffnungen, Geschäften und Kämpfen gänzlich decken, 
sondern […] ein Heil, das alle Grenzen übersteigt, um sich dann in ei-
ner Gemeinschaft mit dem einen Absoluten, mit Gott, zu vollenden: ein 
transzendentes, eschatologisches Heil, das seinen Anfang gewiss schon 
in diesem Leben hat, aber sich erst in der Ewigkeit vollendet“ (Apostoli-
sches Schreiben Evangelii nuntiandi, 27).

	 Von einer solch großen Hoffnung beseelt, können die christlichen Ge-
meinschaften Zeichen einer neuen Menschlichkeit sein, in einer Welt, 
die in den höchst „entwickelten“ Gebieten ernsthafte Symptome einer 
Krise des Menschlichen zeigt: ein weit verbreitetes Gefühl der Verloren-
heit, Einsamkeit und Vernachlässigung der Älteren sowie Schwierigkei-
ten, bei denen, die nebenan leben, auf Hilfsbereitschaft zu treffen. In den 
technologisch fortschrittlichsten Ländern gibt es immer weniger Nähe: 
Wir sind alle miteinander vernetzt, aber wir stehen nicht miteinander 
in Beziehung. Übertriebenes Streben nach Effizienz, eine Fixierung auf 
das Materielle und ehrgeizige Ziele führen dazu, dass wir egozentrisch 
und unfähig zur Nächstenliebe werden. Das in Gemeinschaft gelebte 
Evangelium kann uns wieder zu einem heilen, gesunden und erlösten 
Menschsein verhelfen.

	 Deshalb erneuere ich die Einladung, die in der Verkündigungsbulle 
des Jubiläums (Nr. 7–15) aufgezeigten Handlungsmöglichkeiten in die 
Tat umzusetzen, mit besonderem Augenmerk auf die Ärmsten und 
Schwächsten, die Kranken, die Älteren und diejenigen, die von der mate-
rialistischen und konsumorientierten Gesellschaft ausgeschlossen sind. 
Und es nach Gottes Art zu tun: mit Nähe, Mitgefühl und Zärtlichkeit und 
indem man eine persönliche Beziehung zu den Brüdern und Schwestern 
in ihrer konkreten Situation pflegt (vgl. Apostolisches Schreiben Evange-
lii gaudium, 127–128). Oft sind sie es dann, die uns lehren, wie ein Leben 
in Hoffnung möglich ist. Und durch den persönlichen Kontakt werden 

wir in die Lage versetzt, die Liebe des mitfühlenden Herzens des Herrn 
weiterzugeben. Wir werden dann erfahren, dass das „Herz Christi [...] 
der lebendige Kern der ersten Verkündigung“ ist (Enzyklika Dilexit nos, 
32). Aus dieser Quelle schöpfend kann man die von Gott empfangene 
Hoffnung (vgl. 1 Petr 1,21) in aller Einfachheit weitergeben und ande-
ren denselben Trost spenden, mit dem wir von Gott getröstet werden 
(vgl. 2 Kor 1,3–4). Im menschlichen und göttlichen Herzen Jesu will Gott 
zum Herzen eines jeden Menschen sprechen und alle zu seiner Liebe 
bewegen. „Wir sind gesandt, diese Mission fortzusetzen: Zeichen sein 
für das Herz Christi und die Liebe des Vaters, indem wir die ganze Welt 
umfangen“ (Ansprache an die Teilnehmer der Generalversammlung der 
Päpstlichen Missionswerke, 3. Juni 2023).

3.	 Die Mission der Hoffnung erneuern
	 Angesichts der aktuellen Dringlichkeit einer Mission der Hoffnung sind 

die Jünger Christi als erste dazu aufgerufen, sich zu bilden, um „Hand-
werker“ der Hoffnung und Erneuerer einer oft zerstreuten und unglück-
lichen Menschheit zu werden.

	 Dazu ist es notwendig, dass wir in uns die österliche Spiritualität erneu-
ern, die wir in jeder Eucharistiefeier und besonders in dem Ostertridu-
um, der Mitte und dem Höhepunkt des liturgischen Jahres, miterleben. 
Wir werden in das Erlösungsgeheimnis des Todes und der Auferstehung 
Christi hineingetauft, in das Osterfest des Herrn, das den ewigen Früh-
ling der Geschichte markiert. Wir sind also „Frühlingsmenschen“, mit 
einem Blick voller Hoffnung, den wir mit allen teilen wollen, denn in 
Christus „glauben und wissen [wir], dass der Tod und der Hass nicht die 
letzten Worte“ über das menschliche Leben sind (vgl. Katechese, 23. Au-
gust 2017). Deshalb schöpfen wir aus den österlichen Geheimnissen, die 
in den liturgischen Feiern und Sakramenten wirksam werden, beständig 
die Kraft des Heiligen Geistes – mit Eifer, Entschlossenheit und Geduld –, 
um auf dem weiten Feld der Evangelisierung der Welt zu arbeiten. „Der 
auferstandene und verherrlichte Christus ist die tiefe Quelle unserer 
Hoffnung, und wir werden nicht ohne seine Hilfe sein, um die Mission 
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zu erfüllen, die er uns anvertraut“ (Apostolisches Schreiben Evangelii 
gaudium, 275). In ihm leben und bezeugen wir die heilige Hoffnung, die 
„eine Gabe und eine Aufgabe für jeden Christen ist“ (Die Hoffnung ist 
ein Licht in der Nacht, Vatikanstadt 2024, 7).

	 Die Missionare der Hoffnung sind Männer und Frauen des Gebets, denn 
„der Mensch, der hofft, ist ein Mensch, der betet“, wie der ehrwürdige 
Kardinal Van Thuan betonte, der in der langen Zeit der Bedrängnis im 
Gefängnis dank der Kraft, die er aus dem beharrlichen Gebet und der 
Eucharistie empfing, die Hoffnung lebendig hielt (vgl. F. X. Nguyen Van 
Thuan, Il cammino della speranza, Roma 2001, Nr. 963). Vergessen wir 
nicht, dass das Gebet die erste missionarische Handlung und gleichzei-
tig „die erste Kraft der Hoffnung“ ist (Katechese, 20. Mai 2020).

	 Lasst uns daher die Mission der Hoffnung vom Gebet her erneuern, vor 
allem vom Gebet mit dem Wort Gottes und insbesondere den Psalmen, 
die eine große Sinfonie des Gebets bilden, deren Komponist der Heilige 
Geist ist (vgl. Katechese, 19. Juni 2024). Die Psalmen lehren uns, auch in 
widrigen Umständen zu hoffen, die Zeichen der Hoffnung zu erkennen 
und den beständigen „missionarischen“ Wunsch zu hegen, dass Gott 
von allen Völkern gepriesen werde (vgl. Ps 41,12; 67,4). Indem wir beten, 
halten wir den Funken der Hoffnung, den Gott in uns entzündet hat, 
am Brennen, auf dass er zu einem großen Feuer werde, das alle um uns 
herum erleuchtet und erwärmt, auch durch konkrete Handlungen und 
Gesten, zu denen dieses Gebet anregt.

	 Schließlich ist die Verkündigung des Evangeliums immer ein gemein-
schaftlicher Prozess, so wie auch die christliche Hoffnung einen gemein-
schaftlichen Charakter hat (vgl. Benedikt XVI., Enzyklika Spe Salvi, 14). 
Dieser Prozess endet nicht mit der ersten Verkündigung und der Taufe, 
sondern setzt sich in der Bildung der christlichen Gemeinschaften fort, 
indem jeder Getaufte auf dem Weg des Evangeliums begleitet wird. In 
der modernen Gesellschaft ist die Zugehörigkeit zur Kirche nie etwas, 
das man ein für alle Mal erworben hat. Deshalb ist das missionarische 

Wirken der Weitergabe und Bildung eines reifen Glaubens an Christus 
das „Paradigma für alles Wirken der Kirche“ (Apostolisches Schreiben 
Evangelii gaudium, 15), ein Wirken, das die Einheit von Gebet und Han-
deln erfordert. Ich weise noch einmal nachdrücklich auf diese missio-
narische Synodalität der Kirche hin sowie auf den Dienst der Päpstli-
chen Missionswerke zur Förderung der missionarischen Verantwortung 
der Getauften und zur Unterstützung der neuen Teilkirchen. Und ich 
ermutige euch alle, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Men-
schen, mit eurem Lebenszeugnis und Gebet, mit euren Opfern und eurer 
Großzügigkeit aktiv an der gemeinsamen Mission der Verkündigung des 
Evangeliums teilzunehmen. Herzlichen Dank dafür!

Liebe Schwestern und Brüder, wenden wir uns an Maria, die Mutter Jesu 
Christi, der unsere Hoffnung ist. Ihr vertrauen wir unseren Wunsch für die-
ses Jubiläum und für die kommenden Jahre an: „Möge das Licht der christ-
lichen Hoffnung jeden Menschen erreichen, als eine Botschaft der Liebe 
Gottes, die sich an alle richtet! Und möge die Kirche in allen Teilen der Welt 
eine treue Zeugin dieser Botschaft sein!“ (Bulle Spes non confundit, 6).

Rom, Sankt Johannes im Lateran, 25. Januar 2025,
Fest der Bekehrung des Apostels Paulus

FRANZISKUS
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Der Bischof von Passau

72 
 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmissionssonntag

„Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen“ (Röm 5,5)

Liebe Schwestern und Brüder,

„Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen“ (Röm 5,5) – mit diesem Leitwort 
greift der Sonntag der Weltmission am 26. Oktober das Motto des Heiligen 
Jahres auf. Die diesjährige Missio-Aktion lenkt dabei unseren Blick auf die 
Kirche in Myanmar und auf den Philippinen. In einer Welt, in der vieles 
um uns herum ins Wanken gerät, erinnern uns die Missio-Projektpartner in 
den beiden Ländern an die unerschütterliche Kraft christlicher Hoffnung.

In Myanmar steht die Kirche an der Seite von Millionen Menschen, die vor 
Bürgerkrieg und Unterdrückung fliehen mussten. Mit ihrer sozialpastora-
len Arbeit schenkt sie den Geflüchteten Hoffnung, auch wenn die Situation 
ausweglos erscheint. Auf den Philippinen kämpft die Kirche gegen Armut, 
Unrecht und Gewalt. Sie setzt sich für Menschenrechte und die Bewahrung 
der Schöpfung ein, leitet Schulen in Slums und geht an die Ränder der Ge-
sellschaft. So wird die Kirche zur Stimme der Entrechteten, die unter men-
schenunwürdigen Bedingungen leben.

Der Weltmissionssonntag am 26. Oktober steht für eine Welt, in der Hoff-
nung und Menschlichkeit stärker sind als Hass und Verzweiflung. Die So-
lidaritätskollekte ermöglicht konkrete Unterstützung von Menschen, die 
sich aus dem Glauben heraus für andere einsetzen – überall dort, wo Men-
schen Gefahr laufen, die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft zu verlie-
ren. Wir bitten Sie: Unterstützen Sie unsere Schwestern und Brüder durch 

Ihr Interesse, Ihr Gebet und eine großzügige Spende bei der Kollekte am 
kommenden Sonntag der Weltmission. Dafür danken wir Ihnen herzlich.

Kloster Steinfeld, den 13. März 2025
Für das Bistum Passau

Bischof Dr. Stefan Oster SDB

Dieser Aufruf soll in den Amtsblättern veröffentlicht, am Sonntag, dem 
19.10.2025, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen und den Ge-
meinden zudem in geeigneter anderer Weise bekannt gemacht werden. Die 
Kollekte am Weltmissionssonntag, dem 26.10.2025, ist ausschließlich für die 
Päpstlichen Missio-Werke in Aachen und München bestimmt.

73  
Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag

„Stärke, was dich trägt.“

Liebe Geschwister im Glauben,

„Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke“ (Jesaja 
40,29). Diese wunderbare Verheißung des Propheten Jesaja erinnert uns da-
ran, dass Gott die Quelle unseres Lebens ist. Aus dieser Quelle können wir 
besonders in den müden und schwachen Momenten unseres Lebens schöp-
fen. Auch in unserer so zerrissenen Welt schenkt der Glaube an Gott uns 
Halt und Orientierung – ganz persönlich und ebenso in der Gemeinschaft.

Die diesjährige Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes der deutschen Ka-
tholiken greift diesen hoffnungsvollen Zuspruch auf. Unter dem Leitwort 
„Stärke, was dich trägt.“ ermutigt die Aktion dazu, sich immer wieder neu 
der tragenden Fundamente des eigenen Lebens zu vergewissern und diese 
bewusst zu stärken. Denn äußere Kraft braucht innere Stärke!
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Tragendes zu stärken ist auch für das Bonifatiuswerk eine wichtige Aufgabe. 
Das Hilfswerk unterstützt Christinnen und Christen, die ihren katholischen 
Glauben in einer extremen Minderheitensituation in Nordeuropa, im Balti-
kum sowie in den katholischen Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutsch-
lands leben. Es stärkt ehrenamtliches und hauptberufl iches Engagement in 
der Kirche, hilft bei Gemeindebauten und der Anschaff ung von Fahrzeugen 
und fördert die Kinder- und Jugendhilfe vor Ort.

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie zum Diaspora-Sonntag am 16. 
November herzlich um Ihr Gebet und um eine großzügige Spende. Mit Ihrer 
Hilfe kann das Bonifatiuswerk jährlich über 1.200 Projekte fördern und so 
stärken, was die Menschen trägt.

Kloster Steinfeld, den 12.03.2025
Für das Bistum Passau

Bischof Dr. Stefan Oster SDB

Dieser Aufruf ist in den Amtsblättern zu veröff entlichen. Er soll am Sonntag, 
dem 09.11.2025, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen oder den 
Gemeinden in einer anderen geeigneten Weise bekannt gemacht werden. Die 
Kollekte am Diaspora-Sonntag, dem 16.11.2025, ist ausschließlich für das Bo-
nifatiuswerk der deutschen Katholiken bestimmt und ohne Abzüge weiterzu-
leiten.

74
Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritasverbandes

hier: Inkraftsetzung der Beschlüsse der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission vom 05. Juni 2025

I. Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes hat auf ihrer Sitzung am 05. Juni 2025 folgende 
Beschlüsse gefasst, die ich hiermit für die Diözese Passau in Kraft setze.

1. Tarifrunde Ärzte 2024 bis 2026

I. Änderungen zum 1. Juli 2025
1. § 2 Satz 2 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst:
 „2Für jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erhalten Ärztinnen 

und Ärzte einen nicht zusatzversorgungspfl ichtigen Einsatzzu-
schlag ab 1. Juli 2025 in Höhe von 32,64 €, ab 1. Dezember 2025 in 
Höhe von 33,29 € und ab 1. März 2026 in Höhe von 33,96 €.“

2. § 8 Absatz 2 Satz 1 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt gefasst:
 „1Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Bereitschaftsdienstes 

wird das nachstehende Entgelt je Stunde in Euro gezahlt:

 ab dem 1. Juli 2025 (erhöht um 4,0 Prozent)

 ab dem 1. Dezember 2025 (erhöht um 2,0 Prozent)
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 ab dem 1. März 2026 (erhöht um 2,0 Prozent)“

3. In § 8 Absatz 2 Satz 3 der Anlage 30 zu den AVR wird das Datum  „30. 
Juni 2024“ durch das Datum „31. Dezember 2026“ ersetzt.

4. In § 8 Absatz 3 Satz 1 der Anlage 30 und § 8 Absatz 5 der Anlage 30 zu 
den AVR werden die Angaben „§ 8 Abs. 2“ durch die Angaben „Ab-
satz 2“ ersetzt.

5. In § 17 Absatz 6 Satz 1 der Anlage 30 zu den AVR wird die Angabe „von 
§ 208 SGB IX“ durch die Wörter „des gesetzlichen zusätzlichen Ur-
laubs für schwerbehinderte Menschen“ ersetzt.

6. Entgelttabelle Anhang A Anlage 30 zu den AVR
 Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 30 zu den AVR werden 

wie folgt neu gefasst:

 „gültig ab 1. Juli 2025 (erhöht um 4,0 %) – Werte in Euro

 gültig ab 1. Dezember 2025 (erhöht um 2,0 %) – Werte in Euro

 gültig ab 1. März 2026 (erhöht um 2,0 %) – Werte in Euro“

II. Weitere Regelungen, die zum 1. Oktober 2025 in Kraft treten

1. § 5 Absatz 3 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst:
„Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr.“

2. Die bisherige Überschrift des § 6 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:

 „§ 6 Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Dienstplanung“

3. § 6 Absatz 11 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt geändert:
a) Im Satz 1 werden nach dem Wort „Dienste“ die Wörter „(regelmä-

ßige Arbeit einschließlich Schicht- und Wechselschichtarbeit, Be-
reitschaftsdienst und Rufbereitschaft)“ eingefügt.

b) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
 „2Wird die vorstehende Frist nicht eingehalten, so 

– wird für die regelmäßige Arbeit (einschließlich Schicht- und
 Wechselschichtarbeit) ein Zuschlag in Höhe von 10 Prozent
 des Tabellenentgelts für den zu planenden Folgemonat ge-
 zahlt und/oder
– erhöht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemäß
 § 8 Abs. 1 Satz 1 für jeden Dienst des zu planenden Folgemonats
 um 17,5 Prozentpunkte bzw. 
– wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von
 17,5 Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 auf jeden Dienst des
 zu planenden Folgemonats gezahlt.“
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c)	 Satz 5 wird wie folgt neu gefasst:
	 „5Liegen bei einer notwendigen Dienstplanänderung nach Satz 3 

zwischen der Dienstplanänderung und dem Antritt des Dienstes 
weniger als drei Tage, 
–	 wird für regelmäßige Arbeit (einschließlich Schicht- und Wech-

selschichtarbeit) je Arbeitsstunde ein Zuschlag in Höhe von 10 
Prozent des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabelle-
nentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und -stufe der Ärztin/ 
des Arztes gezahlt und / oder

–	 erhöht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemäß § 8 
Abs. 1 Satz 1 um 17,5 Prozentpunkte bzw.

–	 wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 
17,5 Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 gezahlt.“

4.	 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe 
b der Anlage 30 zu den AVR wird von 15 v. H. auf 20 v. H. erhöht.

5.	 § 7 Absatz 1 Satz 3 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt neu ge-
fasst:

	 „3Für Arbeit an Samstagen von 13 Uhr bis 20 Uhr, soweit diese nicht 
im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt, beträgt 
der Zeitzuschlag 20 v. H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils 
des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, bei 
Ärztinnen und Ärzten gem. § 12 Buchstabe c und d der höchsten 
tariflichen Stufe.“

6.	 § 7 Absatz 5 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst:
	 „(5) Ärztinnen und Ärzte, die Wechselschichtarbeit leisten, erhal-

ten eine Wechselschichtzulage von 315 Euro monatlich.“

7.	 § 7 Absatz 6 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst:
	 „(6) Ärztinnen und Ärzte, die Schichtarbeit leisten, erhalten eine 

Schichtzulage von 210 Euro monatlich.“ 

8.	 In § 17 Abs. 1 der Anlage 30 zu den AVR werden die Wörter „Abs. 4 Satz 
1 oder Abs. 5 Satz 1“ durch die Wörter „Abs. 5 oder 6“ ersetzt.

9.	 In Anlage 30 zu den AVR werden in § 17 Absatz 4 Satz 1 die beiden 
Zeiträume „zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr“ durch „zwischen 20 Uhr bis 
6 Uhr“ ersetzt.

III.	Regelungen, die zum 1. Januar 2026 in Kraft treten

1.	 § 7 Absatz 6 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst:
	 „(6) Ärztinnen und Ärzte, die Schichtarbeit leisten, erhalten eine 

Schichtzulage von 315 Euro monatlich.“

2.	 § 17 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt geändert:
	 a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „ständige“ und „zusammen-

hän- 	 gende“ gestrichen.
	 b)	 Absatz 2 wird aufgehoben.
	 c)	 Die Anmerkungen zu den Absätzen 1 und 2 wird wie folgt neu 	

gefasst:
		  „Anmerkung zu Absatz 1:
	 Der Anspruch auf den Zusatzurlaub bemisst sich nach der ab-

geleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und entsteht im 
laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt 
sind.“

IV.	Die mittleren Werte dieses Beschlusses sind bis zum 31. Dezember 
2026 befristet.

V.	Die Regionalkommissionen können zur Umsetzung dieses Beschlus-
ses Einmalzahlungen festlegen.

VI.	Der Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.
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2.	 Tarifrunde 2025 - Teil 1  

I.	 Mittlere Werte

	 Die nachfolgend festgelegten Euro-Beträge für die Vergütungs- und 
Entgeltbestandteile sind mittlere Werte und bis zum 31. März 2027 
befristet.

	 Die im Tabellenanhang zu diesem Beschluss wiedergegebenen mitt-
leren Vergütungs- und Entgeltwerte sind Teil dieses Beschlusses.

	 Ausgangswert für die erste Erhöhung ist der jeweilige mittlere Wert 
gültig am Tag vor dem 1. Juli 2025.

II.	Änderungen in den Anlagen 31 bis 33 zu den AVR

	 1.	Entgelttabellen und Zulagen der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR

a) 	Die mittleren Werte in den Anhängen A und B der Anlage 31 zu den 
AVR werden
•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, mindestens jedoch 

110,00 Euro monatlich und
•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

b)	 § 6 Abs. 5 der Anlage 31 zu den AVR – Wechselschichtzulage
aa) 	Der mittlere Wert der Zulage für Wechselschichtarbeit nach § 6 

Abs. 5 Satz 1 der Anlage 31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
250,00 Euro monatlich erhöht. Der Stundensatz nach § 6 Abs. 5 
Satz 2 der Anlage 31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 1,49 
Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:
	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für 

Wechselschichtarbeit an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.

c)	 § 6 Abs. 6 der Anlage 31 zu den AVR – Schichtzulage
aa) 	Der mittlere Wert der Zulage für Schichtarbeit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 

der Anlage 31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 100,00 Euro mo-
natlich erhöht. Der Stundensatz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 31 
zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 0,59 Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:
	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für 

Schichtarbeit an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“

d)	 § 12 Abs. 4 der Anlage 31 zu den AVR – Pflegezulage
Der mittlere Wert der Zulage in § 12 Abs. 4 der Anlage 31 zu den 
AVR  beträgt
•	 ab dem 1. Juli 2025 		  137,96 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026 	 141,82 Euro.

e)	 Die mittleren Werte in Anhang C der Anlage 31 zu den AVR werden
• 	 ab dem 1. Juli 2025		  um 3,11 Prozent erhöht und
• 	 ab dem 1. Februar 2026	 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

f)	 Die mittleren Werte in den Anhängen A und B der Anlage 32 zu den 
AVR werden
•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, mindestens jedoch 

110,00 Euro monatlich und
•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

g)	 § 6 Abs. 5 der Anlage 32 zu den AVR – Wechselschichtzulage
aa) 	Der mittlere Wert der Zulage für Wechselschichtarbeit nach § 6 

Abs. 5 Satz 1 der Anlage 32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 250,00 Euro monatlich erhöht. Der Stundensatz nach § 6 Abs. 
5 Satz 2 der Anlage 32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 1,47 
Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:
	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für 

Wechselschichtarbeit an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“
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h)	 § 6 Abs. 6 der Anlage 32 zu den AVR – Schichtzulage
aa) 	Der mittlere Wert der Zulage für Schichtarbeit nach § 6 Abs. 6 Satz 

1 der Anlage 32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 100,00 Euro 
monatlich erhöht. Der Stundensatz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anla-
ge 32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 0,59 Euro pro Stunde 
erhöht.

bb) 	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:
	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für 

Schichtarbeit an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“

i)	 § 12 Abs. 4 der Anlage 32 zu den AVR – Pflegezulage 
Der mittlere Wert der Zulage in § 12 Abs. 4 der Anlage 32 zu den 
AVR beträgt
•	 ab dem 1. Juli 2025 		  137,96 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026	 141,82 Euro.

j)	 Die mittleren Werte in Anhang C der Anlage 32 zu den AVR werden
•	 ab dem 1. Juli 2025		  um 3,11 Prozent erhöht und
•	 ab dem 1. Februar 2026	 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

k)	 Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 33 zu den AVR werden
•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, mindestens jedoch 

110,00 Euro monatlich und
•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

l)	 § 6 Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR – Wechselschichtzulage
aa)	Der mittlere Wert der Zulage für Wechselschichtarbeit nach § 6 

Abs. 5 Satz 1 der Anlage 33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 200,00 Euro monatlich erhöht. Der Stundensatz nach § 6 Abs. 
5 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 1,18 
Euro pro Stunde erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:
	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für 

Wechselschichtarbeit an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“

cc) 	Es wird eine neue Anmerkung 1 zu § 6 Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR 
eingefügt:

	 „Anmerkung 1 zu Abs. 5:
	 1Soweit es sich um Mitarbeiter in Krankenhäusern handelt, betra-

gen ab dem 1. Juli 2025 die Zulage für Wechselschichtarbeit nach § 
6 Abs. 5 Satz 1 250,00 Euro monatlich und der Stundensatz nach § 6 
Abs. 5 Satz 2 1,49 Euro pro Stunde. 2Mitarbeiter in Krankenhäusern 
umfasst die Mitarbeiter, die in
a)	 Krankenhäusern, einschließlich psychiatrischen Fachkranken-

häusern, 
b)	 medizinischen Instituten von Krankenhäusern oder 
c)	 sonstigen Einrichtungen (z. B. Reha-Einrichtungen, Kureinrich-

tungen), in denen die betreuten Personen in ärztlicher Behand-
lung stehen, wenn die Behandlung durch in den Einrichtungen 
selbst beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte stattfindet, beschäftigt 
sind. 3Hiervon sind auch Mitarbeiter in Fachabteilungen (z. B. 
Pflege-, Altenpflege- und Betreuungseinrichtungen) in psychi-
atrischen Zentren bzw. Rehabilitations- oder Kureinrichtungen 
erfasst, soweit diese mit einem psychiatrischen Fachkranken-
haus bzw. einem Krankenhaus desselben Trägers einen Betrieb 
bilden. 4Im Übrigen werden Mitarbeiter in Altenpflegeeinrich-
tungen eines Krankenhauses von der Begriffsbestimmung in 
Satz 1 nicht erfasst, auch soweit sie mit einem Krankenhaus 
desselben Trägers einen Betrieb bilden. 5Lehrkräfte an Kran-
kenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden 
Einrichtungen nach Satz 1 fallen unter die Mitarbeiter, soweit 
diese nicht vom Geltungsbereich der Anlage 21a erfasst sind.“

dd) Es wird eine neue Anmerkung 2 zu § 6 Abs. 5 der Anlage 33 zu den 
AVR eingefügt:

	 „Anmerkung 2 zu Abs. 5:
	 1Soweit es sich um Mitarbeiter in Pflege- und Betreuungseinrich-

tungen handelt, betragen ab dem 1. Juli 2025 die Zulage für Wech-
selschichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 monatlich 250,00 Euro und 
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der Stundensatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 pro Stunde 1,47 Euro. 2Mit-
arbeiter in Pflege- und Betreuungseinrichtungen umfasst die Mit-
arbeiter, die in
a)	 Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtungen, 
b)	 medizinischen Instituten von Heil- und Pflegeeinrichtungen, 
c)	 sonstigen Einrichtungen und Heimen, in denen die betreuten 

Personen in ärztlicher Behandlung stehen, wenn die Behand-
lung durch nicht in den Einrichtungen selbst beschäftigte Ärz-
tinnen oder Ärzte stattfindet, 

d)	 Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, 
der Erziehung, der Fürsorge oder Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen, der Fürsorge und Betreuung von obdachlosen, 
alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sonstigen 
hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn diese Einrichtun-
gen nicht der ärztlichen Behandlung der betreuten Personen 
dienen, oder in 

e)	 ambulanten Pflegediensten oder teilstationären Pflegeeinrich-
tungen 

	 beschäftigt sind, soweit deren Einrichtungen nicht unter An-
merkung 1 zu § 6 Abs. 5 fallen. 3Lehrkräfte an Altenpflegeschu-
len und ähnlichen der Ausbildung dienenden Einrichtungen 
nach Satz 1 fallen unter die Mitarbeiter, soweit diese nicht unter 
die Anmerkung 1 zu § 6 Abs. 5 bzw. unter die Anlage 21a fallen.“

m)	§ 6 Abs. 6 der Anlage 33 zu den AVR – Schichtzulage
aa)	Der mittlere Wert der Zulage für Schichtarbeit nach § 6 Abs. 6 Satz 

1 der Anlage 33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 100,00 Euro 
monatlich erhöht. Der Stundensatz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anla-
ge 33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 0,59 Euro pro Stunde 
erhöht.

bb)	Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:
	 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für 

Schichtarbeit an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“

2.	Garantiebeträge nach § 3 Anhang F i.V.m. § 14 Abs. 4 a. F. der Anlage 
31 zu den AVR

	 Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 31 
a. F. zu den AVR werden

	 •	 ab dem 1. Juli 2025	 um 3,11 Prozent erhöht und
	 •	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

3.	 Garantiebeträge nach § 3 Anhang G i.V.m. § 14 Abs. 4 a.F. der Anlage 32 
zu den AVR

	 Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 32 
a. F. zu den AVR werden

	 •	 ab dem 1. Juli 2025	 um 3,11 Prozent erhöht und
	 •	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

4.	Garantiebeträge in Anlage 33 zu den AVR
	 Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 13 Abs. 4 der Anlage 33 

zu den AVR werden
	 •	 ab dem 1. Juli 2025	 um 3,11 Prozent erhöht und
	 •	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

III.	Änderung der mittleren Werte außerhalb der Anlage 7 und der Anlagen 
31 bis 33 zu den AVR

1.	 Vergütungstabelle in Anlage 3 zu den AVR
	 Die mittleren Werte der Anlage 3 zu den AVR werden
•	 ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, mindestens jedoch 110,00 

Euro monatlich und
•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

2.	Weitere Vergütungsbestandteile
a)	Die mittleren Werte der weiteren dynamischen Vergütungsbestand-

teile werden
•	 ab dem 1. Juli 2025	 um 3,11 Prozent erhöht und
•	 ab dem 1. Februar 2026	 um weitere 2,8 Prozent erhöht.
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b)	Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR – Dozenten und Lehrkräfte

	 Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 2 bis 5b nach 
Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 
zu den AVR wird die Regelvergütung wie folgt gekürzt: 
•	 ab dem 1. Juli 2025		  116,53 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026		 119,79 Euro

	 Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 5c bis 8 nach 
Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü-
tungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergü-
tung wie folgt gekürzt:
•	 ab dem 1. Juli 2025		  104,90 Euro
•	 ab dem 1. Februar 2026		 107,84 Euro

c)	Aus der Erhöhung der mittleren Werte nach A.III.2. ergeben sich die 
nachfolgend in aa) bis ii) aufgeführten neuen mittleren Werte:

aa)	 Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu den AVR – Kinderzulage 
	 Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestan-

den hat, erhalten für jedes berücksichtigungsfähige Kind eine 
Kinderzulage in Höhe von:

	 •	 ab dem 1. Juli 2025		 147,39 Euro
	 •	 ab dem 1. Februar 2026	 151,52 Euro

	 Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Juli 2025 nach folgender 
Tabelle für

Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen

für das erste zu
berücksichtigende Kind um

für jedes weitere zu be-
rücksichtigende Kind um

VG 12, 11, 10 und 9 8,33 Euro 41,63 Euro

VG 9a 8,33 Euro 33,26 Euro

VG 8 8,33 Euro 24,96 Euro

	 Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Februar 2026 nach folgender 
Tabelle für

Mitarbeiter nach den  
Vergütungsgruppen

für das erste zu berück-
sichtigende Kind um

für jedes weitere zu be-
rücksichtigende Kind um

VG 12, 11, 10 und 9 8,56 Euro 42,80 Euro

VG 9a 8,56 Euro 34,19 Euro

VG 8 8,56 Euro 25,66 Euro

bb)	 Abschnitt VII der Anlage 1 zu den AVR – Wechselschicht- und 
Schichtzulage

	 Ab dem 1. Juli 2025 werden die mittleren Werte der Zulagen für 
Wechselschichtarbeit nach Abschnitt VII Buchstabe b) der Anlage 
1 zu den AVR in Nr. 1 auf 200,00 Euro monatlich und in Nr. 2 auf 
120,00 Euro monatlich erhöht.

b)	Ab dem 1. Juli 2025 werden die mittleren Werte der Zulagen für 
Schichtarbeit nach Abschnitt VII Buchstabe c) der Anlage 1 zu den 
AVR in Nr. 1 auf 100,00 Euro monatlich und in Nr. 2 auf 77,77 Euro mo-
natlich erhöht.

cc)	 Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den AVR – Einsatzzuschlag 
Rettungsdienst

	 Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt
	 •	 ab dem 1. Juli		  25,18 Euro
	 •	 ab dem 1. Februar 2026	 25,89 Euro

dd)	 § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR – Besitzstand Ortszuschlag 
	 Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich:

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen

ab 1. Juli 2025 ab 1. Februar   2026

1 bis 2 173,96 Euro 178,83 Euro

3 bis 5b 173,96 Euro 178,83 Euro

5c bis 12 165,67 Euro 170,31 Euro
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ee)	 Anlage 2d zu den AVR – Vergütungsgruppenzulage 
	 Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkungen A bis F 

beträgt in Euro:
ab A B C D E F

1. Juli 2025 135,55 162,68 179,64 198,92 165,77 220,72

1. Februar 2026 139,35 167,24 184,67 204,49 170,41 226,90

ff)	 Anlage 6a zu den AVR – Zeitzuschläge Nacht- und Samstagsarbeit
	 Der Zeitzuschlag für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr 

nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe e) der Anlage 6a zu den AVR 
beträgt 

	 •	 ab dem 1. Juli 2025 	 1,99 Euro
	 •	 ab dem 1. Februar 2026 	 2,05 Euro

	 Der Zeitzuschlag für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 
Uhr bis 20.00 Uhr nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Anlage 
6a zu den AVR beträgt 

	 •	 ab dem 1. Juli 2025		 0,99 Euro
	 •	 ab dem 1. Februar 2026 	 1,02 Euro

gg) 	§ 7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) der Anlage 14 zu den 
AVR – Urlaubsgeld 

	 Das Urlaubsgeld beträgt
	 für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungs-

gruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 2d und 2e zu den AVR
	 •	 ab dem 1. Juli 2025		 392,59 Euro
	 •	 ab dem 1. Februar 2026	 403,58 Euro

	 für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungs-
gruppen 5c bis 12 der Anlagen 2, 2d und 2e zu den AVR

	 •	 ab dem 1. Juli 2025 	 510,34 Euro
	 •	 ab dem 1. Februar 2026 	 524,63 Euro

hh)	 § 7 Abs. 1 Buchstabe c) der Anlage 14 zu den AVR –  Urlaubsgeld 
für Auszubildende nach Anlage 7 zu den AVR 

	 Das Urlaubsgeld nach § 7 Abs. 1 Buchstabe c) der Anlage 14 zu 
den AVR beträgt

	 •	 ab dem 1. Juli 2025	 	 300,72 Euro
	 •	 ab dem 1. Februar 2026	 309,14 Euro

IV.	Änderungen in Anlage 7 zu den AVR

	 Ausbildungsvergütungen
	 Die mittleren Werte der Anlage 7 zu den AVR werden 

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 75,00 Euro monatlich erhöht und
•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 75,00 Euro monatlich erhöht.

V.	 Änderungen in Anlage 17a zu den AVR
	 Satz 2 der Anmerkung zu § 7 Absatz 2 Anlage 17a zu den AVR wird wie folgt 

neu gefasst:
„2Für Mitarbeiter nach Anlagen 2, 2d, 2e, 31, 32 und 33 gilt als Vomhun-

dertsatz der Veränderung der Vergütung oder des Entgelts gemäß 
Satz 1 auf Grundlage des Beschlusses der Bundeskommission vom 5. 
Juni 2025 für den ersten Erhöhungsschritt ein Wert von 3,11 Prozent.“

VI.	Weitere Aussetzung des Akkreditierungserfordernisses

1.	 In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkungen zu den Tätigkeits-
merkmalen der Vergütungsgruppen 1-12 zu Ziffer I (Wissenschaftliche 
Hochschulbildung) in der Anmerkung zu Satz 5 das Datum „31. De-
zember 2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

2.	 In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkungen zu den Tätigkeits-
merkmalen der Vergütungsgruppen 1-12 zu Ziffer I (Hochschulbil-
dung) in der Anmerkung zu Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 
2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt.



232 233FOLGE 9  |  PASSAU, 19. SEPTEMBER 2025  |  155. JAHRGANG FOLGE 9  |  PASSAU, 19. SEPTEMBER 2025  |  155. JAHRGANG

3.	 In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang A / Anmerkungen zu 
den Tätigkeitsmerkmalen (Wissenschaftliche Hochschulbildung) in 
der Anmerkung zu Satz 5 das Datum „31. Dezember 2026“ durch das 
Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

4.	 In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang A / Anmerkungen zu 
den Tätigkeitsmerkmalen (Hochschulbildung) in der Anmerkung zu 
Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 2026“ durch das Datum „31. 
Dezember 2029“ ersetzt.

5.	 In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D Nr. 1 (Wissenschaft-
liche Hochschulausbildung) in der Anmerkung zu Satz 5 das Datum 
„31. Dezember 2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt.

6.	In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D Nr. 2 (Hochschulaus-
bildung) in der Anmerkung zu Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 
2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

7.	 In Anlage 33 zu den AVR wird im Anhang B in den Anmerkungen zu 
den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 in der An-
merkung zu Satz 3 und 4 zur Anmerkung 13 das Datum „31. Dezember 
2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt.

VII.	Inkrafttreten
	 Der Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

3.	Verlängerung der Befristung der Abschnitte F und G des Teils II. 
Anlage 7 zu den AVR  

	
I.	 Änderung in Abschnitt F des Teils II. der Anlage 7 zu den AVR
	 In § 12 Abschnitt F des Teils II. der Anlage 7 zu den AVR wird das Da-

tum  „31. Juli 2025“ jeweils durch das Datum „31. Juli 2026“ ersetzt.

II.	Änderung in Abschnitt G des Teils II. der Anlage 7 zu den AVR
	 In § 6 Abschnitt G des Teils II. der Anlage 7 zu den AVR wird das Da-

tum  „31. Juli 2025“ jeweils durch das Datum „31. Juli 2026“ ersetzt.

III.	Inkrafttreten
	 Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.

4.	Verlängerung der Befristung des Abschnittes I des Teils II. Anlage 7 
zu den AVR

I.	 Änderung in Abschnitt I des Teils II. der Anlage 7 zu den AVR
	 In § 5 Abschnitt I des Teils II. der Anlage 7 zu den AVR wird das Da-

tum  „31. Juli 2025“ jeweils durch das Datum „31. Juli 2027“ ersetzt. 
Der so geänderte Regelungstext lautet wie folgt:

			  „§ 5 Befristung der Regelung und Kompetenzübertragung
	 (1) 1Die Regelungen dieses Abschnitts sind befristet bis zum 31. 

Juli 2027. 2Sie gelten für bis dahin begonnene Ausbildungsver-
hältnisse bis zu deren Beendigung fort. 

	 (2) 1Die Bundeskommission überträgt nach § 13 Abs. 6 AK-O be-
fristet bis zum 31. Juli 2027 den Regionalkommissionen die Kom-
petenz zur Festsetzung der Anwendung dieses Abschnitts und 
der Ausbildungsvergütungen im Sinne der § 1 und § 3 Abs. 1 Ab-
schnitt I des Teils II. der Anlage 7. 2Die von den Regionalkom-
missionen vorgenommenen Festsetzungen gelten nach dem 31. 
Juli 2027 für bis dahin begonnene Ausbildungsverhältnisse bis zu 
deren Beendigung fort. 3Soweit am 31. Juli 2021 bereits aufgrund 
bis dahin bestehender Kompetenzübertragung zur Regelung der 
Ausbildungsverhältnisse der Ausbildung zum Heilerziehungs-
pfleger Regelungen und Festsetzungen durch einzelne Regional-
kommissionen vorgenommen wurden, gelten deren Regelungen 
bis zu einer neuerlichen Festsetzung fort, auch soweit sie von den 
Regelungen dieses Abschnittes abweichen.“
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II.	 Inkrafttreten
	 Die Änderung tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

5.	Änderungen in Anlagen 1 und 33 zu den AVR

I.	 Änderung in Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR
	 Der Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst:

„Ic Eingruppierung bei nicht erfüllter Ausbildungsvoraussetzung 
1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung 
als Anforderung bestimmt, sind Mitarbeiter, die die geforderte Vor-
bildung oder Ausbildung nicht besitzen,  
•	 wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, 
•	 wenn nicht auch „sonstige Mitarbeiter“ von diesem Tätigkeits-
	 merkmal erfasst werden oder 
•	 wenn auch „sonstige Mitarbeiter“ von diesem Tätigkeitsmerk-
mal  	 erfasst werden, diese Mitarbeiter jedoch nicht die Voraus-
setzungen 	 des „sonstigen Mitarbeiters“ erfüllen,
bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerk-
mals in der nächst niedrigeren Vergütungsgruppe bzw. Entgelt-
gruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend für Tätigkeitsmerk-
male, die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine höhere 
Eingruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Vergütungs-
gruppen bzw. Entgeltordnung für diesen Fall ein Tätigkeitsmerk-
mal (z.B. „in der Tätigkeit von …“) enthält.“

II.	Änderung in § 1 der Anlage 33 zu den AVR
	 In § 1 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR wird die Angabe „Ic“ 

gestrichen. Der so geänderte Satz 2 lautet wie folgt:
„2Abschnitte Ia, IIIA, V, VII und XIV der Anlage 1, Anlagen 1b, 2d, 3, 
6 und 6a sowie § 4 und §§ 6 bis 9 der Anlage 14 finden keine An-
wendung.“

III.	Inkrafttreten
	 Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.

6.	Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR

I.	 Änderung in Anhang B der Anlage 33 zu den AVR
1.	 In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird den „Anmerkungen 

zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (An-
hang B zur Anlage 33)“ die Anmerkung 32 neu hinzugefügt:

	 „32. 	 1Der Dienstgeber kann zur Deckung des Personalbedarfs 
eine monatliche Zulage an den Mitarbeiter zahlen, deren Höhe 
mindestens 180,00 Euro betragen soll. 2Die Regelung ist befristet 
bis zum 31. Dezember 2027.“

2.	Die vorstehende Anmerkung 32 wird den Entgeltgruppen S 12 
Fallgruppen 2 bis 5, S 13 Fallgruppen 6 bis 8, S 15 Fallgruppen 8 
bis 12, S 16 Fallgruppen 5 bis 10, S 17 Fallgruppen 4 und 7 bis 13 
sowie S 18 Fallgruppen 3 bis 7 als Hochziffer zugeordnet.

II.	Inkrafttreten
	 Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.

7.	 Änderung Anmerkungen 30 und 31 Anhang B der Anlage 33 AVR

I.	 Änderung in Anhang B der Anlage 33 zu den AVR
1.	 In der Anmerkung 30 des Anhangs B der Anlage 33 zu den AVR 

wird der Betrag „150,00 Euro“ durch den Betrag „180,00 Euro“ 
ersetzt.

2.	 In der Anmerkung 31 des Anhangs B der Anlage 33 zu den AVR 
wird der Betrag „80,00 Euro“ durch den Betrag „180,00 Euro“ er-
setzt.

II.	Inkrafttreten
Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.
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8.	Verlängerungen und Befristungen von Kompetenzübertragungen 
an die Regionalkommission Bayern

	 Regelung der Vergütung für Berufspraktikantinnen und -prakti-
kanten innerhalb der Ausbildung/Fortbildung zum Betriebswirt, 
zur Betriebswirtin für Ernährung und Versorgungsmanagement

I.	 Verlängerung und Befristung der Kompetenzübertragung zur Re-
gelung der Vergütung für Berufspraktikantinnen und -praktikan-
ten innerhalb der Ausbildung/ Fortbildung zum Betriebswirt, zur 
Betriebswirtin für Ernährung und Versorgungsmanagement:

	 Die Bundeskommission überträgt erneut gem. § 13 Abs. 6 Satz 1 2. 
Alternative AK-Ordnung vom 1. Januar 2026 befristet bis 31. Dezem-
ber 2029 die Kompetenz zur Regelung der Vergütung für Berufs-
praktikantinnen und -praktikanten innerhalb der Ausbildung/Fort-
bildung zum Betriebswirt, zur Betriebswirtin für Ernährung und 
Versorgungsmanagement für den Bereich der Regionalkommission 
Bayern auf die Regionalkommission Bayern.

II.	Inkrafttreten
	 Der Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

9.	Verlängerungen und Befristungen von Kompetenzübertragungen 
an die Regionalkommission Bayern

	 Regelung des Berufspraktikums „Pädagogische Fachkraft für 
Grundschulkindbetreuung“ und die Eingruppierung dieser Fach-
kräfte

I.	 Verlängerung und Befristung der Kompetenzübertragung zur Re-
gelung des Berufspraktikums „Pädagogische Fachkraft für Grund-
schulkindbetreuung“ und die Eingruppierung dieser Fachkräfte: 
Die Bundeskommission überträgt gem. § 13 Abs. 6 Satz 1 2. Alter-
native AK-Ordnung erneut vom 1. Januar 2026 befristet bis 31. De-

zember 2029 die Kompetenz zur Regelung des Berufspraktikums 
„Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ und die 
Eingruppierung dieser Fachkräfte für den Bereich der Regional-
kommission Bayern auf die Regionalkommission Bayern.

II.	Inkrafttreten
	 Der Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

10.	Verlängerungen und Befristungen von Kompetenzübertragungen 
an die Regionalkommission Bayern

	 Regelung zur Tarifierung des Sozialpädagogischen Einführungs-
jahres (SEJ) innerhalb der Erzieherausbildung

I.	 Verlängerung und Befristung der Kompetenzübertragung zur Re-
gelung der Tarifierung des Sozialpädagogischen Einführungsjahres 
(SEJ) innerhalb der Erzieherausbildung:

	 Die Bundeskommission überträgt nach § 13 Abs. 6 Satz 1 2. Al-
ternative AK-Ordnung erneut vom 1. Januar 2026 befristet bis 31. 
Dezember 2029 die Kompetenz zur Regelung der Tarifierung des 
Sozialpädagogischen Einführungsjahres (SEJ) innerhalb der Erzie-
herausbildung für den Bereich der Regionalkommission Bayern auf 
die Regionalkommission Bayern.

II.	Inkrafttreten
	 Der Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

11.	Aufforderungsbeschluss der Regionalkommission Mitte
	 Verlängerung der Frist zur Kompetenzübertragung „§ 2 Abs.1 der 

Anlage 20 zu den AVR“ auf die Regionalkommissionen

I.	 Verlängerung der Frist zur Übertragung der Regelungszuständig-
keit auf Regionalkommissionen:
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	 Gemäß § 13 Abs. 6 Satz 1 Alternative 2 AK-Ordnung wird an die Re-
gionalkommissionen die Regelungszuständigkeit zur Regelung der 
Arbeitsbedingungen bzw. Vergütungsregelungen – ausgenommen 
der Bestimmungen über die betriebliche Altersversorgung – von 
Mitarbeitern nach § 1 Abs. 2 der Anlage 20 zu den AVR in Inklusi-
onsbetrieben mit Tätigkeitsfeldern, für die Tarifverträge im Sinne 
von § 2 Abs. 1 Satz 1 der Anlage 20 zu den AVR nicht bestehen, mit 
Wirkung zum 1. Juni 2020 mit folgenden Maßgaben übertragen:

–	 den Dienstverträgen können als Mindestinhalt auch die bran-
chenüblichen, regional geltenden Arbeitsbedingungen bzw. Ver-
gütungsregelungen zu Grunde gelegt werden; 

–	 Dienstgeber müssen für die Anwendung dieser Regelung bei der 
zuständigen Regionalkommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes einen in Textform zu 
begründenden Antrag stellen; 

–	 die Regionalkommission kann vom Dienstgeber geeignete Unter-
lagen anfordern; 

–	 die Regionalkommission entscheidet über einen solchen Antrag 
innerhalb von sechs Monaten durch Beschluss; 

–	 die Regionalkommission hat – soweit sie Abweichungen von den 
Bestimmungen der AVR zulässt – diese zeitlich zu befristen; 

–	 die sechsmonatige Bearbeitungsfrist beginnt mit der Feststellung 
des Eingangs der Antragsunterlagen durch die Kommissionsge-
schäftsstelle; 

–	 bis zu einer Entscheidung der Regionalkommission über einen 
solchen Antrag gelten die ursprünglichen arbeitsvertraglichen 
Regelungen weiter. 

Die Übertragung der Regelungszuständigkeit ist befristet bis zum 
31. Dezember 2030.“

II.	Inkrafttreten
	 Dieser Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

II.	Inkrafttreten
	 Die vorstehenden Beschlüsse treten zum jeweils genannten Zeitpunkt 

in Kraft.

Passau, den 16. September 2025

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

75 
Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritasverbandes

hier: Inkraftsetzung der Beschlüsse der Regionalkommission Bayern  der 
Arbeitsrechtlichen Kommission vom 26. Juni 2025

Die Regionalkommission Bayern der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes hat in ihrer Sitzung am 26. Juni 2025 folgende 
Beschlüsse gefasst, die ich hiermit für die Diözese Passau in Kraft setze.

1.	 Anwendung des Abschnittes I des Teils II. der Anlage 7 AVR ab dem 
31.07.2025

I.	 Annahme der Kompetenzverlängerung und Festsetzung der Anwen-
dung und Ausbildungsvergütung

	 Unter Annahme der von der Bundeskommission am 5. Juni 2025 erfolg-
ten Verlängerung der Kompetenzübertragung bestätigt die Regional-
kommission Bayern zur Festsetzung der Anwendung des Abschnittes I 
des Teils II. der Anlage 7 AVR und der Ausbildungsvergütungen ihren 
Beschluss vom 11. April 2024 i. d. F. des Beschlusses vom 24. Oktober 2024.
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II.	Inkrafttreten
	 Dieser Beschluss tritt zum 26. Juni 2025 in Kraft.

2.	 Tarifrunde 2025 – Teil 1 

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Festsetzung der Ver-
gütung

	 Für den Bereich der Regionalkommission Bayern werden die mittle-
ren Werte, die in A.I. - IV. i. V. m. dem Tabellenanhang des Beschlus-
ses der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
5. Juni 2025 zu „Tarifrunde 2025 – Teil 1“ enthalten sind, in derselben 
Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue Werte festgesetzt.

II.	Inkrafttreten
	 Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

3.	 Gruppenleiterzulage

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Festsetzung der Ver-
gütung

	 Für den Bereich der Regionalkommission Bayern werden die mittle-
ren Werte, die im Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission vom 5. Juni 2025 zur „Änderung Anmerkungen 
30 und 31 Anhang B der Anlage 33 AVR“ enthalten sind, in derselben 
Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue Werte festgesetzt.

II.	Inkrafttreten
	 Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

4.	 Leitungskräftezulage

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Festsetzung der Ver-
gütung

	 Für den Bereich der Regionalkommission Bayern wird der mittlere 
Wert, der im Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vom 5. Juni 2025 zur „Änderungen in der Anlage 33 zu 
den AVR“ enthalten ist, in derselben Höhe und zu denselben Zeit-
punkten als neuer Wert festgesetzt.

II.	Inkrafttreten
	 Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

5.	 Tarifrunde Ärzte 2024 bis 2026

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Festsetzung der Ver-
gütung

	 Für den Bereich der Regionalkommission Bayern werden die mittle-
ren Werte, die in A. I. bis III. des Beschlusses der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 5. Juni 2025 zur „Tarifrunde 
Ärzte 2024 bis 2026“ enthalten sind, in derselben Höhe und zu densel-
ben Zeitpunkten als neue Werte festgesetzt. 

II.	Inkrafttreten
	 Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

III.	Inkrafttreten
	 Die vorstehenden Beschlüsse treten zum jeweils genannten Zeitpunkt in 

Kraft.

Passau, den 16. September 2025

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau
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76 
Ökumenisch Gottesdienst feiern

Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 
(1971 – 1975) plädiert dafür, dass „die Christen die anderen Kirchen und 
kirchlichen Gemeinschaften in ihren Gebeten, Gottesdiensten und Feiern 
kennen lernen und deren spirituellen und liturgischen Reichtum erfahren. 
Deshalb begrüßt sie gegenseitige Einladungen von einzelnen, Gruppen 
und Gemeinden.“ Das Kennenlernen der jeweils anderen Tradition ist ein 
wichtiger Bestandteil ökumenischer Begegnung, gerade auch in Bezug auf 
die orthodoxen und orientalischen Kirchen, bei denen oft eine sprachli-
che und kulturelle Hürde zu nehmen ist. Sich einlassen auf das Erleben 
fremdartiger liturgischer Traditionen und der Austausch über das Erlebte 
stellen ein echtes Interesse am anderen dar. Andererseits sind gemeinsame 
Gottesdienste wichtig, in denen wir uns an den dreieinen Gott wenden und 
für unsere Einheit, füreinander und für alle Menschen beten. Sie stärken 
den eigenen Glauben und die Verbundenheit, führen zu geistlicher Ver-
söhnung und motivieren zum gemeinsamen Handeln. Besondere Anlässe 
für ökumenische Gottesdienste im Jahreslauf sind z. B. die Gebetswoche 
für die Einheit der Christen, der ökumenische Weltgebetstag (der Frauen), 
der Schöpfungstag, Jahresbeginn (Weltfriedenstag) und Jahresschluss, der 
Tag der deutschen Einheit (3. Oktober). Im Kirchenjahr eignen sich zusätz-
liche gemeinsame Feiern an Hochfesten, eine ökumenische Begehung der 
Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, in denen wir besonders 
um das Kommen des Heiligen Geistes beten (Pfingstnovene), die Feier des 
Ortspatrons oder besondere Wallfahrten. Dabei ist immer zu berücksich-
tigen, dass gegenüber manchen Ostkirchen Kalenderverschiebungen be-
stehen. Anlässe sind ferner Schulgottesdienste, besondere Predigtreihen 
sowie bewegende öffentliche Ereignisse. Aber auch im alltäglichen Gottes-
dienstprogramm sollten ökumenische Stundengebete am Morgen oder am 
Abend, ökumenische Andachten und Segensfeiern nicht fehlen. Ein Grund-
bestand an ökumenischen Gottesdiensten sollte zur Gottesdienstordnung 
jeder katholischen Gemeinde gehören, wo dies möglich und sinnvoll ist.

Aus katholischer Sicht feiert die Kirche Christi am Sonntag das Pascha-Mys-
terium. Sie gedenkt des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des 
Herrn Jesus und sagt Gott Dank, der uns „wiedergeboren hat zu lebendi-
ger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“ (1 Petr 
1,3). In diese Feier der ganzen Kirche fügt sich die einzelne Gemeinde in 
ihrer sonntäglichen Eucharistie ein. Weil dies nicht in das Belieben der 
einzelnen Gemeinde gestellt ist, erklären die deutschen Bischöfe: „Da die 
sonntägliche Eucharistiefeier für das christliche Leben und den Aufbau der 
christlichen Gemeinde einen unverzichtbaren Wert hat, können ökumeni-
sche Gottesdienste sie nicht ersetzen.“ Katholische Christen sollten durch 
die Teilnahme an einem ökumenischen Gottesdienst nicht in einen Konflikt 
mit dem Sonntagsgebot der Teilnahme an einer Messfeier gebracht wer-
den. Daher sollten in einer Gemeinde Messfeier und ökumenischer Gottes-
dienst nicht parallel stattfinden.

Die Bischöfe schreiben weiter: „Mancherorts hat sich bewährt, dass die 
verschiedenen Gemeinden bei besonderen Anlässen zunächst je ihren Got-
tesdienst feiern und anschließend zu einer ökumenischen Feier zusam-
menkommen. Wo dies nicht möglich ist, kann in bestimmten Fällen und 
aus wichtigen Gründen ein ökumenischer Gottesdienst an Sonntagen und 
kirchlichen Feiertagen am Vormittag stattfinden; dabei darf die Feier der 
Eucharistie nicht ausfallen. Solche Fälle und Gründe können gegeben sein, 
wenn

(1)	 Gemeinden besondere ökumenische Ereignisse begehen;
(2)	die politische Gemeinde ein seltenes, herausragendes und nicht wieder-

holbares Ereignis auf Ortsebene feiert. In diesem Fall ist darauf zu ach-
ten, dass ökumenische Gottesdienste nicht von politischen Gremien an-
gesetzt, sondern rechtzeitig mit den Pfarrern der betreffenden Kirchen 
vereinbart werden;

(3)	überörtliche Großveranstaltungen von besonderem Rang stattfinden.
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Vor Durchführung solcher ökumenischer Gottesdienste am Vormittag von 
Sonn- und Feiertagen ist der zuständige Pfarrer verpflichtet, „das Generalvi-
kariat (Ordinariat) rechtzeitig vorher um Genehmigung zu ersuchen“.

Diese Genehmigung gilt für den Bereich des Bistums Passau grundsätzlich 
als erteilt, sofern es sich um einen ökumenischen Gottesdienst handelt, der 
zusätzlich zu den sonntäglichen Eucharistiefeiern im Pfarrverband statt-
finden soll und nach Einschätzung des zuständigen Pfarrers im Hinblick 
auf Anlass, Zeitpunkt und Ort auch pastoral verantwortet gefeiert werden 
kann. Dabei bleibt es Pflicht des zuständigen Pfarrers, für den betreffenden 
Sonn- oder Feiertag die Möglichkeit zur Mitfeier der sonntäglichen Eucha-
ristie innerhalb des Pastoralen Raumes sicherzustellen. Im Zweifelsfall und 
bei Fragen sind Ansprechpartner das Ökumenereferat bzw. das Generalvi-
kariat.

In vielen katholischen Gemeinden finden am Sonntagvormittag Wort-Got-
tes-Feiern an Stelle der sonntäglichen Eucharistie statt. Bei diesen Gottes-
diensten, deren Texte sich an der sonntäglichen Messe orientieren, sind 
ebenfalls Christen anderer Konfessionen willkommen. Jedem ökumeni-
schen Gottesdienst sollten das gemeinsame Hören auf das Wort Gottes und 
das gemeinsame Gebet zugrunde liegen, es darf nicht darum gehen, nur 
ein Vereinsfest zu verschönern. „In jedem Falle sollten ökumenische Gottes-
dienste eingebettet sein in ein aktives ökumenisches Leben der Gemeinde. 
Bei Vereinsfesten und Jubiläen ist zu überlegen, ob alternativ ein kurzes 
ökumenisches Morgen- oder Abendlob angemessen ist.

1.	 Ökumenische Gottesdienste sind liturgische Feiern, die von den betei-
ligten Konfessionen in gleicher Weise verantwortet und in unterschied-
licher Form gestaltet sein können. Sie sind weder eucharistisch noch mit 
einer anderen Sakramentenspendung verbunden. Von ihrer Grundstruk-
tur her richten sie sich nach der Tradition der gastgebenden Konfessi-
on. Die Arbeitshilfe der Liturgischen Institute Trier (kath.) und Nürnberg 
(ev.) nennen den Predigtgottesdienst als evangelische Grundform und 
die Wort-Gottes-Feier als katholische Grundform. Daneben können auch 

Andachtsformen (z.B. Kreuzweg) oder die Feier der Tagzeitenliturgie 
Grundschema für einen ökumenischen Gottesdienst sein. Die Dienste 
und Aufgaben im ökumenischen Gottesdienst werden nach Möglichkeit 
so verteilt, dass alle mitwirkenden Konfessionen in angemessener Weise 
beteiligt sind.

2.	 Gibt es bei der Feier eine gastgebende Konfession (in deren Kirche oder 
Gottesdienstraum) übernimmt der Vertreter dieser Konfession den Lei-
tungsdienst: Eröffnung und Begrüßung, Überleitungen, Verabschie-
dung. Die Auslegung der Heiligen Schrift (Homilie) wird in der Regel 
von einer Konfession beigetragen, die Gast ist. Bei mehr als zwei Kon-
fessionen ist die Vervielfachung der Homilie zu vermeiden. Stattdessen 
können die weiteren Konfessionen durch ein besonderes Lobpreisgebet 
oder einen musikalischen Beitrag gewürdigt werden.

3.	 Für die aktive Teilnahme der Gläubigen ist es sinnvoll, dass ein litur-
gisches Element immer nur von einer Konfession/Person verantwortet 
wird. Nur der Abschlusssegen wird in der Regel gleichberechtigt unter 
den beteiligten Konfessionen aufgeteilt und die Segensformeln von al-
len gleichzeitig gesprochen. Weitere Einzelaspekte sind im „Ökumeni-
schen Direktorium“ aufgeführt.

Zudem ist darauf zu achten, dass ökumenische Gottesdienste keinesfalls 
mit interreligiösen Feiern oder ähnlichen Veranstaltungen verwechselt 
werden sollten.

Passau, 29. Juli 2025

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau
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77 
Ordnung zur Wort-Gottes-Feier am Sonntag DIRECTORIUM – Litur-

gischer Kalender

Aufgrund der aktuellen pastoralen Situation konkretisiert H. H. Diözesan-
bischof Dr. Stefan Oster SDB in Absprache mit der Bischöflichen Kommissi-
on für Liturgie und Kirchenmusik, dem Bistumsrat und dem Priesterrat die 
Richtlinien für die Sonntägliche Wort-Gottes-Feier wie folgt:
1.	 Seit den Tagen der Urkirche begeht die Kirche in der Feier der Heiligen 

Messe das Gedächtnis von Jesu Tod und Auferstehung. Die Messfeier ist 
die Hochform der sonntäglichen liturgischen Gemeindeversammlung 
und daher der Regelfall.

2.	 Ist eine Eucharistiefeier aus diversen Gründen (z. B. Urlaubszeit, uner-
wartete Erkrankung des Priesters) nicht möglich, ist die Gemeinde ein-
geladen, an der Messfeier in einer anderen Gemeinde teilzunehmen.

3.	 Alternativ kommt die Gemeinde zu einer Wort-Gottes-Feier zusammen, 
bei der die biblischen Texte des entsprechenden Sonn- und Feiertages 
verkündet werden. Damit wird die eigenständige geistliche Bedeutung 
des Wortes Gottes und die Wertschätzung der sonntäglichen Versamm-
lung (Communio) der Gemeinde vor Ort unterstrichen. Die Wort-Got-
tes-Feier orientiert sich am Werkbuch der Liturgiekommission der Deut-
schen Bischofskonferenz.

4.	 Wenn in einer Gemeinde am Sonntag eine Eucharistie gefeiert wird, 
kann an diesem Tag keine Wort-Gottes-Feier anberaumt werden. Aus 
pastoralen Gründen ist eine zusätzliche Wort-Gottes-Feier am Vorabend 
möglich.

5.	 Wegen der theologischen Zusammengehörigkeit von Feier und Empfang 
des Herrenmahles am Herrentag wird in der Wort-Gottes-Feier keine Hl. 
Kommunion gespendet. Ausnahmen sind: Krankenhäuser, Altenheime 
(und ähnliche Einrichtungen) aufgrund deren spezieller Situation;

6.	 Die Feier des Stundengebetes (z. B. Laudes oder Vesper), Wort-Gottes-Fei-
ern für Kinder (u. ä.) sind immer möglich.

Passau, 14.8.2025

78 
Einigungsstelle für die Diözese Passau

Ernennung der Vorsitzenden und der Listenbeisitzer der Einigungsstelle 
für den Bereich der Diözese Passau gemäß § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 1 a) und b) 
MAVO

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat für die Amtszeit von fünf Jahren mit Wir-
kung vom 01.07.2025 folgende Personen ernannt:
–	 Herrn Dr. Andreas Zollner, Richter am Arbeitsgericht Passau, zum Vor-

sitzenden und
–	 Herrn Dr. Alfred Kerschbaum, Richter am Arbeitsgericht Passau, zum 

Stellvertretenden Vorsitzenden
Listenbeisitzer sind:
von Dienstgeberseite:
–	 Herr Markus Biber, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) im Bischöfli-

chen Ordinariat Passau
–	 Herr Thomas Furthmeier, Leiter der Abteilung Personal des Caritasver-

bandes Passau
von Dienstnehmerseite:
–	 Frau Tina Beck, Kindertagesstätte St. Severin
–	 Herr Tobias Bassl, Antoniushaus Marktl

79 
Profanierung der Hauskapelle im Rehafachzentrum Bad Füssing- Pas-

sau, Standort Passau Kohlbruck 5, Pfarrei Passau-St. Peter

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat per Dekret vom 28.7.2025 die Haus-
kapelle im Rehafachzentrum Bad Füssing-Passau, Standort Passau (94036 
Passau, Kohlbruck 5), gelegen in der Pfarrei Passau-St. Peter, befindlich in 
der Trägerschaft der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd, gemäß c. 
1223 in Verbindung mit c. 1212 CIC mit Wirkung vom 1.10.2025 auf Dauer in 
profanen Gebrauch zurückgegeben.
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80 
Satzung für Gesamtpfarrgemeinderäte im Bistum Passau

§ 1 
Gesamtpfarrgemeinderat

Anstelle von Pfarrgemeinderäten in einzelnen Pfarreien können auf der 
Ebene der Pfarrverbände Gesamtpfarrgemeinderäte gebildet werden.
Der Gesamtpfarrgemeinderat ist in sinngemäßer Anwendung des Dekrets 
über die Hirtenaufgabe der Bischöfe (Nr. 27) der vom Bischof eingesetzte 
Pastoralrat der Gemeinde und das vom Bischof anerkannte Organ im Sinne 
des Konzilsdekrets über das Apostolat der Laien (Nr. 26) sowie des Synoden-
beschlusses „Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der 
Kirche“ zur Koordinierung des Laienapostolats in den Pfarrgemeinden und 
zur Förderung der apostolischen Tätigkeit der Gemeinden.

§ 2 
Aufgaben des Gesamtpfarrgemeinderates

1.	 Der Gesamtpfarrgemeinderat dient dem Aufbau lebendiger Gemeinden 
und der Verwirklichung des umfassenden Heilsauftrags der Kirche. Sei-
ne Aufgabe ist es, in allen Bereichen des Pfarrverbandes beratend bzw. 
beschließend mitzuwirken, ebenso für die Einheit im Pfarrverband so-
wie mit dem Bischof und der Weltkirche Sorge zu tragen.
Die Frauen und Männer im Gesamtpfarrgemeinderat pflegen einen Um-
gang, der ihre Orientierung an Christus erkennen lässt. Ihr Tun ist ge-
tragen von der Liebe gegenüber den Nächsten und einem bewussten 
Eintreten für die Achtung, den Schutz und die Förderung der Menschen- 
und Minderheitenrechte.
Durch Weiterbildung und religiöse Vertiefung stärken die Mitglieder 
des Gesamtpfarrgemeinderates die Kompetenz für ihre Aufgaben.
Das pfarrliche Leben wird überwiegend vom Einsatz Ehrenamtlicher ge-
tragen. Der Gesamtpfarrgemeinderat soll Einzelpersonen und Gruppen 
ermutigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken, sie zu entwickeln 
und selbstständig kirchliches und gesellschaftliches Leben zu gestalten.

2.	 Seine Aufgaben bestehen vor allem darin,
a)	 das Bewusstsein für die Mitverantwortung im Pfarrverband zu bil-

den, die Charismen in der Gemeinde zu entdecken, Verantwortliche 
für die verschiedenen Dienste zu finden, für deren Befähigung Sorge 
zu tragen und sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen,

b)	 alle die Pfarrgemeinden und den Pfarrverband betreffenden Fra-
gen zusammen mit dem Pfarrer und dem Pastoralteam zu beraten, 
gemeinsam mit ihnen Maßnahmen zu beschließen und für deren 
Durchführung Sorge zu tragen,

c)	 Anregungen und Vorschläge für die Gestaltung und Organisation 
der Gottesdienste und die lebendige Teilnahme der ganzen Gemein-
de an den liturgischen Feiern einzubringen,

d)	 dafür Sorge zu tragen, dass der diakonische Dienst im caritativen 
und sozialen Bereich geleistet wird,

e)	 die Voraussetzungen für das Wachsen geistlicher Berufungen zu 
schaffen,

f)	 die pastorale Entwicklung vor Ort auf den Weg zu bringen, sich da-
ran zu beteiligen und Ergebnisse der Projekte auf Diözesanebene 
auch für den Pfarrverband fruchtbar werden zu lassen,

g)	 gesellschaftliche und gesellschaftspolitische sowie kirchliche und 
kirchenpolitische Entwicklungen und Probleme zu beobachten, zu 
überdenken und sachgerechte Vorschläge einzubringen sowie ent-
sprechende Maßnahmen zu beschließen und durchzuführen,

h)	 die Bildungsarbeit auf die Erfordernisse des Pfarrverbandes abzu-
stimmen und in Kooperation mit Trägern der Jugend- und Erwach-
senenbildung zu koordinieren und evtl. durchzuführen

i)	 die Anliegen der Pfarrgemeinden mit dem zuständigen Seelsorger in 
der Öffentlichkeit zu vertreten,

j)	 die Verantwortung der Pfarrgemeinden für Mission, Entwicklung 
und Frieden sowie die Bewahrung der Schöpfung zu wecken und zu 
fördern,

k)	 die ökumenische Zusammenarbeit zu suchen und auszubauen,
l)	 katholische Organisationen und Verbände, Einrichtungen und freie 

Initiativen unter Wahrung der Eigenständigkeit zu fördern und im 
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Dialog mit ihnen und anderen Gruppen im Pfarrverband Aufgaben 
und Dienste aufeinander abzustimmen,

m)	 Kontakt zu denen, die dem Gemeindeleben fernstehen, zu suchen,
n)	 die Pfarrgemeinden regelmäßig und transparent über die Arbeit im 

Pfarrverband und über seine Probleme zu unterrichten,
o)	 gemeinsame Aufgaben und Aktionen durchzuführen und ggf. not-

wendige Einrichtungen zu schaffen, falls kein geeigneter Träger vor-
handen ist,

p)	 den Pfarrverband im Rat des Pastoralen Raumes und in bestehenden 
Pfarrverbänden zu vertreten.

§ 3 
Rechte1

Der Gesamtpfarrgemeinderat wirkt bei allen Aufgaben, die die Pfarrge-
meinden betreffen, je nach Sachbereich beratend oder beschließend mit. 
Dabei kann er unbeschadet der Eigenständigkeit der Gruppen und Verbän-
de in den Pfarrgemeinden in eigener Verantwortung tätig werden und Ent-
scheidungen treffen. Im Bereich der Gemeindeleitung hat er insbesondere 
folgende Rechte:
1.	 Die Zustimmung des Gesamtpfarrgemeinderates ist notwendig vor Ent-

scheidungen über
a)	 grundsätzliche Regelungen der gottesdienstlichen Feiern in den 

Pfarrgemeinden. Dies gilt unter anderem für Gottesdienste an Sonn- 
und Feiertagen, Erstkommunion, Fronleichnamsfest, Begräbnisfeiern;

b)	 die Gestaltung von Festen des Pfarrverbandes;
c)	 öffentliche Veranstaltungen des Pfarrverbandes;
d)	 die Herausgabe eines Pfarr- oder Gemeindebriefes;
e)	 die Erstellung eines Pastoralplans für den Pfarrverband;

2.	 Der Gesamtpfarrgemeinderat ist zu hören vor Entscheidungen über
a)	 die Gestaltung des liturgischen Lebens;

b)	 den Erlass von Hausordnungen für Pfarr- und Jugendheime;
c)	 die technische und künstlerische Ausstattung der Kirchen;
d)	 Änderungen der Pfarrorganisation;
e)	 die Mitgliedschaft in einem Pfarrverband (Einbeziehung, Änderung);
	 Bei Eingaben nach a) – e) an das Bischöfliche Ordinariat ist die Stel-

lungnahme des Gesamtpfarrgemeinderates beizufügen.
3.	 Der Gesamtpfarrgemeinderat hat ein Vorschlagsrecht bei der Besetzung 

von Seelsorgestellen im Pfarrverband. Mit möglichen Kandidatinnen 
und Kandidaten ist von Seiten des Gesamtpfarrgemeinderates vorab 
Rücksprache zu halten. 

4.	 Der Gesamtpfarrgemeinderat ist durch den Pfarrer bzw. den / die Ge-
meindeleiter/in (gem. can. 517, § 2 CIC) zu informieren über
a)	 die Arbeit des Pastoralteams;
b)	 besondere pastorale Situationen in den Pfarrgemeinden;
c)	 künftig zu erwartende Entwicklungen;
d)	 Beschlüsse überpfarrlicher Gremien und Anordnungen des Bischöf- 

lichenOrdinariats, die sich maßgeblich auf die Gestaltung des Pfarr-
lebens auswirken;

e)	 besondere Maßnahmen der Jugend- und Erwachsenenbildung;
f)	 besondere Maßnahmen der im Pfarrverband tätigen Organisationen;
g	 die Neugründung von Gruppen kirchlicher Verbände und katholi-

scher Organisationen

§ 4 
Einführung eines Gesamtpfarrgemeinderates

1.	 Wenn in einem Pfarrverband anstelle einzelner Pfarrgemeinderäte der 
Gesamtpfarrgemeinderat eingeführt werden soll, bedarf dies eines Be-
schlusses in den einzelnen Pfarrgemeinderäten. 

2.	 Am Ende der Wahlperiode ist eine Entscheidung der Pfarreiausschüsse 
herbeizuführen, ob in der neuen Wahlperiode wieder ein Gesamtpfarr-
gemeinderat gebildet werden soll. 

3.	 Die Bildung eines Gesamtpfarrgemeinderates bedarf jeweils der Geneh-
migung des Generalvikars und ist der Geschäftsstelle des Diözesanrats 
mitzuteilen.

1	 Die in dieser Vorschrift angeführten Rechte des Gesamtpfarrgemeinderates sind nicht Beispruchsrechte im Sinne 
des can. 127 des CIC. Im Konfliktfall ist der Weg zur diözesanen Schlichtungsstelle für beide Seiten offen (siehe 
Ordnung für die Schlichtungsstelle im Bistum Passau, Amtsblatt 126. Jhrg., Folge 3 vom 15. März 1996). Die letzte 
Entscheidungskompetenz liegt somit beim Bischof.
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§ 5 
Pfarreiausschüsse

1.	 Nach der Genehmigung durch den Generalvikar legen die amtierenden 
Pfarrgemeinderäte die Zahl der in den einzelnen Pfarreien zu wählen-
den Vertreter/innen fest; jede Pfarrei hat mindestens drei gewählte Ver-
treter/innen. Bzgl. der Wählbarkeit und Wahlberechtigung gelten die 
Bestimmungen der Satzung für die Pfarrgemeinderäte § 4, Abs. 3 und 4. 

2.	 Die in der Pfarrei gewählten Vertreter/innen bilden in der jeweiligen 
Pfarrei den Pfarreiausschuss. Sie wählen eine/einen Pfarreisprecher/in 
und können weitere Mitglieder in den Pfarreiausschuss berufen. Es gilt 
die Wahlordnung für den Pfarrgemeinderat entsprechend.

3.	 Der/die Kirchenpfleger/in werden zu den Sitzungen des jeweiligen Pfar-
reiausschusses eingeladen. Ein/e Vertreter/in des Pfarreiausschusses 
wird zu den Sitzungen der jeweiligen Kirchenverwaltung delegiert.

4.	 Der Pfarreiausschuss lädt mindestens einmal im Jahr die Pfarrgemeinde 
zu einer Pfarrversammlung ein. Darüber hinaus ist eine Pfarrversamm-
lung auch dann innerhalb von sechs Wochen einzuberufen, wenn min-
destens 30 Pfarrmitglieder dies gegenüber dem Pfarreiausschuss schrift-
lich verlangen.

§ 6 
Mitglieder

1.	 Dem Gesamtpfarrgemeinderat gehören an:
a)	 Je drei gewählte Mitglieder der Pfarreiausschüsse, darunter die je-

weiligen Pfarreisprecher/innen
b)	 als amtliche Mitglieder der Pfarrer als der vom Bischof entsandte 

Seelsorger und Leiter der Gemeinde, ein weiteres hauptamtliches 
Mitglied des Pastoralteams des Pastoralen Raumes, sowie ein/e Ver-
treter/in der hauptberuflichen Angestellten des Pfarrverbands, den/
die diese selbst wählen.

c)	 weitere von den Mitgliedern gemäß a) bis b) hinzugewählte Mitglie-
der, die durch besondere Fachkenntnisse oder ihre Tätigkeit die Ar-
beit des Gesamtpfarrgemeinderates fördern. Insbesondere sollen hier 
nicht-repräsentierte Gruppen berücksichtigt werden (z. B. Vertreter/

innen der Jugend, Verbände, Berufsgruppen, Fachleute, Personen aus 
nicht vertretenen Ortsteilen).

d)	 Je ein Mitglied der Kirchenverwaltungen als Gast mit dem Recht der 
Meinungsäußerung,

e)	 Je ein/e Vertreter/in der Jugend als Gast mit dem Recht der Mei-
nungsäußerung, soweit diese nicht anderweitig gewählt wurden.

f)	 Mitglieder mit beratender Stimme (das können die Vorsitzenden der 
Sachausschüsse sein, soweit sie nicht bereits Mitglieder gemäß a) bis 
c) sind).

2.	 Der Gesamtpfarrgemeinderat besteht aus maximal 35 Mitgliedern.
3.	 Die Amtszeit des Gesamtpfarrgemeinderates beträgt 4 Jahre und dauert 

bis zur Konstituierung des neuen Gesamtpfarrgemeinderats. Während 
dieser Zeit kann der Gesamtpfarrgemeinderat nur durch den Bischof 
aufgelöst werden. Bei Vakanz bzw. Neubesetzung des Pfarrverbands 
bleibt der Gesamtpfarrgemeinderat im Amt.

4.	 Der Gesamtpfarrgemeinderat kann beschließen, dass die Mitgliedschaft 
erlischt, wenn das betreffende Mitglied den Sitzungen mehrmals unent-
schuldigt fernbleibt und nach schriftlicher Anfrage kein Interesse an der 
weiteren Mitarbeit zeigt.

5.	 Bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen kann ein Mitglied aus 
dem Gesamtpfarrgemeinderat ausgeschlossen werden. Schwerwiegen-
de Grunde können im Einzelfall sein: Verstöße gegen die Präventions- 
und Interventionsordnung, die Verbreitung von Ideologien und/oder 
das Eintreten für Organisationen, die mit den Werten und Prinzipien 
des Christentums unvereinbar sind. [vgl. Erklärung „Völkischer Nationa-
lismus und Christentum sind unvereinbar“ der Deutschen Bischofskon-
ferenz vom 22.02.2024].

	 Der Antrag dazu kann von jedem Mitglied gestellt werden und hat schrift-
lich zu erfolgen. Er bedarf bei der Abstimmung einer 3/4-Mehrheit.

	 Die endgültige Entscheidung erfolgt durch den Bischof, nachdem die 
zuständige Schiedsstelle die Sach- und Rechtslage mit dem auszuschlie-
ßenden Mitglied und Vertretern/Vertreterinnen des Pfarrgemeinderates 
erörtert hat. Während der Zeit des Einspruchsverfahrens bis zur endgül-
tigen Entscheidung ruht die Mitgliedschaft.
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6.	 Der Kirchenaustritt eines Mitglieds während der Amtszeit bewirkt den 
sofortigen Verlust der Mitgliedschaft im Gesamtpfarrgemeinderat.

7.	 Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, so rückt bei Mitglie-
dern gemäß Absatz 1 a ein gewähltes Mitglied des entsprechenden Pfar-
reiausschusses in den Gesamtpfarrgemeinderat nach. Bei Mitgliedern 
gemäß Absatz 1 c kann der Gesamtpfarrgemeinderat für die restliche 
Amtszeit ein Mitglied hinzuwählen.

§ 7 
Vorstand

1.	 Der Gesamtpfarrgemeinderat wählt einen Vorstand. Dem Vorstand ge-
hören an:
a)	 Ein oder zwei gleichberechtigte Vorsitzende
b)	 Je ein Mitglied aus den Pfarreiausschüssen
c)	 der/die Schriftführer/in,
	 Der Gesamtpfarrgemeinderat hat in der konstituierenden Sitzung 

vor der Wahl zu entscheiden, ob nach a) ein oder zwei Personen zu 
wählen sind.

2.	 Der Pfarrer wird zu den Vorstandssitzungen eingeladen.
3.	 Der Vorstand hat folgende Aufgaben:
	 Er bereitet die Sitzungen des Gesamtpfarrgemeinderates vor. Er ent-

scheidet in Fragen, die nicht dem Gesamtpfarrgemeinderat vorbehalten 
sind oder die kurzfristig zwischen den Sitzungen des Gesamtpfarrge-
meinderates zu regeln sind, und in allen Fragen, die ihm diese Satzung 
oder der Gesamtpfarrgemeinderat überträgt.

4.	 Der/die Vorsitzende/n beruft bzw. berufen die Sitzungen des Gesamt-
pfarrgemeinderates im Einvernehmen mit dem Vorstand unter Anga-
be der Tagesordnung ein. Die Einladung erfolgt in Textform (schrift-
lich oder per Email), mindestens 1 Woche vorher; in dringenden Fällen 
braucht die Einladungsfrist nicht eingehalten zu werden.

	 Der/die Vorsitzende/n vertritt bzw. vertreten einzeln den Gesamtpfarr-
gemeinderat nach außen. Er/Sie sorgt bzw. sorgen für den Vollzug der 
Beschlüsse des Gesamtpfarrgemeinderates, berichtet/berichten darüber 

in der Sitzung des Gesamtpfarrgemeinderates und legt/legen dort Re-
chenschaft ab.

§ 8 
Sachausschüsse

1.	 Für Sachbereiche, die einer kontinuierlichen Beobachtung und ständi-
gen Mitarbeit des Gesamtpfarrgemeinderates bedürfen, werden Sach-
ausschüsse oder Projektgruppen gebildet und Beauftragte berufen für 
diese Sachbereiche, z.B.
– Berufe der Kirche
– Berufs- und Arbeitswelt
– Ehe, Familie und Partnerschaft
– Erwachsenenbildung
– Jugendarbeit
– Ländliche Entwicklung
– Liturgie
– Mission, Entwicklung und Frieden
– Öffentlichkeitsarbeit
– Ökumene
– Soziale Dienste und Caritasaufgaben
– Gemeinwohl, Ökologie und Bewahrung der Schöpfung
– Senioren

2.	 Die Mitglieder der Sachausschüsse müssen nicht Mitglieder des Gesamt-
pfarrgemeinderates sein. Die Vorsitzenden der Sachausschüsse oder die 
Beauftragten sollen dem Gesamtpfarrgemeinderat angehören.

3.	 Die Sachausschüsse und Projektgruppen bzw. Beauftragten haben die 
Aufgabe, in ihrem jeweiligen Sachbereich die Entwicklung zu beobach-
ten, den Gesamtpfarrgemeinderat, Einrichtungen des Pfarrverbands 
und die in dem jeweiligen Sachbereich tätigen Verbände und Instituti-
onen zu beraten sowie Maßnahmen, für die kein Träger vorhanden ist, 
selbständig im Einvernehmen mit dem Gesamtpfarrgemeinderat durch-
zuführen. Erklärungen und Verlautbarungen an die Öffentlichkeit be-
dürfen der Zustimmung des Gesamtpfarrgemeinderatsvorstandes.
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§ 9 
Pfarrverbandsversammlung

Eine Pfarrverbandsversammlung ist dann innerhalb von sechs Wochen 
einzuberufen, wenn mindestens 20 Wahlberechtigte aus den zugehörigen 
Pfarreien im Bereich des Gesamtpfarrgemeinderates dies gegenüber dem 
Vorstand des Gesamtpfarrgemeinderates schriftlich verlangen.

§ 10 
Protokollführung und Veröffentlichung

1.	 Über die Beratungen des Gesamtpfarrgemeinderates ist ein Ergeb-
nisprotokoll anzufertigen und der Sitzungsleitung rechtzeitig zur Ein-
sicht vorzulegen. Das Protokoll ist vom Gesamtpfarrgemeinderat bei der 
nächsten Sitzung zu genehmigen. Die Protokolle über die Sitzungen des 
Gesamtpfarrgemeinderates gehören zu den amtlichen Akten und sind 
in den jeweiligen Pfarrarchiven aufzubewahren.

2.	 Wesentliche Beschlüsse des Gesamtpfarrgemeinderates sind in den zu-
gehörigen Pfarreien im Bereich des Gesamtpfarrgemeinderates in orts-
üblicher Weise bekannt zu geben.

§ 11 
Kostendeckung

Die anfallenden Kosten des Gesamtpfarrgemeinderates und seiner Arbeit 
sind in der Regel durch die Pfarreien im Bereich des Gesamtpfarrgemeinde-
rates zu tragen (z.B. für Veranstaltungen, Einladungen, Organisation, Lite-
ratur, Arbeitsmaterial, Information, Weiterbildungsveranstaltungen, sozia-
le Dienste, Dienste für spezielle Gruppen, Jugendarbeit).
Der Gesamtpfarrgemeinderat entscheidet über die Verwendung der geneh-
migten Mittel. Die Finanzierung von Vorhaben, die über diesen Rahmen 
hinausgehen, ist rechtzeitig bei den zuständigen Kirchenverwaltungen zu 
beantragen.

§ 12 
Neuwahlen

Der Termin für die jeweiligen Neuwahlen wird vom Bischof festgesetzt. Der 
Termin für die Neuwahlen richtet sich nach dem Termin der Pfarrgemein-
deratswahl.

§ 13 
Schlussbestimmungen

1.	 Die Satzung für Gesamtpfarrgemeinderäte in der Diözese Passau ist in 
ortsüblicher Weise bekannt zu machen und jedem Pfarrmitglied auf 
dessen Verlangen hin zugänglich zu machen.

2.	 Der Gesamtpfarrgemeinderat kann für seinen Arbeitsbereich Geschäfts-
ordnungen erlassen.

3.	 Änderungen der Satzung werden mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder des Diözesanrates beschlossen und durch den Bischof in Kraft 
gesetzt.

4.	 Diese Satzung wurde vom Diözesanrat am 21.03.2025 beschlossen. Sie 
wird mit Wirkung für die Neukonstituierung der Pfarrgemeinderä-
te nach der Wahl vom 01.03.2026 in Kraft gesetzt. Für die Bildung des 
Wahlausschusses und des Wahlvorstandes zur Pfarrgemeinderatswahl 
am 01.03.2026 ist die vom Diözesanrat am 21.03.2025 beschlossene Wahl-
ordnung erstmals anzuwenden. 

Passau, den 5. August 2025

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau
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81 
Satzung für Pfarrgemeinderäte im Bistum Passau

§1 
Pfarrgemeinderat

Der Pfarrgemeinderat ist in sinngemäßer Anwendung des Dekrets über die 
Hirtenaufgabe der Bischöfe (Nr. 27) der vom Bischof eingesetzte Pastoralrat 
der Gemeinde und das vom Bischof anerkannte Organ im Sinne des Konzils-
dekrets über das Apostolat der Laien (Nr. 26) sowie des Synodenbeschlusses 
„Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche“ zur 
Koordinierung des Laienapostolats in der Pfarrgemeinde und zur Förde-
rung der apostolischen Tätigkeit der Gemeinde.
Der Pfarrgemeinderat hat verschiedene Möglichkeiten der Kooperation mit 
anderen Gremien: 
–	 Die Kooperation mit anderen Pfarrgemeinderäten, wie z. Bsp. die ge-

meinsame Einberufung, gemeinsame Sitzungen, etc.
–	 Der Pfarrverbandsrat (siehe Statut für die Pfarrverbände)
–	 Zudem gibt es die Möglichkeit in einem Pfarrverband einen Gesamt-

pfarrgemeinderat zu wählen (siehe die Satzung für Gesamtpfarrgemein-
deräte im Bistum Passau).

§ 2 
Aufgaben des Pfarrgemeinderates

1.	 Der Pfarrgemeinderat dient dem Aufbau einer lebendigen Gemeinde 
und der Verwirklichung des umfassenden Heilsauftrags der Kirche. Sei-
ne Aufgabe ist es, in allen Bereichen der Pfarrgemeinde beratend bzw. 
beschließend mitzuwirken, ebenso für die Einheit in der Pfarrgemeinde 
sowie mit dem Bischof und der Weltkirche Sorge zu tragen.

	 Die Frauen und Männer im Pfarrgemeinderat pflegen einen Umgang, 
der ihre Orientierung an Christus erkennen lässt. Ihr Tun ist getragen 
von der Liebe gegenüber den Nächsten und einem bewussten Eintreten 
für die Achtung, den Schutz und die Förderung der Menschen- und Min-
derheitenrechte.

	 Durch Weiterbildung und religiöse Vertiefung stärken die Mitglieder 
des Pfarrgemeinderates die Kompetenz für ihre Aufgaben.

	 Das pfarrliche Leben wird überwiegend vom Einsatz Ehrenamtlicher 
getragen. Der Pfarrgemeinderat soll Einzelpersonen und Gruppen er-
mutigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken, sie zu entwickeln und 
selbstständig kirchliches und gesellschaftliches Leben zu gestalten.

2.	 Seine Aufgaben bestehen vor allem darin,
a)	 das Bewusstsein für die Mitverantwortung in der Gemeinde zu 

bilden, die Charismen in der Gemeinde zu entdecken, Verantwortli-
che für die verschiedenen Dienste zu finden, für deren Befähigung 
Sorge zu tragen und sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen,

b) alle die Pfarrgemeinde betreffenden Fragen zusammen mit dem 
Pfarrer und dem Pastoralteam zu beraten, gemeinsam mit ihnen 
Maßnahmen zu beschließen und für deren Durchführung Sorge zu 
tragen,

c) Anregungen und Vorschläge für die Gestaltung und Organisation der 
Gottesdienste und die lebendige Teilnahme der ganzen Gemeinde 
an den liturgischen Feiern einzubringen,

d)	 dafür Sorge zu tragen, dass der diakonische Dienst im caritativen 
und sozialen Bereich geleistet wird,

e)	 die Voraussetzungen für das Wachsen geistlicher Berufungen zu 
schaffen,

f)	 die pastorale Entwicklung vor Ort auf den Weg zu bringen, sich 
daran zu beteiligen und Ergebnisse der Projekte auf Diözesanebene 
auch für die Pfarrgemeinde fruchtbar werden zu lassen,

g)	 gesellschaftliche und gesellschaftspolitische sowie kirchliche und 
kirchenpolitische Entwicklungen und Probleme zu beobachten, 
zu überdenken und sachgerechte Vorschläge einzubringen sowie 
entsprechende Maßnahmen zu beschließen und durchzuführen,

h)	 die Bildungsarbeit auf die Erfordernisse der Pfarrei abzustimmen 
und in Kooperation mit Trägern der Jugend- und Erwachsenenbil-
dung zu koordinieren und evtl. durchzuführen,

i)	 die Anliegen der Pfarrgemeinde mit dem zuständigen Seelsorger in 
der Öffentlichkeit zu vertreten,
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j)	 die Verantwortung der Gemeinde für Mission, Entwicklung, und 
Frieden sowie die Bewahrung der Schöpfung zu wecken und zu 
fördern,

k)	 die ökumenische Zusammenarbeit zu suchen und auszubauen,
l)	 katholische Organisationen und Verbände, Einrichtungen und freie 

Initiativen unter Wahrung der Eigenständigkeit zu fördern und im 
Dialog mit ihnen und anderen Gruppen in der Gemeinde Aufgaben 
und Dienste aufeinander abzustimmen, 

m)	 Kontakt zu denen, die dem Gemeindeleben fernstehen, zu suchen,
n)	 die Gemeinde regelmäßig und transparent über die Arbeit in der 

Pfarrei und ihre Probleme zu unterrichten,
o)	 gemeinsame Aufgaben und Aktionen durchzuführen und ggf. 

notwendige Einrichtungen zu schaffen, falls kein geeigneter Träger 
vorhanden ist,

p)	 die Pfarrgemeinde im Rat des Pastoralen Raumes und in bestehen-
den Pfarrverbänden zu vertreten.

§ 3 
Rechte 2

Der Pfarrgemeinderat wirkt bei allen Aufgaben, die die Pfarrgemeinde be-
treffen, je nach Sachbereich beratend oder beschließend mit. Dabei kann 
er unbeschadet der Eigenständigkeit der Gruppen und Verbände in der Ge-
meinde in eigener Verantwortung tätig werden und Entscheidungen tref-
fen. Im Bereich der Gemeindeleitung hat er insbesondere folgende Rechte:
1.	 Die Zustimmung des Pfarrgemeinderates ist notwendig vor Entschei-

dungen über
a)	 grundsätzliche Regelungen der gottesdienstlichen Feiern in der Ge-

meinde, in Pfarrverbänden in Absprache mit den anderen Pfarrge-
meinderäten. Dies gilt unter anderem für Gottesdienste an Sonn- und 
Feiertagen, Erstkommunion, Fronleichnamsfest, Begräbnisfeiern;

b)	 die Gestaltung von Festen der Pfarrei;
c)	 öffentliche Veranstaltungen der Pfarrgemeinde;
d)	 die Herausgabe eines Pfarr- oder Gemeindebriefes;
e)	 die Erstellung eines Pastoralplans für die Pfarrei.

2.	 Der Pfarrgemeinderat ist zu hören vor Entscheidungen über
a)	 die Gestaltung des liturgischen Lebens;
b)	 den Erlass von Hausordnungen für Pfarr- und Jugendheime;
c)	 Neubauten, Umbauten oder Nutzung von Kirche, Pfarrhaus und ande-

ren pfarreigenen oder von der Pfarrei genutzten Gebäuden und Anla-
gen;

d)	 die technische und künstlerische Ausstattung der Kirche;
e)	 Änderungen der Pfarrorganisation;
f)	 die Mitgliedschaft in einem Pfarrverband (Einbeziehung, Änderung);

	 Bei Eingaben an das Bischöfliche Ordinariat ist die Stellungnahme des 
Pfarrgemeinderates beizufügen.

3.	 Der Pfarrgemeinderat hat ein Vorschlagsrecht bei der Besetzung von 
Seelsorgestellen in der Pfarrei. Mit möglichen Kandidatinnen und Kan-
didaten ist von Seiten des Pfarrgemeinderates vorab Rücksprache zu 
halten. 

4.	 Der Pfarrgemeinderat ist durch den Pfarrer bzw. den/die Gemeindelei-
ter/in (gem. can. 517, § 2 CIC) zu informieren über
a)	 die Arbeit des Pastoralteams;
b)	 besondere pastorale Situationen in der Gemeinde;
c)	 künftig zu erwartende Entwicklungen;
d)	 Beschlüsse überpfarrlicher Gremien und Anordnungen des Bischöfli-

chen Ordinariats, die sich maßgeblich auf die Gestaltung des Pfarrle-
bens auswirken;

e)	 besondere Maßnahmen der Jugend- und Erwachsenenbildung;
f)	 besondere Maßnahmen der in der Pfarrei tätigen Organisationen;
g)	 die Neugründung von Gruppen kirchlicher Verbände und katholi-

scher Organisationen

2	 Die in dieser Vorschrift angeführten Rechte des Pfarrgemeinderates sind nicht Beispruchsrechte im Sinne des can. 
127 des CIC. Im Konfliktfall ist der Weg zur diözesanen Schlichtungsstelle für beide Seiten offen (siehe Ordnung für 
die Schlichtungsstelle im Bistum Passau, Amtsblatt 126. Jhrg., Folge 3 vom 15. März 1996). Die letzte Entschei-
dungskompetenz liegt somit beim Bischof.
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§ 4 
Mitglieder

1.	 Dem Pfarrgemeinderat gehören an:
a)	 je nach Größe der Pfarrei bis zu 15 in unmittelbarer und geheimer 

Wahl von der Pfarrgemeinde gewählte Mitglieder, und zwar in Pfar-
reien

	 – bis zu 1.000 Katholiken/innen: 5-6
	 – bis zu 3.000 Katholiken/innen: 7 -9
	 – bis zu 6.000 Katholiken/innen: 10-12
	 – ab 6.000 Katholiken/innen: 13-15
	 Über die Anzahl der jeweils zu wählenden Mitglieder entscheidet der 

amtierende Pfarrgemeinderat vor der Berufung von Wahlausschuss 
und Wahlvorstand für die nächste Pfarrgemeinderatswahl.

	 Im Falle einer Unterschreitung der erforderlichen Anzahl an Kandi-
datinnen/Kandidaten gilt §6 der Wahlordnung, unabhängig von der 
Anzahl der Gemeindemitglieder.

b)	 als amtliche Mitglieder der Pfarrer als der vom Bischof entsandte Seel-
sorger und Leiter der Gemeinde, ein weiteres hauptamtliches Mit-
glied des Pastoralteams des Pastoralen Raumes, sowie ein/e Vertreter/
in der hauptberuflichen Angestellten der Pfarrgemeinde, den/die die-
se selbst wählen.

c)	 weitere von den Mitgliedern gemäß a) bis b) hinzugewählte Mitglie-
der, die durch besondere Fachkenntnisse oder ihre Tätigkeit die Arbeit 
des Pfarrgemeinderates fördern. 

	 Insbesondere sollen hier nicht-repräsentierte Gruppen berücksichtigt 
werden (z.B. Vertreter/innen der Jugend, Verbände, Berufsgruppen, 
Fachleute, Personen aus nicht vertretenen Ortsteilen). 

	 Die Zahl der hinzugewählten Mitglieder beträgt höchstens in Pfarrge-
meinden

	 – bis zu 1.000 Katholiken/innen: 3
	 – bis zu 3.000 Katholiken/innen: 4
	 – bis zu 6.000 Katholiken/innen: 5
	 – ab 6.000 Katholiken/innen: 6,

d) Ein Mitglied der Kirchenverwaltung als Gast mit dem Recht der Mei-
nungsäußerung,

e)	 ein/e Vertreter/in der Jugend als Gast mit dem Recht der Meinungsäu-
ßerung, soweit diese/r nicht anderweitig gewählt wurde.

f)	 Mitglieder mit beratender Stimme (das können alle hauptamtlichen 
Angestellten der Pfarrei und die Vorsitzenden der Sachausschüsse 
sein, soweit sie nicht bereits Mitglieder gemäß a) bis c) sind).

2.	 Wahlberechtigt sind alle Katholiken/innen, die in der Pfarrgemeinde ih-
ren Wohnsitz haben und gefirmt sind oder das 14. Lebensjahr vollendet 
haben, unbeschadet der Regelung nach Absatz 4. Vor Vollendung des 14. 
Lebensjahres muss die Eintragung in die Wählerliste beantragt werden. 
Niemand kann in mehreren Pfarreien wählen.

3.	 Wählbar ist jede/r getaufte katholische Laie bzw. Laiin, der/die nicht aus 
der Kirche ausgetreten ist und in der Ausübung seiner/ihrer allgemei-
nen kirchlichen Gliedschaftsrechte nicht durch förmliche kirchenbe-
hördliche Entscheidung behindert ist, am Wahltermin das 14. Lebens-
jahr vollendet und in der Pfarrgemeinde seinen/ihren Wohnsitz hat. 
Dies gilt auch für die gemäß Absatz 1 c, d hinzugewählten Mitglieder. 
Hauptamtlich in der Pastoral Tätige sind in dem Pastoralen Raum, in 
dem sie angewiesen sind, nicht wählbar.

4.	 Wählbar und wahlberechtigt sind auch Katholiken/innen, die zwar 
nicht Mitglieder der betreffenden Gemeinde sind, aber regelmäßig an 
ihrem Leben aktiv teilnehmen, ihren Wohnsitz im Bistum Passau haben, 
nicht für einen anderen Pfarrgemeinderat kandidieren und die übrigen 
Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen. 

	 Die Entscheidung, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, trifft der 
Wahlausschuss derjenigen Pfarrgemeinde, in der sie wählen oder ge-
wählt werden wollen. Sie haben nachzuweisen, dass sie aus der Wähler-
liste der zuständigen Pfarrgemeinde ausgetragen sind.

	 Wer sein aktives und passives Wahlrecht an seinem zweiten Wohnsitz 
ausüben will, muss sich ebenfalls aus der Wählerliste der zuständigen 
Pfarrgemeinde austragen lassen.

5.	 Die Amtszeit des Pfarrgemeinderates beträgt 4 Jahre und dauert bis 
zur Konstituierung des neuen Pfarrgemeinderats. Während dieser Zeit 
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kann der Pfarrgemeinderat nur durch den Bischof aufgelöst werden. Bei 
Vakanz bzw. Neubesetzung der Pfarrei bleibt der Pfarrgemeinderat im 
Amt.

	 Bei Nichtzustandekommen einer gültigen Pfarrgemeinderatswahl ist in-
nerhalb von sechs Wochen eine erneute Wahl durchzuführen, entspre-
chend der Wahlordnung.

6.	 Der Kirchenaustritt eines Mitglieds während der Amtszeit bewirkt den 
sofortigen Verlust der Mitgliedschaft im Pfarrgemeinderat.

7.	 Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, so rückt bei Mitglie-
dern gemäß Absatz 1 a der/die Kandidat/in, der/die bei der Wahl die 
nächsthöchste Stimmenzahl erhalten hatte, in den Pfarrgemeinderat 
nach. Bei Mitgliedern gemäß Absatz 1 c kann der Pfarrgemeinderat für 
die restliche Amtszeit ein Mitglied hinzuwählen.

8.	 Der Pfarrgemeinderat kann beschließen, dass die Mitgliedschaft er-
lischt, wenn das betreffende Mitglied den PGR-Sitzungen mehrmals un-
entschuldigt fernbleibt und nach schriftlicher Anfrage kein Interesse an 
der weiteren Mitarbeit zeigt.

	 Bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen kann ein Mitglied aus 
dem Pfarrgemeinderat ausgeschlossen werden.

	 Schwerwiegende Gründe können im Einzelfall sein: Kirchenaustritt, 
Verstöße gegen die Präventions- und Interventionsordnung, die Verbrei-
tung von Ideologien und/oder das Eintreten für Organisationen, die mit 
den Werten und Prinzipien des Christentums unvereinbar sind (vgl. Er-
klärung „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“ 
der Deutschen Bischofskonferenz vom 22.02.2024).

	 Der Antrag dazu kann von jedem Pfarrgemeinderatsmitglied gestellt 
werden und hat schriftlich zu erfolgen. Er bedarf bei der Abstimmung 
einer 3/4-Mehrheit.

	 Die endgültige Entscheidung erfolgt durch den Bischof, nachdem die 
zuständige Schiedsstelle die Sach- und Rechtslage mit dem auszuschlie-
ßenden Mitglied und Vertretern/Vertreterinnen des Pfarrgemeinderates 
erörtert hat.

	 Während der Zeit des Einspruchsverfahrens bis zur endgültigen Ent-
scheidung ruht die Mitgliedschaft.

9.	 Ist nach Meinung der Mehrheit des Pfarrgemeinderates oder des Pfar-
rers eine gedeihliche Zusammenarbeit im Pfarrgemeinderat nicht mehr 
gegeben, soll die zuständige Schlichtungsstelle angerufen werden. Ge-
lingt es dieser nicht, eine Einigung herbeizuführen, verfügt der Bischof 
die erforderlichen Maßnahmen. Er kann auch Neuwahlen anordnen.

§ 5 
Einführung des Pfarrgemeinderates in die Gemeinde

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates sind vom Pfarrer im Pfarrgottes-
dienst der Gemeinde vorzustellen und der ganzen Pfarrgemeinde in geeig-
neter Weise bekannt zu machen.

§ 6 
Sitzungen

1.	 Der Pfarrgemeinderat tritt wenigstens vierteljährlich zusammen. Außer-
dem ist dann innerhalb von vier Wochen eine Sitzung einzuberufen, 
wenn ein Mitglied des Vorstandes oder ein Drittel der Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates es verlangt. 

2.	 Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates sind öffentlich, soweit nicht Per-
sonalangelegenheiten beraten werden oder der Pfarrgemeinderat die 
Beratung in nichtöffentlicher Sitzung beschließt. Die Pfarrgemeinde ist 
rechtzeitig über Termin und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen 
zu informieren. Der Pfarrgemeinderat kann Gäste mit Rederecht jeder-
zeit zu den Sitzungen einladen.

3.	 Die Vorsitzenden der Sachausschüsse oder die Sachbeauftragten haben, 
soweit sie nicht Mitglied des Pfarrgemeinderates sind, das Recht, an den 
Sitzungen des Pfarrgemeinderates mit beratender Stimme teilzuneh-
men. Sie sind dazu einzuladen.

§ 7 
Beschlussfassung

1.	 Der Pfarrgemeinderat ist beschlussfähig, wenn zu der Sitzung ordnungs-
gemäß eingeladen ist (siehe § 8, Absatz 2) und mehr als die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Ist dies nicht der Fall, so ist der Pfarrgemeinde-
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rat bei der nächsten Sitzung zur gleichen Tagesordnung ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Er fasst seine Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen (Enthaltun-
gen gelten damit als gültig abgegebene Stimmen). Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt.

2.	 Beschlüsse, die der verbindlichen Glaubens- und Sittenlehre oder dem 
allgemeinen oder diözesanen Kirchenrecht widersprechen, können 
nicht gefasst werden. In Zweifelsfällen entscheidet der Bischof unter 
Angabe der Gründe.

3.	 Erklärt der Pfarrer förmlich aufgrund der durch sein Amt gegebenen 
pastoralen Verantwortung und unter Angabe der Gründe, dass er ge-
gen einen Antrag stimmen muss, so ist in dieser Sitzung eine Beschluss-
fassung nicht möglich. Die anstehende Frage ist im Pfarrgemeinderat 
mit geeigneter externer Moderation, die durch die Geschäftsstelle des 
Diözesanrats vermittelt wird, zeitnah zu behandeln. Kommt auch hier 
eine Einigung nicht zustande, kann die Schlichtungsstelle angerufen 
werden.

§ 8 
Vorstand

1.	 Der Pfarrgemeinderat wählt einen Vorstand. Dem Vorstand gehören an:
a)	Ein oder zwei gleichberechtigte Vorsitzende
b)	ein oder zwei stellvertretende Vorsitzende
c)	der/die Schriftführer/in, 

	 Der Pfarrgemeinderat hat in der konstituierenden Sitzung vor der Wahl 
zu entscheiden, ob nach a) und b) jeweils ein oder zwei Personen zu 
wählen sind.

2.	 Der Vorstand hat folgende Aufgaben: Er bereitet die Sitzungen des Pfarr-
gemeinderates vor. Er entscheidet in Fragen, die nicht dem Pfarrgemein-
derat vorbehalten sind oder die kurzfristig zwischen den Sitzungen des 
Pfarrgemeinderates zu regeln sind, und in allen Fragen, die ihm diese 
Satzung oder der Pfarrgemeinderat überträgt.

3.	 Der/die Vorsitzende/n beruft bzw. berufen die Sitzungen des Pfarrge-
meinderates im Einvernehmen mit dem Vorstand unter Angabe der Ta-

gesordnung ein. Die Einladung erfolgt in Textform (schriftlich oder per 
Email), mindestens 1 Woche vorher; in dringenden Fällen braucht die 
Einladungsfrist nicht eingehalten zu werden. 

	 Der/die Vorsitzende/n vertritt bzw. vertreten einzeln den Pfarrgemein-
derat nach außen. Er/Sie sorgt bzw. sorgen für den Vollzug der Beschlüs-
se des Pfarrgemeinderates, berichtet/berichten darüber in der Pfarrge-
meinderatssitzung und legt/legen dort Rechenschaft ab.

§ 9 
Vermögensverwaltung

1.	 Ein vom Pfarrgemeinderat delegiertes Mitglied vertritt den Pfarrge-
meinderat als Gast bei den Sitzungen der Kirchenverwaltung mit dem 
Recht der Meinungsäußerung. Er/Sie bringt insbesondere die Pastoralan-
liegen in die Beratungen der Kirchenverwaltung ein.

2.	 Der Pfarrgemeinderat nimmt die ihm in der Ordnung für kirchliche Stif-
tungen in der Diözese Passau in der jeweils geltenden Fassung übertra-
genen Mitwirkungsrechte im Sinne seiner pastoralen und apostolischen 
Verantwortung wahr.3

§ 10 
Sachausschüsse

1.	 Für Sachbereiche, die einer kontinuierlichen Beobachtung und ständi-
gen Mitarbeit des Pfarrgemeinderates bedürfen, bildet der Pfarrgemein-
derat Sachausschüsse oder Projektgruppen und beruft Beauftragte für 
diese Sachbereiche, z. B.
– Berufe der Kirche
– Berufs- und Arbeitswelt
– Ehe, Familie und Partnerschaft
– Erwachsenenbildung
– Jugendarbeit
– Ländliche Entwicklung
– Liturgie

3	 Derzeit gültige Fassung von 1997, Amtsblatt, Folge 4, des Bischöflichen Ordinariates Passau
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– Mission, Entwicklung und Frieden
– Öffentlichkeitsarbeit
– Ökumene
– Soziale Dienste und Caritasaufgaben
– Gemeinwohl, Ökologie und Bewahrung der Schöpfung
– Senioren

2.	 Die Mitglieder der Sachausschüsse müssen nicht Mitglieder des Pfarrge-
meinderates sein. Die Vorsitzenden der Sachausschüsse oder die Beauf-
tragten sollen dem Pfarrgemeinderat angehören.

3.	 Die Sachausschüsse und Projektgruppen bzw. Beauftragten haben die 
Aufgabe, in ihrem jeweiligen Sachbereich die Entwicklung zu beob-
achten, den Pfarrgemeinderat, Einrichtungen der Pfarrgemeinde und 
die in dem jeweiligen Sachbereich tätigen Verbände und Institutionen 
zu beraten sowie Maßnahmen, für die kein Träger vorhanden ist, selb-
ständig im Einvernehmen mit dem Pfarrgemeinderat durchzuführen. 
Erklärungen und Verlautbarungen an die Öffentlichkeit bedürfen der 
Zustimmung des Pfarrgemeinderatsvorstandes. Die Sitzungen der Sach-
ausschüsse sind in der Regel nicht öffentlich.

§ 11 
Pfarrversammlung

1.	 Der Pfarrgemeinderat lädt mindestens einmal im Jahr die Pfarrgemein-
de zu einer Pfarrversammlung ein. Darüber hinaus ist eine Pfarrver-
sammlung auch dann innerhalb von sechs Wochen einzuberufen, wenn 
mindestens 30 Pfarrmitglieder dies gegenüber dem Vorstand des Pfarr-
gemeinderates schriftlich verlangen.

2.	 Aufgabe der Pfarrversammlung ist es,
a)	den Tätigkeitsbericht des Pfarrgemeinderates entgegenzunehmen,
b)	Fragen des kirchlichen und des öffentlichen Lebens zu erörtern sowie 

dem Pfarrgemeinderat Anregungen und Vorschläge für die Arbeit zu 
geben.

c)	Soweit die Pfarrversammlung dem Pfarrgemeinderat mehrheitlich 
Anregungen und Beschlüsse vorträgt, sind diese bei der nächsten 
Pfarrgemeinderatssitzung zu behandeln. Über das Ergebnis ist die 
Pfarrgemeinde zu informieren.

§ 12 
Protokollführung und Veröffentlichung

1.	 Über die Beratungen des Pfarrgemeinderates ist ein Ergebnisprotokoll 
anzufertigen und der Sitzungsleitung rechtzeitig zur Einsicht vorzule-
gen. Das Protokoll ist vom Pfarrgemeinderat bei der nächsten Sitzung zu 
genehmigen. Die Protokolle über die Sitzungen des Pfarrgemeinderates 
gehören zu den amtlichen Akten und sind im Pfarrarchiv aufzubewah-
ren.

2.	 Wesentliche Beschlüsse des Pfarrgemeinderates sind der Pfarrgemeinde 
in ortsüblicher Weise bekannt zu geben.

§ 13 
Kostendeckung

Die anfallenden Kosten des Pfarrgemeinderates und seiner Arbeit sind in 
der Regel von der Pfarrei zu tragen (z.B. für Veranstaltungen, Einladungen, 
Organisation, Literatur, Arbeitsmaterial, Information, Weiterbildungsver-
anstaltungen, soziale Dienste, Dienste an speziellen Gruppen, Jugendar-
beit). 
Hierfür ist in den Haushaltsplan der Pfarrei ein entsprechender Haushalts-
ansatz aufzunehmen. Dieser wird vom Pfarrgemeinderat rechtzeitig bean-
tragt. Der Pfarrgemeinderat entscheidet über die Verwendung der geneh-
migten Mittel. Die Finanzierung von Vorhaben, die über diesen Rahmen 
hinausgehen, ist rechtzeitig bei der Kirchenverwaltung zu beantragen.

§ 14  
Neuwahlen

Der Termin für die jeweiligen Neuwahlen wird vom Bischof festgesetzt.
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§ 15 
Schlussbestimmungen 

1. Die Satzung der Pfarrgemeinderäte in der Diözese Passau ist in ortsüb-
licher Weise bekannt zu machen und jedem Pfarrmitglied auf dessen 
Verlangen hin zugänglich zu machen.

2.	 Der Pfarrgemeinderat kann für seinen Arbeitsbereich Geschäftsordnun-
gen erlassen. 

3.	 Änderungen der Satzung werden mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder des Diözesanrates beschlossen und durch den Bischof in Kraft 
gesetzt.

4.	 Diese Satzung wurde vom Diözesanrat am 03.03.1976 beschlossen. Sie 
wird in geänderter Form vom 21.03.1981, vom 10.03.1990, vom 13.10.2000 
und vom 21.03.2025 mit Wirkung für die Neukonstituierung der Pfarr-
gemeinderäte nach der Wahl vom 01.03.2026 in Kraft gesetzt. Für die 
Bildung des Wahlausschusses und des Wahlvorstandes zur Pfarrge-
meinderatswahl am 01.03.2026 ist die vom Diözesanrat am 21.03.2025 
beschlossene Wahlordnung erstmals anzuwenden.

Passau, den 5. August 2025

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

82 
Wahlordnung für Pfarrgemeinderäte im Bistum Passau

§ 1 
Zahl der direkt gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderates

Die Zahl der direkt gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderates beträgt 
in den Pfarreien
– bis zu 1.000 Katholiken/innen: 5 – 6
– bis zu 3.000 Katholiken/innen: 7 – 9
– bis zu 6.000 Katholiken/innen: 10 – 12
– ab 6.000 Katholiken/innen: 13 – 15

§ 2 
Wahlvorbereitung

1.	 Der bisherige Pfarrgemeinderat hat die Wahl vorzubereiten und für ihre 
Durchführung zu sorgen. Hierzu gehören
a)	die Festlegung der Anzahl der zu wählenden Pfarrgemeinderatsmit-

glieder nach §1 dieser Wahlordnung bzw. §4, 1 a) der Satzung für 
Pfarrgemeinderäte.

b)	die Berufung des Wahlausschusses,
c)	die Berufung des Wahlvorstandes.

2.	 Dem Wahlausschuss obliegt die Aufstellung der Kandidatenliste, die 
Prüfung und Feststellung des Wahlergebnisses.

3.	 Dem Wahlvorstand obliegt die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl.

§ 3 
Zusammensetzung des Wahlausschusses

1.	 Zur Vorbereitung der Wahl beruft der bestehende Pfarrgemeinderat 
mindestens 6 Wochen vor dem Wahltermin einen Wahlausschuss.

2.	 Dem Wahlausschuss gehören an:
a)	der Pfarrer bzw. der/die Gemeindeleiter/in (gem. can. 517, § 2 CIC). Ver-

tretung durch andere hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der Seelsor-
ge ist möglich.

b)	4 bis 7 weitere Mitglieder die vom Pfarrgemeinderat zu wählen sind.



272 273FOLGE 9  |  PASSAU, 19. SEPTEMBER 2025  |  155. JAHRGANG FOLGE 9  |  PASSAU, 19. SEPTEMBER 2025  |  155. JAHRGANG

3.	 Der Wahlausschuss wählt sich eine/n Vorsitzende/n, der/die für Einla-
dung, Sitzungsleitung und Durchführung der erforderlichen Maßnah-
men verantwortlich ist.

4.	 Bei der Erstwahl beruft der Pfarrer 4 bis 7 wahlberechtigte Gemeinde-
mitglieder in den Wahlausschuss.

§ 4 
Wahlvorschlag des Wahlausschusses

1.	 Der Wahlausschuss hat die Aufgabe, Kandidaten/innen für die Wahl in 
den Pfarrgemeinderat aufzustellen (Kandidatenliste). Dazu ruft er die 
Pfarrgemeinde auf, ihm geeignete Kandidaten/innen vorzuschlagen. 
Mitglieder des Wahlausschusses, welche bei der Wahl kandidieren, 
scheiden aus dem Wahlausschuss aus. Der Pfarrgemeinderat kann ggf. 
Mitglieder nachberufen.

2.	 Die Kandidatenliste muss in der Regel die eineinhalbfache Zahl an Kan-
didaten/innen enthalten, die gemäß der Wahlordnung zu wählen sind.

3.	 Im Wahlvorschlag sind die Namen der Kandidaten/innen in alphabeti-
scher Reihenfolge mit Angabe von Beruf, Alter und Anschrift aufzuführen.

4.	 Die Gemeindemitglieder, deren Namen auf die Kandidatenliste gesetzt 
werden, haben vorher schriftlich ihr Einverständnis zur Aufnahme in 
den Wahlvorschlag zu erklären.

5.	 Der Wahlausschuss macht mindestens 4 Wochen vor dem Wahltermin 
seinen Wahlvorschlag der Pfarrgemeinde in geeigneter Weise (zum Bei-
spiel durch Aushang oder im Pfarrbrief) bekannt.

§ 5 
Weitere Kandidatenvorschläge

1.	 Die Pfarrgemeinde ist darauf hinzuweisen, dass innerhalb von zwei Wo-
chen weitere Kandidatenvorschläge beim Wahlausschuss eingereicht 
werden können. Der Wahlvorschlag des Wahlausschusses wird um diese 
ergänzt.

2.	 Ein weiterer Kandidatenvorschlag darf nicht mehr Namen enthalten 
als Mitglieder zum Pfarrgemeinderat zu wählen sind. Für einen solchen 
Vorschlag sind 10 Unterschriften von Wahlberechtigten erforderlich.

3.	 Die schriftliche Zustimmung der in weiteren Kandidatenvorschlägen 
genannten Kandidaten ist beizufügen.

4.	 Der Wahlausschuss hat nach Ablauf der Frist für die weiteren Kandi-
datenvorschläge innerhalb einer Woche die endgültige Kandidatenliste 
in alphabetischer Reihenfolge bekannt zu geben (§ 4, 3 ist sinngemäß 
anzuwenden).

§ 6 
Persönlichkeitswahl

1.	 Der Pfarrgemeinderat kann beschließen, in Pfarrgemeinden mit bis zu 
800 Katholiken oder falls sich nicht die erforderliche Anzahl an Kandi-
daten findet, die Wahl als Persönlichkeitswahl durchzuführen. Dabei 
kann jeder/jede Wahlberechtigte unabhängig von einer Kandidatenliste 
höchstens so viele Namen wählbarer Personen auf dem Stimmzettel ein-
tragen, als Mitglieder für den Pfarrgemeinderat zu wählen sind. 

	 Die bei der Persönlichkeitswahl eingetragenen Personen sind vom 
Wahlvorstand anhand des Wählerverzeichnisses auf ihre Wählbarkeit 
hin zu überprüfen.

2.	 Der Stimmzettel enthält neben dem Namen der Pfarrei und dem Wahl-
termin die Anzahl der in den Pfarrgemeinderat zu wählenden Mitglie-
der, ferner einen Hinweis auf § 6, Absatz 1, Satz 2 der Wahlordnung.

3.	 Der Stimmzettel enthält auch einen Hinweis über die Wählbarkeit von 
Personen nach § 4,3 der Satzung sowie darauf, dass die Angaben zu den 
Personen deren Identifizierung einwandfrei ermöglichen müssen.

4.	 Wurde die Wahl zuerst als Listenwahl eingeleitet nach § 4, so enthält der 
Stimmzettel zunächst die Namen der Personen, die sich zur Kandidatur 
bereit erklärt hatten. Der Stimmzettel enthält den Hinweis, dass die Na-
men der Kandidaten/Kandidatinnen, die der Wähler/die Wählerin nicht 
wählen will, zu streichen sind. Er trägt auch den Hinweis, dass die nicht 
gestrichenen Kandidaten/Kandidatinnen auf die Zahl der zu wählenden 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates (§ 6 (1) Satz 2 der WO) angerechnet 
werden.

5.	 Der Wahlausschuss fragt die Gewählten gem. § 12 (1) der WO in der Rei-
henfolge der erreichten Stimmen an und gibt ihnen drei Tage Zeit, sich 
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für die Annahme der Wahl zu entscheiden. Falls keine Äußerung erfolgt, 
gilt die Annahme der Wahl als abgelehnt. Der Wahlausschuss erstellt 
über die Entscheidungen ein Protokoll, das vom Wahlausschussvorsit-
zenden und einem weiteren Mitglied des Wahlausschusses unterzeich-
net werden muss.

§ 7 
Wahltermin

1.	 Der Wahltermin wird vom Bischof einheitlich für alle Pfarrgemeinden 
festgesetzt.

2.	 Der Wahlausschuss setzt Ort und Zeitdauer der örtlichen Wahlhandlung 
fest. In den Pfarrgemeinden mit mehreren Filialen oder Ortsteilen kann 
nach Einzelorten oder Ortsteilen abgestimmt werden.

§ 8 
Wahlvorstand

Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlung hat der Pfarrge-
meinderat bzw. bei Erstwahl der Wahlausschuss einen Wahlvorstand mit 
der örtlich erforderlichen Mitgliederzahl zu bestellen. 
Der Wahlvorstand hat für den ungestörten Ablauf der Wahl zu sorgen, 
die Namen der Wähler/innen, die ihre Stimme abgeben, zu registrieren, 
danach die Stimmzettel entgegenzunehmen und die vorläufige Zählung 
der abgegebenen Stimmen vorzunehmen. Über die Wahlhandlung hat der 
Wahlvorstand eine Niederschrift aufzunehmen, die von den Mitgliedern 
des Wahlvorstandes zu unterzeichnen ist.

§ 9 
Die Wahl

1.	 Die Wähler/innen haben sich in Zweifelsfällen zur Kontrolle ihrer Wahl-
berechtigung durch Personalpapiere auszuweisen. Es wird empfohlen, 
eine Wählerliste zu führen.

2.	 Die Wähler/innen dürfen auf dem Stimmzettel höchstens so viele Na-
men ankreuzen, wie Mitglieder zu wählen sind.

§ 10 
Briefwahl

1.	 Die Möglichkeit der Briefwahl ist gegeben. Die Entscheidung trifft der 
bisherige Pfarrgemeinderat. In diesem Fall gelten die folgenden Bestim-
mungen:

2.	 Wähler/innen, die verhindert sind, persönlich zur Wahl zu kommen, er-
halten auf Antrag einen Briefwahlschein.

3. Dieser Antrag kann nach Bekanntgabe der endgültigen Kandidatenliste 
bis zum Mittwoch vor der Wahl schriftlich oder mündlich beim Wahl-
vorstand (Pfarramt) gestellt werden. Nach Prüfung der Wahlberechti-
gung werden dem/der Antragsteller/in folgende Unterlagen zugesandt 
oder ausgehändigt:
a)	Briefwahlschein
b)	Amtlicher Stimmzettel
c)	Wahlumschlag
d)	Wahlbriefumschlag

4.	 Die Ausstellung eines Briefwahlscheines ist in der Wählerliste zu ver-
merken.

5.	 Der/Die Briefwähler/in füllt persönlich den Stimmzettel aus, übermittelt 
den Wahlbrief durch die Post oder auf andere Weise dem/der Vorsitzen-
den des Wahlvorstandes über das zuständige Pfarramt oder lässt den 
Wahlbrief spätestens am Wahltag bis zum Ende der Abstimmungszeit 
im Wahlraum abgeben. Danach eingehende Wahlbriefe sind ungültig.

6.	 Wahlberechtigte, die durch körperliche Gebrechen gehindert sind, ihre 
Stimme allein abzugeben, können sich der Hilfe einer Vertrauensperson 
bedienen. In diesem Fall darf die Vertrauensperson den Stimmzettel nur 
nach dem erklärten Willen des/der Wahlberechtigten ausfüllen.

7.	 Das Pfarramt sammelt die eingehenden Wahlbriefe und hält sie bis zum 
Wahltag ungeöffnet unter Verschluss.

8.	 Am Wahltag werden die beim Pfarramt eingegangenen Briefe in den 
Wahlraum gebracht. Der/Die Vorsitzende des Wahlvorstandes öffnet die 
Wahlbriefe. Nach Registrierung des/der betreffenden Briefwählers/in 
wirft der/die Vorsitzende den Stimmzettel unbesehen in die Wahlurne.
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§ 11 
Allgemeine Briefwahl

1.	 Auf Beschluss des Pfarrgemeinderates kann die Wahl auch als allgemei-
ne Briefwahl durchgeführt werden.

2.	 Bei allgemeiner Briefwahl werden allen aktiv Wahlberechtigten Wahl-
unterlagen nach § 10 Absatz 3 zugesandt oder ausgehändigt.

3.	 Der Wahlausschuss legt fest, bis zu welchem Zeitpunkt am Wahltag 
Wahlbriefe beim Pfarramt oder einer anderen vom Wahlausschuss fest-
gelegten Stelle abgegeben werden können. § 7 Absatz 2, Satz 2 gilt ent-
sprechend.

4.	 § 10 Absätze 5,7 und 8 findet entsprechende Anwendung.

§ 12 
Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses

1.	 Gewählt sind diejenigen Kandidat/innen, welche die meisten Stimmen 
erhalten haben, und zwar in der Reihenfolge der für sie abgegebenen 
Stimmenzahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

2.	 Ein abgegebener Stimmzettel ist ungültig, wenn auf ihm mehr Namen 
angekreuzt sind als Kandidat/innen zu wählen waren.

3.	 Über Stimmzettel mit zweifelhafter Kennzeichnung ist durch den Wahl-
vorstand zu entscheiden.

4.	 Das Ergebnis der vorläufigen Stimmzählung ist in die Niederschrift des 
Wahlvorstandes aufzunehmen. Diese Niederschrift ist dem Wahlaus-
schuss zuzuleiten.

5.	 Der Wahlausschuss hat das Wahlergebnis zu prüfen und endgültig fest-
zustellen.

6.	 Das Wahlergebnis ist an dem auf den Wahltag folgenden Sonntag im 
Gottesdienst und in ortsüblicher Weise (Pfarrbrief, Presse u. ä.) bekannt 
zu geben.

7.	 Binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Ergebnisses kann die Gül-
tigkeit der Wahl beim Wahlausschuss schriftlich angefochten werden. 
Der Wahlausschuss hat etwaige Einsprüche mit seiner Stellungnahme 
unverzüglich dem Vorsitzenden des Diözesanrates vorzulegen. Die Ent-
scheidung über den Einspruch obliegt dem Geschäftsführenden Vor-
stand. Gegen seine Entscheidung kann die Schlichtungsstelle angerufen 
werden.

§ 13 
Einführung in das Amt

1.	 Die gewählten und amtlichen Mitglieder des Pfarrgemeinderates treten 
innerhalb einer Woche nach Ablauf der Einspruchsfrist auf Einladung 
des/der bisherigen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden zusammen und 
wählen unter dessen/deren Vorsitz die weiteren Mitglieder gemäß § 4,1 
c der Satzung hinzu.

2.	 Der gesamte Pfarrgemeinderat wird vom Pfarrer binnen 4 Wochen nach 
der Wahl in das Amt mit seinen Rechten und Pflichten eingeführt. Zu 
dieser Sitzung lädt der/die bisherige Pfarrgemeinderatsvorsitzende im 
Benehmen mit dem Pfarrer ein.

3.	 Der Pfarrgemeinderat hat bei dieser konstituierenden Sitzung den Vor-
stand zu wählen. Jedes neue Mitglied erhält eine Satzung des Pfarrge-
meinderates.

§ 14 
Bekanntgabe

Die Namen aller Mitglieder des Pfarrgemeinderates sowie des Vorstandes 
sind unmittelbar nach der ersten Sitzung der Pfarrgemeinde im sonntäg-
lichen Gottesdienst und in ortsüblicher Weise (Pfarrbrief, Presse etc.) be-
kannt zu geben. Der Diözesanrat (Geschäftsstelle) ist über den Verlauf der 
Wahl und die Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates zu unterrichten.
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§ 15 
Inkrafttreten der Wahlordnung

Diese vom Diözesanrat am 31.03.2025 beschlossene Wahlordnung wird mit 
Wirkung für die Bildung der Wahlausschüsse und der Wahlvorstände zur 
Pfarrgemeinderatswahl am 01.03.2026 in Kraft gesetzt und ist hierfür erst-
mals anzuwenden.

Passau, den 5. August 2025

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

Der Generalvikar

83 
Terminplan für die Wahl der Pfarrgemeinderäte 2026

spätestens� Verantwortlich:

bis 28. November 2025:

	 Wählerlisten bzw. Adressaufkleber 
bei der Abteilung 
Meldewesen bestellen� amtierender PGR

bis 3. November 2025:

	 Werbematerialien� amtierender PGR 
	im Online-Shop bestellen

bis 16. Januar 2026:

	 Feststellung der Zahl der Mitglieder� amtierender PGR 
im neuen Pfarrgemeinderat (§ 1 WO)

	 Bildung eines Wahlausschusses (§§ 2-3 WO)� amtierender PGR 
und Bestellung eines Wahlvorstandes (§ 8 WO)

	 Beschluss über allgemeine Briefwahl� amtierender PGR

	 in Pfarreien bis 800 Katholiken� amtierender PGR 
Beschluss über Persönlichkeitswahl

	 Bekanntgabe der Zusammensetzung� Pfarrer 
des Wahlausschusses und des Wahlvorstandes

	 Bekanntgabe des Termins� Wahlausschuss 
der Pfarrgemeinderatswahl

	 Aufruf an die Gemeinde,� Wahlausschuss 
Kandidaten vorzuschlagen (§ 4.1 WO)

bis 30. Januar 2026:

	 Erstellung der Kandidatenliste (§ 4.1 WO)� Wahlausschuss
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	 Bekanntgabe der Kandidatenliste (§ 4.5 WO)� Wahlausschuss

	 Hinweis an die Gemeinde, dass� Wahlausschuss 
bis zum 13.02.2026 weitere Kandidaten- 
vorschläge eingereicht werden können (§ 5.1 WO)

bis 20. Februar 2026:

	 Prüfung der eingereichten� Wahlausschuss 
Kandidatenvorschläge (§ 5.4 WO)

	 Erstellung der endgültigen Kandidatenliste� Wahlausschuss 
in alphabetischer Reihenfolge

	 Bekanntgabe der endgültigen Kandidatenliste� Wahlausschuss 
(§ 5.4 WO)

	 Vorstellung der Kandidaten (im Pfarrbrief,� Wahlausschuss 
am Schwarzen Brett, anhand von Plakaten usw.)

bis 25. Februar 2026:

	 Ausgabe von Briefwahlunterlagen (§ 10 WO)� Wahlausschuss 
bis Mittwoch vor der Wahl

WAHLTERMIN

Sa 28. Februar und So 1. März 2026:

	 Wahl des Pfarrgemeinderates� Wahlvorstand 
(§§ 8 und 9 WO)

	 Feststellung des Wahlergebnisses� Wahlvorstand und 
	§ 12.5 WO)� Wahlausschuss

	 Mitteilung der Wahlbeteiligung� Wahlausschuss 
an das Referat PGR 
(Formular auf der Homepage oder per E-Mail)

bis 8. März 2026:

	 Bekanntgabe des Wahlergebnisses� Wahlausschuss 
an die Gemeinde (§ 12.6 WO)

	 Beginn der Einspruchsfrist (§ 12.7 WO)� Wahlausschuss

15. März 2026:

	 Ende der Einspruchsfrist� Wahlausschuss 
und Vorlage der Einsprüche

	 beim Vorsitzenden des Diözesanrates (§ 12.7 WO)

bis 22. März 2026:

	 Hinzuwahl weiterer Mitglieder� PGR-Vorsitzender 
gemäß § 4 der Satzung 
für Pfarrgemeinderäte (§ 13.1 WO)

bis 29. März 2026:

	 Konstituierung des neuen Pfarrgemeinderates� Pfarrer
	 (§ 13.2 WO)
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	 Evtl. Bestellung der Beauftragten� neue/r PGR- 
für die verschiedenen Sachgebiete� Vorsitzende/r

	 Bekanntgabe aller Mitglieder des PGR sowie� Pfarrer 
des Vorstandes an die Pfarrgemeinde (§ 14 WO)

	 Zusendung je eines Exemplars des Protokolls� Schriftführer  
der konst. Sitzung an die Geschäftsstelle� des neuen PGR 
des PGR-Referates (§ 14 WO), an 
die/den amtierende(n) Dekanatsrats-

	 vorsitzende(n) und an den Dekan

bis 14. Juni 2026:

	 Konstituierung des Dekanatsrats/� amtierende/r 
Rats des Pastoralen Raums� Vorsitzende/r des

	 (Wahl des Vorstandes und der Vertreter� Dekanatsrates 
in den Diözesanrat) – (§ 6.7 der Satzung 
der Dekanatsräte in der Diözese Passau)

	 Erledigtes Ankreuzen

84 
Dienstvereinbarung über die Durchführung 

eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) 
zwischen der Diözese Passau und der MAV Pastorale Dienste 

gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 12 MAVO für die Diözese Passau

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeitenden der Diözese Passau, 
soweit sie von der Mitarbeitervertretung Pastorale Dienste vertreten werden. 

§ 2 
Ziele

Mit der Durchführung des BEM sollen vor allem folgende Ziele erreicht 
werden: 
•	 Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeiter/-innen vorbeugen und überwinden 
•	 Arbeitsfähigkeit und Gesundheit von Mitarbeiter/-innen erhalten und 

fördern 
•	 Arbeitskraft erhalten und Arbeitsplätze sichern

§ 3 
Rechtsgrundlage

Unter anderem sieht § 167 Abs. 2 SGB IX vor: „Sind Beschäftigte innerhalb 
eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeits-
unfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung, bei 
schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertre-
tung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglich-
keiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit 
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und 
der Arbeitsplatz erhalten werden kann (Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment). Beschäftigte können zusätzlich eine Vertrauensperson eigener Wahl 
hinzuziehen.“ 
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§ 4 
BEM-Team

Als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle fungiert ein sogenanntes BEM-
Team. In das BEM-Team entsendet der Dienstgeber eine/-n Mitarbeiten-
de/-n1  der Abteilung Personal. 
Sofern der BEM-Berechtigte nicht ausdrücklich widerspricht, entsendet die 
Mitarbeitervertretung in das BEM-Team aus ihrer Mitte ein Mitglied. Das 
gleiche Verfahren gilt, wenn der BEM-Berechtigte den Status einer Schwer-
behinderung hat; in diesem Fall gehört auch eine Vertrauensperson der 
Schwerbehindertenvertretung dem BEM-Team an. 
Im Einzelfall können auch der Betriebsarzt oder andere sachkundige Perso-
nen oder eine Vertrauensperson nach Wahl des BEM-Berechtigten hinzuge-
zogen werden. 

§ 5 
Auswertung der Arbeitsunfähigkeitszeiträume 

unter BEM-Gesichtspunkten
Spätestens zum Ende jeden Quartals werden jene krankheitsbedingten 
Fehlzeiten von Mitarbeitenden, die sich im Verlauf der zurückliegenden 12 
Monate zusammengenommen auf wenigstens 6 Wochen beliefen, erfasst. 
Die Auswertungen werden jeweils von der Abt. Personal vorgenommen 
und an die Mitarbeitervertretung zur Kenntnisnahme weitergeleitet. 

§ 6 
Initiative der Mitarbeiter/-innen

Die Mitarbeitenden können bei Vorliegen von Arbeitseinschränkungen 
und gesetzlicher Voraussetzungen auch selbst zu jedem Zeitpunkt die Ein-
leitung des BEM-Verfahrens beim jeweiligen BEM-Team beantragen. 

§ 7 
Erstinformation

1.	 Die Abt. Personal übersendet den Mitarbeitenden, deren krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten sich im Verlauf der zurückliegenden 12 Monate auf 
wenigstens 6 Wochen beliefen, das Merkblatt „Erstinformation Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement (BEM)“, welches den ausdrücklichen 
Hinweis auf die Möglichkeit einer persönlichen Beratung mit den Mit-
gliedern des BEM-Teams, sowie rechtliche Aspekte (z.B. Informationen 
zum Datenschutz) beinhaltet.

 
2.	 Sollten die Mitarbeitenden nicht binnen 3 Wochen schriftlich erklären, 

am BEM-Verfahren teilzunehmen bzw. nicht teilzunehmen, geht die 
Abt. Personal davon aus, dass seitens des Mitarbeitenden kein BEM ge-
wollt ist. Zu beachten ist in diesem Fall dennoch § 6 der vorliegenden 
Dienstvereinbarung. 

§ 8 
Einzelfallmanagement

1.	 Erklärt sich der Mitarbeitende zum Eintritt in ein BEM-Verfahren bereit, 
wird – seinem Wunsch entsprechend – das BEM-Team gebildet. Anschlie-
ßend lädt die Abt. Personal im Namen des BEM-Teams zu einem ersten 
BEM-Gespräch ein.

 
2.	 Das Erstgespräch dient insbesondere dazu, über den Zweck des Ge-

sprächs zu informieren, die Möglichkeiten und Grenzen des BEM aufzu-
zeigen, Wünsche und Befürchtungen des Mitarbeitenden zu besprechen, 
etwaige betriebliche Ursachen für die Arbeitsunfähigkeit auszumachen, 
über mögliche Leistungen oder Hilfen zur Vermeidung erneuter Arbeits-
unfähigkeit und zur Erhaltung des Arbeitsplatzes zu beraten und über 
die Hinzuziehung weiterer Personen zum BEM-Gespräch zu entscheiden 
sowie den weiteren zeitlichen Ablauf des BEM mit dem Mitarbeitenden 
zu besprechen und festzulegen (speziell zur Hinzuziehung weiterer Per-
sonen wird auf das Merkblatt gemäß obigem § 7 (1) verwiesen).

1	 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden – soweit begrifflich erforderlich – das generische Maskulinum verwen-
det. Die im Folgenden verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich grundsätzlich auf alle Geschlechter.
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3.	 Das Zweitgespräch und eventuelle weitere BEM-Gespräche dienen ins-
besondere dazu 
•	 evtl. erforderliche weitere Maßnahmen zu besprechen 
•	 die Umsetzung bzw. den Erfolg der bisherigen Maßnahmen zu reflek-

tieren 
•	 einen Plan für das weitere Vorgehen zu erstellen sowie
•	 das konkrete BEM-Verfahren zum Abschluss zu bringen.
 

4.	 Grundsätzlich wird, stets ausgehend vom Erstgespräch, das BEM-Verfah-
ren den Anforderungen des jeweiligen Einzelfalles entsprechend und 
im Hinblick auf die Erreichung der in § 2 der vorliegenden Vereinba-
rung genannten Ziele individuell ausgestaltet. 

§ 9 
Datenschutz

1.	 Die bei der Durchführung des BEM erhobenen Daten dürfen grundsätz-
lich nicht mit sonstigen Daten der Personalakte zusammengeführt wer-
den. Die gesamten das BEM betreffenden Unterlagen (BEM-Akte) müssen 
deswegen separat und verschlossen in dienstlichen Räumlichkeiten auf-
bewahrt werden und dürfen ausschließlich den jeweiligen BEM-Teams 
zugänglich sein. Die Mitarbeitenden haben jederzeit die Möglichkeit, 
den Vorgang in ihrer eigenen BEM-Akte einzusehen. 

	 Diese Grundsätze sind auch für den Fall einer Digitalisierung der 
BEM-Akte einzuhalten.

 
2.	 Sollen personenbezogene Daten im Laufe des BEM-Verfahrens an Drit-

te außerhalb des BEM-Teams weitergegeben werden, muss hierzu das 
schriftliche Einverständnis von dem BEM-Berechtigten erklärt und zur 
BEM-Akte genommen werden. 

§ 10 
Schlussbestimmungen

1.	 Diese Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung zum 1.9.2025 in Kraft und 
ist unbefristet gültig. Sie ersetzt die bisherige BEM- Dienstvereinbarung, 
die im Amtsblatt der Diözese Passau vom 15.5.2012 veröffentlicht wurde.  

	 Sie ist mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende schriftlich von 
beiden Seiten kündbar (§ 38 Abs. 4 S. 2 MAVO). Im Falle einer Kündigung 
verpflichten sich die Parteien, über eine neue Dienstvereinbarung zu 
verhandeln. Für die Zeit dieser Verhandlungen wirkt diese Dienstverein-
barung nach (§ 38 Abs. 5 MAVO).

 
2.	 Etwaige ungültige Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung berühren 

nicht die Wirksamkeit der Vereinbarung im Ganzen. Sollten Bestim-
mungen dieser Dienstvereinbarung unwirksam sein oder werden, oder 
sollten sich Lücken herausstellen, wird infolgedessen die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer Lücke ist eine angemessene 
Regelung zu vereinbaren, die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächs-
ten kommt, was Dienstgeber und MAV gewollt hätten, sofern sie diesen 
Punkt bedacht hätten.

 
3.	 Gesetzliche Bestimmungen bleiben von dieser Dienstvereinbarung un-

berührt. 

Passau, den 1.9.2025  

Dienstgeber			   MAV Pastorale Dienste
Generalvikar			   Vorsitzender 
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85 
Dienstvereinbarung über die Durchführung 

eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) 
zwischen der Diözese Passau und der MAV 

beim Bischöflichen Ordinariat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 12 MAVO 
für die Diözese Passau

1 Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeitenden der Diözese Passau, 
soweit sie von der Mitarbeitervertretung beim Bischöflichen Ordinariat ver-
treten werden. 

§ 2 
Ziele

Mit der Durchführung des BEM sollen vor allem folgende Ziele erreicht 
werden: 
•	 Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeiter/-innen vorbeugen und überwinden 
•	 Arbeitsfähigkeit und Gesundheit von Mitarbeiter/-innen erhalten und 

fördern 
•	 Arbeitskraft erhalten und Arbeitsplätze sichern 

§ 3 
Rechtsgrundlage

Unter anderem sieht § 167 Abs. 2 SGB IX vor: „Sind Beschäftigte innerhalb 
eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeits-
unfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung, bei 
schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertre-
tung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglich-
keiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit 
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und 
der Arbeitsplatz erhalten werden kann (Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment). Beschäftigte können zusätzlich eine Vertrauensperson eigener Wahl 
hinzuziehen.“ 

§ 4 
BEM-Team

Als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle fungiert ein sogenanntes BEM-
Team. In das BEM-Team entsendet der Dienstgeber eine/-n Mitarbeiten-
de/-n1 der Abteilung Personal. 

Sofern der BEM-Berechtigte nicht ausdrücklich widerspricht, entsendet die 
Mitarbeitervertretung in das BEM-Team aus ihrer Mitte ein Mitglied. Das 
gleiche Verfahren gilt, wenn der BEM-Berechtigte den Status einer Schwer-
behinderung hat; in diesem Fall gehört auch eine Vertrauensperson der 
Schwerbehindertenvertretung dem BEM-Team an. 

Im Einzelfall können auch der Betriebsarzt oder andere sachkundige Perso-
nen oder eine Vertrauensperson nach Wahl des BEM-Berechtigten hinzuge-
zogen werden. 

§ 5 
Auswertung der Arbeitsunfähigkeitszeiträume 

unter BEM-Gesichtspunkten
Spätestens zum Ende jeden Quartals werden jene krankheitsbedingten 
Fehlzeiten von Mitarbeitenden, die sich im Verlauf der zurückliegenden 12 
Monate zusammengenommen auf wenigstens 6 Wochen beliefen, erfasst. 
Die Auswertungen werden jeweils von der Abt. Personal vorgenommen 
und an die Mitarbeitervertretung zur Kenntnisnahme weitergeleitet. 

§ 6 
Initiative der Mitarbeiter/-innen

Die Mitarbeitenden können bei Vorliegen von Arbeitseinschränkungen 
und gesetzlicher Voraussetzungen auch selbst zu jedem Zeitpunkt die Ein-
leitung des BEM-Verfahrens beim jeweiligen BEM-Team beantragen. 

1	 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden – soweit begrifflich erforderlich – das generische Maskulinum verwen-
det. Die im Folgenden verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich grundsätzlich auf alle Geschlechter.
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§ 7 
Erstinformation

1.	 Die Abt. Personal übersendet den Mitarbeitenden, deren krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten sich im Verlauf der zurückliegenden 12 Monate auf 
wenigstens 6 Wochen beliefen, das Merkblatt „Erstinformation Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement (BEM)“, welches den ausdrücklichen 
Hinweis auf die Möglichkeit einer persönlichen Beratung mit den Mit-
gliedern des BEM-Teams, sowie rechtliche Aspekte (z.B. Informationen 
zum Datenschutz) beinhaltet. 

2.	 Sollten die Mitarbeitenden nicht binnen 3 Wochen schriftlich erklären, 
am BEM-Verfahren teilzunehmen bzw. nicht teilzunehmen, geht die 
Abt. Personal davon aus, dass seitens des Mitarbeitenden kein BEM ge-
wollt ist. Zu beachten ist in diesem Fall dennoch § 6 der vorliegenden 
Dienstvereinbarung. 

§ 8 
Einzelfallmanagement

1.	 Erklärt sich der Mitarbeitende zum Eintritt in ein BEM-Verfahren bereit, 
wird - seinem Wunsch entsprechend - das BEM-Team gebildet. Anschlie-
ßend lädt die Abt. Personal im Namen des BEM-Teams zu einem ersten 
BEM-Gespräch ein. 

2.	 Das Erstgespräch dient insbesondere dazu, über den Zweck des Ge-
sprächs zu informieren, die Möglichkeiten und Grenzen des BEM aufzu-
zeigen, Wünsche und Befürchtungen des Mitarbeitenden zu besprechen, 
etwaige betriebliche Ursachen für die Arbeitsunfähigkeit auszumachen, 
über mögliche Leistungen oder Hilfen zur Vermeidung erneuter Arbeits-
unfähigkeit und zur Erhaltung des Arbeitsplatzes zu beraten und über 
die Hinzuziehung weiterer Personen zum BEM-Gespräch zu entscheiden 
sowie den weiteren zeitlichen Ablauf des BEM mit dem Mitarbeitenden 
zu besprechen und festzulegen (speziell zur Hinzuziehung weiterer Per-
sonen wird auf das Merkblatt gemäß obigem § 7 (1) verwiesen).

3.	 Das Zweitgespräch und eventuelle weitere BEM-Gespräche dienen ins-
besondere dazu 
•	 evtl. erforderliche weitere Maßnahmen zu besprechen 
•	 die Umsetzung bzw. den Erfolg der bisherigen Maßnahmen zu reflek-

tieren 
•	 einen Plan für das weitere Vorgehen zu erstellen sowie
•	 das konkrete BEM-Verfahren zum Abschluss zu bringen. 

4.	 Grundsätzlich wird, stets ausgehend vom Erstgespräch, das BEM-Verfah-
ren den Anforderungen des jeweiligen Einzelfalles entsprechend und 
im Hinblick auf die Erreichung der in § 2 der vorliegenden Vereinba-
rung genannten Ziele individuell ausgestaltet. 

§ 9 
Datenschutz

1.	 Die bei der Durchführung des BEM erhobenen Daten dürfen grundsätz-
lich nicht mit sonstigen Daten der Personalakte zusammengeführt wer-
den. Die gesamten das BEM betreffenden Unterlagen (BEM-Akte) müssen 
deswegen separat und verschlossen in dienstlichen Räumlichkeiten auf-
bewahrt werden und dürfen ausschließlich den jeweiligen BEM-Teams 
zugänglich sein. Die Mitarbeitenden haben jederzeit die Möglichkeit, 
den Vorgang in ihrer eigenen BEM-Akte einzusehen. 

	 Diese Grundsätze sind auch für den Fall einer Digitalisierung der 
BEM-Akte einzuhalten. 

2.	 Sollen personenbezogene Daten im Laufe des BEM-Verfahrens an Drit-
te außerhalb des BEM-Teams weitergegeben werden, muss hierzu das 
schriftliche Einverständnis von dem BEM-Berechtigten erklärt und zur 
BEM-Akte genommen werden. 
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§ 10 
Schlussbestimmungen

1.	 Diese Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung zum 1.9.2025 in Kraft und 
ist unbefristet gültig. Sie ersetzt die bisherige BEM- Dienstvereinbarung, 
die im Amtsblatt der Diözese Passau vom 15.5.2012 veröffentlicht wurde.

	 Sie ist mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende schriftlich von 
beiden Seiten kündbar (§ 38 Abs. 4 S. 2 MAVO). Im Falle einer Kündigung 
verpflichten sich die Parteien, über eine neue Dienstvereinbarung zu 
verhandeln. Für die Zeit dieser Verhandlungen wirkt diese Dienstverein-
barung nach (§ 38 Abs. 5 MAVO). 

2.	 Etwaige ungültige Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung berühren 
nicht die Wirksamkeit der Vereinbarung im Ganzen. Sollten Bestim-
mungen dieser Dienstvereinbarung unwirksam sein oder werden, oder 
sollten sich Lücken herausstellen, wird infolgedessen die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer Lücke ist eine angemessene 
Regelung zu vereinbaren, die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächs-
ten kommt, was Dienstgeber und MAV gewollt hätten, sofern sie diesen 
Punkt bedacht hätten. 

3.	 Gesetzliche Bestimmungen bleiben von dieser Dienstvereinbarung un-
berührt. 

Passau, den 1.9.2025  

Dienstgeber				    MAV beim Bischöflichen Ordinariat 
Generalvikar				    Vorsitzender

86 
Dienstvereinbarung für ein achtsames Miteinander am Arbeitsplatz

Zwischen

der Diözese Passau, vertreten durch Herrn Generalvikar Josef Ederer
– im Folgenden: Der Dienstgeber –

und

der Mitarbeitervertretung für Pastorale Dienste,
vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Andreas Nock

– im Folgenden: Die Mitarbeitervertretung –

wird gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 12 der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) 
für die Diözese Passau folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

Präambel
Die Diözese Passau und die bei ihr arbeitenden Personen sind sich bewusst, 
dass ein partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz die Grundlage für ein 
positives innerbetriebliches Arbeitsklima bildet. Respekt und Toleranz sind 
auch aus dem christlichen Sinn heraus Teil der Unternehmenskultur. Alle in 
der Diözese Passau Beschäftigten sollten andere Personen in der gleichen 
Weise behandeln, wie sie es von anderen erwarten. Hierzu gehört u.a., dass 
Probleme am Arbeitsplatz angesprochen, sowie mögliche Wege der Lösung 
des jeweiligen Problems gemeinsam gesucht und beschritten werden.

Unsoziale Verhaltensweisen und nicht gelöste Konflikte am Arbeitsplatz stö-
ren den Arbeitsablauf und damit die Qualität der zu leistenden Arbeit. Jede 
Art von Diskriminierung und Mobbing sind schwerwiegende Störungen des 
Arbeitsfriedens. Sie verletzen das Persönlichkeitsrecht jedes Einzelnen und 
stehen in Widerspruch zu den Unternehmensleitlinien und der Grundord-
nung. Psychosomatische Erkrankungen, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Angst-
zustände können Auswirkungen von Mobbing und Diskriminierung sein. 
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Ziel der Vereinbarung sollte es sein, präventiv vor Mobbing und diskrimi-
nierendem Verhalten abzuschrecken, aber auch im Falle einer Diskrimi-
nierung Hilfestellung und Auswege für die Betroffenen aufzeigen. Die Un-
gleichbehandlung von Gleichem oder vergleichbaren Sachverhalten kann 
eine wesentliche Form von Mobbing und Diskriminierung darstellen. Inso-
weit wird mit dieser Dienstvereinbarung auch dem Grundsatz der Gleich-
behandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepub-
lik Deutschland in der Form Rechnung getragen, wie er im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz, aber auch in der Mitarbeitervertretungsord-
nung für die Diözese Passau seinen Niederschlag findet. 

1.	 Geltungsbereich
	 Diese Dienstvereinbarung gilt für alle durch die Mitarbeitervertretung 

vertretenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unabhängig davon, ob 
deren unmittelbare/r Dienstvorgesetzte/r ebenfalls durch die Mitarbei-
tervertretung vertreten wird.

2.	 Begriffsbestimmungen
	 Wesentliche Formen der Diskriminierung in der Arbeitswelt sind Beläs-

tigungen, Stalking, Mobbing und Bossing. Diese werden definiert wie 
folgt: 

a.	Belästigungen sind alle Verhaltensweisen, die die Würde einer Per-
son verletzen. Hierzu zählen insbesondere Einschüchterungen, An-
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen 
im Umfeld einer Person.

b.	Stalking ist das beharrliche Aufsuchen der Nähe eines anderen Men-
schen, so dass dessen Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträch-
tigt wird. 

c.	Mobbing ist ein ungebührliches Verhalten, das über einen längeren 
Zeitraum, wiederholt oder systematisch in Verhaltensweisen, münd-
lichen oder schriftlichen Äußerungen, Handlungen oder Gesten 

zum Ausdruck kommt (Europäischer Gerichtshof, Entscheidung vom 
13.07.2018 – T-275/17). 

	 In der Arbeitswelt ist Mobbing ein Prozess, in dem destruktive Hand-
lungen unterschiedlichster Art wiederholt und systematisch über ei-
nen längeren Zeitraum gegen Einzelne vorgenommen werden, wel-
che von den Betroffenen als eine Beeinträchtigung und Verletzung 
der Person empfunden werden und dessen ungebremster Verlauf für 
die Betroffenen grundsätzlich dazu führt, dass ihre psychische Be-
findlichkeit und Gesundheit zunehmend beeinträchtigt werden, ihre 
Isolation und Ausgrenzung am Arbeitsplatz zunehmen, dagegen die 
Chancen auf eine zufriedenstellende Lösung schwinden, und der re-
gelmäßig im Verlust ihres bisherigen beruflichen Wirkbereichs endet. 
(Definition nach Esser und Wolmerath 2000). 

	 Unter Mobbing ist daher ein Vorgang zu verstehen, der notwendi-
gerweise eine gewisse Zeitspanne umfasst und wiederholte oder an-
dauernde Handlungen voraussetzt, die vorsätzlich und nicht zufällig 
sind. Darüber hinaus müssen diese Verhaltensweisen, mündlichen 
oder schriftlichen Äußerungen, Handlungen oder Gesten die Persön-
lichkeit, die Würde oder die physische oder psychische Integrität ei-
ner Person angreifen.

d.	Bossing ist eine Erscheinungs- und Unterform von Mobbing, wie die-
se im hierarchischen Über- und Unterordnungsverhältnis im Arbeits-
verhältnis, also zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern bzw. Mitar-
beiterinnen zu Tage treten kann.

3.	 Beteiligte

a.	Dienstgeber und Mitarbeitervertretung
	 Der Dienstgeber benennt im Einvernehmen mit der Mitarbeiterver-

tretung eine hierfür fachlich und persönlich geeignete Person als 
Konfliktbeauftrage/n. Diese/dieser kann als erste Anlaufstelle angeru-
fen werden, wenn Mitarbeiter/innen den Eindruck haben, sie würden 
von Kolleginnen und Kollegen oder von dem/der Dienstvorgesetzten, 
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in einer in Ziffer 2 benannten Art und Weise behandelt. Diese gehört 
weder der Mitarbeitervertretung als aktives Mitglied an noch übt sie 
in der Diözese Passau Dienstgeberfunktionen aus. 

b.	Der/die Konfliktbeauftragte
	 Der/die Konfliktbeauftragte berichtet in regelmäßigen Abständen 

dem Dienstgeber und der Mitarbeitervertretung über die Anzahl und 
Schwere bei ihm/ihr eingegangenen Beschwerdefällen. Er/sie unter-
liegt bezüglich der Weitergabe von personenbezogenen Daten der 
hiervon als Täter bzw. Täterin oder Opfer betroffenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter grundsätzlich der Verschwiegenheitspflicht, so-
weit diese nicht ihre Einwilligung zur Weitergabe erteilt haben oder 
die Weitergabe im Rahmen des nachfolgend aufgezeigten Verfahrens 
erfolgt und zur Umsetzung des Verfahrens zwingend erforderlich ist. 
Gleiches gilt für Umstände, aus denen auf die Identität von Täter oder 
Opfer geschlossen werden kann. 

c.	Das Konfliktteam 
	 Das Konfliktteam besteht aus den betroffenen Personen und jeweils 

einem/r Vertreter/in des Dienstgebers und der Mitarbeitervertretung, 
sowie dem/der Konfliktbeauftragten. Der/Die Konfliktbeauftragte 
sitzt dem Konfliktteam vor und fungiert für dieses gegenüber Dritten 
als Ansprechpartner/in.

4.	 Konfliktlösungsverfahren

a.	Der/die Konfliktbeauftragte kann als erste Anlaufstelle angerufen 
werden, wenn Mitarbeiter/innen den Eindruck haben, sie würden 
von Kolleginnen und/oder Kollegen oder von Dienstvorgesetzten ge-
mobbt oder in der unter Ziffer 2 benannten Art und Weise behandelt.

b.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich solchen Phänomenen aus-
gesetzt fühlen, können sich an den/die Konfliktbeauftragte/n wenden 

und diese/n um Hilfe ersuchen. Hierzu stehen den Betroffenen die 
Sprechstunden des/der Konfliktbeauftragten zur Verfügung. Der/die 
Konfliktbeauftragte hält Anschriften von Selbsthilfegruppen, Einrich-
tungen, außer- und innerbetriebliche Beratungsstellen, Ärzten bzw. 
Ärztinnen, Rechtsanwälten bzw. Rechtsanwältinnen u. a. bereit.

c.	 Nachdem der/die Konfliktbeauftragte von einer Konfliktsituation 
Kenntnis erlangt hat, schließt er / sie zunächst im Rahmen einer Vor-
prüfung aus, dass die vorgetragene Konfliktsituation als unplausibel 
oder ganz offensichtlich unbegründet zurückgewiesen werden muss. 

d.	Sodann führt er/sie eine Klärung des Sachverhalts und eine ausführli-
che Analyse durch, die Klärungs- und Sondierungsgespräche beinhal-
ten kann. 

e.	 Sofern bei beiden Konfliktparteien die Bereitschaft zu einer einver-
nehmlichen Konfliktlösung zu erkennen ist, leitet und moderiert als 
neutrale Person der/die Konfliktbeauftragte Gespräche zwischen den 
betroffenen Personen. 

f.	 Wenn eine einvernehmliche Lösung des Konfliktes nicht möglich 
oder eine solche nicht zu erwarten ist, ist das Konfliktlösungsteam 
von dem/der Konfliktbeauftragten einzuberufen. 

g.	Das Konfliktlösungsteam findet sich zu maximal drei Gesprächsrun-
den ein, die in einem zeitlichen Abstand von insgesamt maximal vier 
Wochen durchgeführt werden. Ziel des Teams ist die Lösung des Kon-
flikts. Dieses Ziel muss spätestens nach der dritten Gesprächsrunde 
erreicht sein.

	 In der ersten Gesprächsrunde können die vom Konflikt betroffenen 
Personen ihre Auffassungen zu dem Konflikt äußern. Beide haben das 
Recht, ihre eigene Sichtweise im erforderlichen Maß zu schildern. 
Der/die Konfliktbeauftragte referiert gegebenenfalls die Ergebnisse 
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eigener Recherchen und unterbreitet einen Vorschlag zur Konfliktlö-
sung. Ferner zeigt er/sie mögliche Konsequenzen und Sanktionen auf.

	 In der zweiten Gesprächsrunde wird, aufbauend auf die erste Ge-
sprächsrunde, versucht, eine einvernehmliche Lösung des Konflikts 
zu erzielen. Sofern eine solche nicht gefunden werden kann, sind 
konkrete Konsequenzen und Sanktionen für den Fall anzudrohen, 
dass weiterhin Mobbing oder andere unter Ziffer 2 benannte Formen 
der Diskriminierung betrieben wird. 

	 Können auch in der dritten Gesprächsrunde einvernehmliche Lösun-
gen nicht erzielt werden, empfiehlt das Konfliktlösungsteam geeig-
nete Maßnahmen mit der Mehrheit der anwesenden Teammitglieder. 
Über das Ergebnis ist Protokoll zu führen und allen Beteiligten auszu-
händigen.

h.	Soweit eine oder beide Konfliktparteien an irgendeiner Stelle des Ver-
fahrens zur Überzeugung gelangen, dass eine einvernehmliche Lö-
sung des Konflikts nicht möglich erscheint, gilt das Konfliktlösungs-
verfahren als gescheitert. 

5.	Sanktionen
	 Setzt der/die Betreffende, dessen/deren Verhalten zum Gegenstand 

des Verfahrens gemacht wurde, sein/ihr Verhalten weiter fort, so 
prüft der Dienstgeber nach Aufklärung des konkreten Sachverhalts 
und nach erfolgter Anhörung weiter disziplinarische Schritte, die bis 
zur verhaltensbedingten Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen 
können. 

6.	Sensibilisierung
	 Alle in der Diözese Passau tätigen Personen sind durch geeignete 

Maßnahmen über diese Vereinbarung, sowie mit den darin beschrie-
benen Verhaltensregeln zu informieren. In bestimmten Fällen kann 
der Dienstgeber Qualifizierungsangebote anordnen, die präventiv de-
struktiven Arten des Umgangs miteinander vorbeugen.

7.	 Rechte der Beschäftigten
	 Jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter im Geltungsbereich dieser Dienst-

vereinbarung hat das Recht, sich während der Arbeitszeit unter Fort-
zahlung der Vergütung bei dem/der Konfliktbeauftragten über diese 
Dienstvereinbarung zu informieren und sich über Benachteiligungen, 
Schikanen, Belästigungen, Diskriminierungen etc. zu beschweren.

	 Zeiten, die dazu verwendet werden, um Konflikte am Arbeitsplatz zu 
lösen, werden wie Arbeitszeit behandelt und dementsprechend ver-
gütet.

8.	Auffangklausel
	 Soweit im Kontext des Inhaltes dieser Vereinbarung Fragestellungen 

entstehen, die nicht in dieser Dienstvereinbarung geregelt sind, wer-
den diese zwischen Mitarbeitervertretung und Dienstgeber mit dem 
Ziel besprochen, diese Dienstvereinbarung entsprechend zu ergän-
zen.

9.	Geltungsdauer
	 Die Dienstvereinbarung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft. Sie kann von bei-

den Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
monats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf zu Ihrer Wirksam-
keit der Schriftform. Im Falle einer Kündigung werden die Parteien 
über den Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung in Verhandlun-
gen treten. 

Passau, den 24. Juni 2025

Für den Dienstgeber			   Für die Mitarbeitervertretung

Josef Ederer				    Andreas Nock
Generalvikar				    Vorsitzender
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87 
Dienstvereinbarung für ein achtsames Miteinander am Arbeitsplatz

Zwischen

der Diözese Passau, vertreten durch Herrn Generalvikar Josef Ederer
– im Folgenden: Der Dienstgeber –

und

der Mitarbeitervertretung beim Bischöflichen Ordinariat Passau, 
 vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Ralph Müller

– im Folgenden: Die Mitarbeitervertretung –

wird gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 12 der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) 
für die Diözese Passau folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

Präambel
Die Diözese Passau und die bei ihr arbeitenden Personen sind sich bewusst, 
dass ein partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz die Grundlage für 
ein positives innerbetriebliches Arbeitsklima bildet. Respekt und Toleranz 
sind auch aus dem christlichen Sinn heraus Teil der Unternehmenskultur. 
Alle in der Diözese Passau Beschäftigten sollten andere Personen in der 
gleichen Weise behandeln, wie sie es von anderen erwarten. Hierzu gehört 
u.a., dass Probleme am Arbeitsplatz angesprochen, sowie mögliche Wege 
der Lösung des jeweiligen Problems gemeinsam gesucht und beschritten 
werden.

Unsoziale Verhaltensweisen und nicht gelöste Konflikte am Arbeitsplatz 
stören den Arbeitsablauf und damit die Qualität der zu leistenden Arbeit. 
Jede Art von Diskriminierung und Mobbing sind schwerwiegende Störun-
gen des Arbeitsfriedens. Sie verletzen das Persönlichkeitsrecht jedes Einzel-
nen und stehen in Widerspruch zu den Unternehmensleitlinien und der 
Grundordnung. Psychosomatische Erkrankungen, Verzweiflung, Hilflosig-

keit, Angstzustände können Auswirkungen von Mobbing und Diskriminie-
rung sein. 

Ziel der Vereinbarung sollte es sein, präventiv vor Mobbing und diskrimi-
nierendem Verhalten abzuschrecken, aber auch im Falle einer Diskrimi-
nierung Hilfestellung und Auswege für die Betroffenen aufzeigen. Die Un-
gleichbehandlung von Gleichem oder vergleichbaren Sachverhalten kann 
eine wesentliche Form von Mobbing und Diskriminierung darstellen. Inso-
weit wird mit dieser Dienstvereinbarung auch dem Grundsatz der Gleich-
behandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepub-
lik Deutschland in der Form Rechnung getragen, wie er im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz, aber auch in der Mitarbeitervertretungsord-
nung für die Diözese Passau seinen Niederschlag findet. 

1.	 Geltungsbereich
	 Diese Dienstvereinbarung gilt für alle durch die Mitarbeitervertretung 

vertretenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unabhängig davon, ob 
deren unmittelbare/r Dienstvorgesetzte/r ebenfalls durch die Mitarbei-
tervertretung vertreten wird.

2.	 Begriffsbestimmungen
	 Wesentliche Formen der Diskriminierung in der Arbeitswelt sind Beläs-

tigungen, Stalking, Mobbing und Bossing. Diese werden definiert wie 
folgt:

a.	Belästigungen sind alle Verhaltensweisen, die die Würde einer Per-
son verletzen. Hierzu zählen insbesondere Einschüchterungen, An-
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen 
im Umfeld einer Person.

b.	Stalking ist das beharrliche Aufsuchen der Nähe eines anderen Men-
schen, so dass dessen Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträch-
tigt wird. 
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c.	Mobbing ist ein ungebührliches Verhalten, das über einen längeren 
Zeitraum, wiederholt oder systematisch in Verhaltensweisen, münd-
lichen oder schriftlichen Äußerungen, Handlungen oder Gesten 
zum Ausdruck kommt (Europäischer Gerichtshof, Entscheidung vom 
13.07.2018 – T-275/17). 

	 In der Arbeitswelt ist Mobbing ein Prozess, in dem destruktive Hand-
lungen unterschiedlichster Art wiederholt und systematisch über ei-
nen längeren Zeitraum gegen Einzelne vorgenommen werden, wel-
che von den Betroffenen als eine Beeinträchtigung und Verletzung 
der Person empfunden werden und dessen ungebremster Verlauf für 
die Betroffenen grundsätzlich dazu führt, dass ihre psychische Be-
findlichkeit und Gesundheit zunehmend beeinträchtigt werden, ihre 
Isolation und Ausgrenzung am Arbeitsplatz zunehmen, dagegen die 
Chancen auf eine zufriedenstellende Lösung schwinden, und der re-
gelmäßig im Verlust ihres bisherigen beruflichen Wirkbereichs endet. 
(Definition nach Esser und Wolmerath 2000). 

	 Unter Mobbing ist daher ein Vorgang zu verstehen, der notwendi-
gerweise eine gewisse Zeitspanne umfasst und wiederholte oder an-
dauernde Handlungen voraussetzt, die vorsätzlich und nicht zufällig 
sind. Darüber hinaus müssen diese Verhaltensweisen, mündlichen 
oder schriftlichen Äußerungen, Handlungen oder Gesten die Persön-
lichkeit, die Würde oder die physische oder psychische Integrität ei-
ner Person angreifen.

d.	Bossing ist eine Erscheinungs- und Unterform von Mobbing, wie die-
se im hierarchischen Über- und Unterordnungsverhältnis im Arbeits-
verhältnis, also zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern bzw. Mitar-
beiterinnen zu Tage treten kann.

3.	 Beteiligte

a.	Dienstgeber und Mitarbeitervertretung
	 Der Dienstgeber benennt im Einvernehmen mit der Mitarbeiterver-

tretung eine hierfür fachlich und persönlich geeignete Person als 

Konfliktbeauftrage/n. Diese/dieser kann als erste Anlaufstelle angeru-
fen werden, wenn Mitarbeiter/innen den Eindruck haben, sie würden 
von Kolleginnen und Kollegen oder von dem/der Dienstvorgesetzten, 
in einer in Ziffer 2 benannten Art und Weise behandelt. Diese gehört 
weder der Mitarbeitervertretung als aktives Mitglied an noch übt sie 
in der Diözese Passau Dienstgeberfunktionen aus. 

b.	Der/die Konfliktbeauftragte
	 Der/die Konfliktbeauftragte berichtet in regelmäßigen Abständen 

dem Dienstgeber und der Mitarbeitervertretung über die Anzahl und 
Schwere bei ihm/ihr eingegangenen Beschwerdefällen. Er/sie unter-
liegt bezüglich der Weitergabe von personenbezogenen Daten der 
hiervon als Täter bzw. Täterin oder Opfer betroffenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter grundsätzlich der Verschwiegenheitspflicht, so-
weit diese nicht ihre Einwilligung zur Weitergabe erteilt haben oder 
die Weitergabe im Rahmen des nachfolgend aufgezeigten Verfahrens 
erfolgt und zur Umsetzung des Verfahrens zwingend erforderlich ist. 
Gleiches gilt für Umstände, aus denen auf die Identität von Täter oder 
Opfer geschlossen werden kann. 

c.	Das Konfliktteam 
	 Das Konfliktteam besteht aus den betroffenen Personen und jeweils 

einem/r Vertreter/in des Dienstgebers und der Mitarbeitervertretung, 
sowie dem/der Konfliktbeauftragten. Der/Die Konfliktbeauftragte 
sitzt dem Konfliktteam vor und fungiert für dieses gegenüber Dritten 
als Ansprechpartner/in.

4.	 Konfliktlösungsverfahren
	

a.	Der/die Konfliktbeauftragte kann als erste Anlaufstelle angerufen 
werden, wenn Mitarbeiter/innen den Eindruck haben, sie würden 
von Kolleginnen und/oder Kollegen oder von Dienstvorgesetzten ge-
mobbt oder in der unter Ziffer 2 benannten Art und Weise behandelt.
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b.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich solchen Phänomenen aus-
gesetzt fühlen, können sich an den/die Konfliktbeauftragte/n wenden 
und diese/n um Hilfe ersuchen. Hierzu stehen den Betroffenen die 
Sprechstunden des/der Konfliktbeauftragten zur Verfügung. Der/die 
Konfliktbeauftragte hält Anschriften von Selbsthilfegruppen, Einrich-
tungen, außer- und innerbetriebliche Beratungsstellen, Ärzten bzw. 
Ärztinnen, Rechtsanwälten bzw. Rechtsanwältinnen u.a. bereit.

c.	 Nachdem der/die Konfliktbeauftragte von einer Konfliktsituation 
Kenntnis erlangt hat, schließt er / sie zunächst im Rahmen einer Vor-
prüfung aus, dass die vorgetragene Konfliktsituation als unplausibel 
oder ganz offensichtlich unbegründet zurückgewiesen werden muss. 

d.	Sodann führt er/sie eine Klärung des Sachverhalts und eine ausführli-
che Analyse durch, die Klärungs- und Sondierungsgespräche beinhal-
ten kann. 

e.	 Sofern bei beiden Konfliktparteien die Bereitschaft zu einer einver-
nehmlichen Konfliktlösung zu erkennen ist, leitet und moderiert als 
neutrale Person der/die Konfliktbeauftragte Gespräche zwischen den 
betroffenen Personen. 

f.	 Wenn eine einvernehmliche Lösung des Konfliktes nicht möglich 
oder eine solche nicht zu erwarten ist, ist das Konfliktlösungsteam 
von dem/der Konfliktbeauftragten einzuberufen. 

g.	Das Konfliktlösungsteam findet sich zu maximal drei Gesprächsrun-
den ein, die in einem zeitlichen Abstand von insgesamt maximal vier 
Wochen durchgeführt werden. Ziel des Teams ist die Lösung des Kon-
flikts. Dieses Ziel muss spätestens nach der dritten Gesprächsrunde 
erreicht sein.

	 In der ersten Gesprächsrunde können die vom Konflikt betroffenen 
Personen ihre Auffassungen zu dem Konflikt äußern. Beide haben das 
Recht, ihre eigene Sichtweise im erforderlichen Maß zu schildern. 

Der/die Konfliktbeauftragte referiert gegebenenfalls die Ergebnisse 
eigener Recherchen und unterbreitet einen Vorschlag zur Konfliktlö-
sung. Ferner zeigt er/sie mögliche Konsequenzen und Sanktionen auf.

	 In der zweiten Gesprächsrunde wird, aufbauend auf die erste Ge-
sprächsrunde, versucht, eine einvernehmliche Lösung des Konflikts 
zu erzielen. Sofern eine solche nicht gefunden werden kann, sind 
konkrete Konsequenzen und Sanktionen für den Fall anzudrohen, 
dass weiterhin Mobbing oder andere unter Ziffer 2 benannte Formen 
der Diskriminierung betrieben wird. 

	 Können auch in der dritten Gesprächsrunde einvernehmliche Lösun-
gen nicht erzielt werden, empfiehlt das Konfliktlösungsteam geeig-
nete Maßnahmen mit der Mehrheit der anwesenden Teammitglieder. 
Über das Ergebnis ist Protokoll zu führen und allen Beteiligten auszu-
händigen.

h.	Soweit eine oder beide Konfliktparteien an irgendeiner Stelle des Ver-
fahrens zur Überzeugung gelangen, dass eine einvernehmliche Lö-
sung des Konflikts nicht möglich erscheint, gilt das Konfliktlösungs-
verfahren als gescheitert. 

5.	 Sanktionen
	 Setzt der/die Betreffende, dessen/deren Verhalten zum Gegenstand des 

Verfahrens gemacht wurde, sein/ihr Verhalten weiter fort, so prüft der 
Dienstgeber nach Aufklärung des konkreten Sachverhalts und nach er-
folgter Anhörung weiter disziplinarische Schritte, die bis zur verhaltens-
bedingten Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen können. 

6.	 Sensibilisierung
	 Alle in der Diözese Passau tätigen Personen sind durch geeignete Maß-

nahmen über diese Vereinbarung, sowie mit den darin beschriebenen 
Verhaltensregeln zu informieren. In bestimmten Fällen kann der Dienst-
geber Qualifizierungsangebote anordnen, die präventiv destruktiven 
Arten des Umgangs miteinander vorbeugen.
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7.	 Rechte der Beschäftigten
	 Jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter im Geltungsbereich dieser Dienst-

vereinbarung hat das Recht, sich während der Arbeitszeit unter Fort-
zahlung der Vergütung bei dem/der Konfliktbeauftragten über diese 
Dienstvereinbarung zu informieren und sich über Benachteiligungen, 
Schikanen, Belästigungen, Diskriminierungen etc. zu beschweren.

	 Zeiten, die dazu verwendet werden, um Konflikte am Arbeitsplatz zu lö-
sen, werden wie Arbeitszeit behandelt und dementsprechend vergütet.

8.	 Auffangklausel
	 Soweit im Kontext des Inhaltes dieser Vereinbarung Fragestellungen 

entstehen, die nicht in dieser Dienstvereinbarung geregelt sind, werden 
diese zwischen Mitarbeitervertretung und Dienstgeber mit dem Ziel be-
sprochen, diese Dienstvereinbarung entsprechend zu ergänzen.

9.	 Geltungsdauer
	 Die Dienstvereinbarung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft. Sie kann von bei-

den Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
monats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf zu Ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Im Falle einer Kündigung werden die Parteien über den 
Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung in Verhandlungen treten. 

Passau, den 1. Juli 2025

Für den Dienstgeber			   Für die Mitarbeitervertretung

Josef Ederer				    Ralph Müller
Generalvikar				    Vorsitzender

88 
Hinweise zur Durchführung der missio-Kampagne zum Sonntag der 

Weltmission

„Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen.“

Die Solidaritätsaktion zum Sonntag der Weltmission am 26. Oktober 2025 
steht weltweit im Zeichen des Heiligen Jahres 2025. Das Leitmotiv der Ak-
tion ist ein Vers aus dem Römerbrief: „Hoffnung lässt nicht zugrunde ge-
hen.“ Papst Franziskus macht unmissverständlich klar, was der Auftrag der 
Kirche in einer Welt von Gewalt, Hass und Kriegen ist: „Die Zeichen der 
Zeit, […], verlangen danach, in Zeichen der Hoffnung verwandelt zu wer-
den.“ Auch in Deutschland stellen missio Aachen und missio München ihre 
gemeinsame Aktion unter das Motto des Heiligen Jahres.

Das Plakat mit dem Leitwort “Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen” aus 
Röm 5,5 zeigt einen Slumbewohner, der in einer extremen Form von Armut 
und sozialer Ungerechtigkeit lebt - leider bedrückende Realität von Milli-
onen Menschen weltweit. Seine Habseligkeiten hat er auf einem selbstge-
bauten Floß verstaut, im Hintergrund sind Behausungen zu sehen, die aus 
Holzlatten und Wellblech zusammengezimmert wurden. Der Mann scheint 
diesen Gegebenheiten schutzlos ausgeliefert zu sein. Und doch gilt gerade 
ihm Gottes hoffnungsgebende Zusage, auf seiner Seite zu stehen. Das Was-
ser im Vordergrund lässt Assoziationen zum steigenden Meeresspiegel zu. 
Die Philippinen sind das am stärksten von Umweltkatastrophen bedrohte 
Land in Südostasien.

Mit unserer Solidaritätsaktion lenken wir die Aufmerksamkeit auf die vie-
len kleinen und großen Hoffnungszeichen, die unsere Projektpartner und - 
partnerinnen mit ihrer Arbeit vor Ort setzen. Sie stellen sich konsequent an 
die Seite der Menschen, die ihrer am meisten bedürfen – und werden auch 
uns damit zu Vorbildern im Glauben.
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missio-Materialversand: Mit unserem Vorversand im Juli 2025 erhalten Sie 
von missio die von Ihnen abonnierten Pfarrbriefmäntel und Spendentü-
ten samt unserem allgemeinen Material-Bestellschein. Anfang September 
geht dann der eigentliche Materialversand zur Gestaltung des Monats der 
Weltmission an alle Pfarrgemeinden und Multiplikatoren. Dort finden Sie 
dann auch das Plakat, die Liturgischen Hilfen, sowie das Schwerpunktheft 
„Philippinen“ des missio Magazins 5/2025. Zeitgleich gehen dann auch die 
anderen von Ihnen im Abonnement bestellten Einzelmaterialien raus.

•	 Wenn auch Sie bestimmte missio-Materialien in für Ihre Zwecke nötiger 
Anzahl vorab bestellen möchten, richten Sie doch bitte bei missio ein 
Abo ein – E-mail genügt! 

•	 Wenn Sie schon ein Abo haben, bitten wir Sie um kritische Durchsicht 
und ggf. Korrektur der Anzahl von Exemplaren, die Sie erhalten möch-
ten. 

•	 Bitte machen Sie in Ihrem Pfarrbrief oder – in diesen Zeiten immer wich-
tiger – in Ihrem elektronischen Newsletter auf den Weltmissionssonn-
tag aufmerksam! 

•	 Bitte hängen Sie das Plakat gut sichtbar im Schaukasten Ihrer Gemeinde 
aus! 

•	 Wenn Sie zukünftig mal einen Gast aus dem jeweiligen Beispielland zu 
sich in die Pfarrei oder Schule einladen wollen, melden Sie sich bitte bei 
Ihrem diözesanen MEF-/Weltkirche-Referat.

 
Die missio-Kollekte am Sonntag der Weltmission 2025 
Die missio-Kollekte findet am Sonntag der Weltmission, dem 26. Oktober 
2025, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) statt. Bereits am Sonntag 
davor soll aber schon als Ankündigung das Wort der deutschen Bischöfe 
zum Sonntag der Weltmission verlesen werden. Sobald das Ergebnis der 
Kollekte vorliegt, geben Sie es bitte bald der Gemeinde in Ihrem Pfarrbrief 
oder elektronischen Newsletter mit herzlichem Dank bekannt. Auf aus-
drücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden 
Abzug von den Gemeinden über die Bistumskassen an missio weitergelei-
tet werden. Eine pfarrei-interne Verwendung der Kollektengelder, z. B. für 

eigene Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. missio ist den Spender-
innen und Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Für den Fall, dass 
Sie Zuwendungsbescheinigungen ausstellen, hier unsere Adresse: missio, 
Internationales Kath. Missionswerk, Ludwig Missionsverein KdöR, Petten-
koferstr. 26-28, 80336 München.

Alle missio-Materialien zum Download und weitere Informationen zum En-
gagement der Kirche auf den Philippinen finden Sie unter: www.missio.
com bzw. direkt unter: www.weltmissionssonntag.de

missio-Ansprechpartnerin für inhaltliche Fragen:
Maike Telkamp, e-mail: m.telkamp@missio.de, 089/5162-257 oder
Bestellungen an den missio-shop (wenn möglich bitte mit Ihrer Kunden-
nummer): • Telefonisch: 089/51 62-620 • Per E-Mail: info@missio-shop.de • 
Per Fax: 089/51 62-335 MT, 7.4.202

89 
Hinweise zur Durchführung der Diaspora-Aktion 2025

„Stärke, was dich trägt.“

Äußere Kraft braucht innere Stärke – dieser Erfahrung können wir in vielen 
Momenten unseres Lebens begegnen. Doch woher schöpfen wir gerade in 
den kraftlosen und aufreibenden Augenblicken des Lebens neue Stärke? 
Als Christinnen und Christen glauben wir: Gott ist die beständige und stär-
kende Quelle unseres Lebens. Der Glaube an Gott schenkt uns Halt und 
Orientierung – persönlich und in der Glaubensgemeinschaft. Um sich die-
ses wertvollen Fundaments immer wieder neu zu vergewissern, lautet das 
Leitwort der diesjährigen Diaspora-Aktion „Stärke, was dich trägt“.

Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion findet am Sonntag, 9. No-
vember 2025, um 10:00 Uhr im Kölner Dom mit einem feierlichen Pontifika-
lamt und internationalen Gästen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus 
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deutschen Diözesen statt. Hauptzelebrant ist der Kölner Erzbischof Rainer 
Maria Kardinal Woelki.

Die Diaspora-Kollekte wird am Sonntag, 16. November 2025, in allen Got-
tesdiensten einschließlich der Vorabendmessen gehalten. Das jeweilige 
Generalvikariat überweist die Spenden, einschließlich der später eingegan-
genen Gelder, an das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Auf aus-
drücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden 
Abzug weitergeleitet werden. Die Verwendung der Kollekte ist ausschließ-
lich für die Arbeit des Bonifatiuswerkes bestimmt. Das Bonifatiuswerk ist 
seinen Spenderinnen und Spendern gegenüber dankbar, transparent und 
rechenschaftspflichtig.

Alle Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten und -referentin-
nen erhalten im August 2025 eine Aktionsmappe mit Ideen zur Gestaltung 
liturgischer Feiern sowie vielfältigen inhaltlichen und spirituellen Impul-
sen zum Leitwort „Stärke, was dich trägt“. Mitte September 2025 wird allen 
Gemeinden ein Materialpaket zur Gestaltung des Diaspora-Sonntags (Plaka-
te, vorbestellte Pfarrbriefmäntel und Spendentüten) zugeschickt. Weitere 
Materialien können bestellt werden und stehen zum Download zur Verfü-
gung. Bitte hängen Sie die Aktionsplakate gut sichtbar in Ihrer Gemeinde 
auf.

Bitte verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 
am 9. November 2025 in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) und ver-
teilen Sie die Spendentüten zum Diaspora-Sonntag.
Bitte legen Sie am Diaspora-Sonntag, 16. November 2025, die restlichen 
Spendentüten in den Kirchenbänken aus. Weisen Sie bitte in allen Gottes-
diensten (auch am Vorabend) auf die Diaspora-Kollekte und im Pfarrbrief 
und auf Ihrer Homepage auf die Online-Spendenmöglichkeit (www.bonifa-
tiuswerk.de/spenden) hin.

Anregungen zur Gestaltung des Gottesdienstes und für die pastorale Ar-
beit gibt das Begleitheft „BONI-Impulse – Praxisheft für Liturgie und Pasto-

ral“, welches alle Gemeinden bereits Mitte September erhalten haben. Alle 
Materialien und aktuelle Fürbitten sind auch als Download abrufbar unter 
www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion.

Bitte geben Sie am Sonntag, 23. November 2025 (auch am Vorabend), das 
Kollektenergebnis bekannt und verbinden Sie dies mit einem Wort des 
Dankes an die ganze Gemeinde.

Weitere Informationen und Materialien
finden Sie auf www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion.
Bestellungen richten Sie bitte per Mail an bestellungen@bonifatiuswerk.
de, telefonisch an 05251 2996-94 oder per Fax an 05251 2996-88.

90 
Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten am 2.11.2025

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient der Unterstützung der 
Priesterausbildung (Diözesan- und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa. Für den Wiederaufbau und die Stärkung der Kirche in den be-
troffenen Ländern ist die Priesterausbildung auch 30 Jahre nach dem Ende 
des Kommunismus weiterhin sehr wichtig. Es zeigt sich dort deutlich, wie 
zentral die Begleitung der Menschen und die Seelsorge durch Priester ist, 
in Zeiten des Krieges in der Ukraine, der Konflikte um Armenien und den 
Kosovo, der politischen Verhältnisse in Russland und Belarus sowie ange-
sichts von sozialer Not und der Diaspora-Situation in vielen Renovabis-Part-
nerländern im Osten Europas.

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis weitergeleitet. Wir bitten 
um ein empfehlendes Wort für dieses wichtige Anliegen. Ein Plakat wird 
von Renovabis direkt verschickt bzw. kann dort angefordert werden (Adres-
se siehe unten).
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Die Kollektengelder sollen (so bald wie möglich) mit dem Vermerk „Aller-
seelen-Kollekte 2025“ an die Bistumskasse überwiesen werden. Die Bistums-
kasse leitet die Beträge an Renovabis weiter.

Nähere Auskünfte:
Renovabis – Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken
mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa
Domberg 38/40, 85354 Freising
Tel.: 08161/5309-53 oder -49
E-Mail: info@renovabis.de
Internet: www.renovabis.de

91 
Notizen und allgemeine Hinweise

Korrektur zum Kollektenplan 2025 (s. Amtsblatt Folge 11, 3.12.2024, Nr. 129)
Das Datum der Kollekte für das Bonifatiuswerk (Diaspora-Opfertag) ist nicht 
wie irrtümlich angegeben der 6.11.2025, sondern der 16.11.2025.

Vermietung ehemaliger Pfarrhof in Walburgskirchen
Ab 1. November 2025 ist der ehemalige Pfarrhof in Walburgskirchen, Am 
Bäckerberg 1, 84367 Tann im Pfarrverband Tann, Dekanat Simbach am Inn, 
zu vermieten.
Einige Daten: Ehemaliger Pfarrhof, Baujahr ca. 1850 mit 235 m2 Wohnfläche; 
EG: Küche, Speis, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Gäste-WC; OG: Schlafzimmer, 
Bad (mit WC), 2 Kinderzimmer, Gästezimmer, Dusche & WC, Balkon; Dachbo-
den ausgebaut (ca. 60 m2) als Musik-, Arbeitszimmer oder Büro. 2 Garagen - 
Großer Garten - Zentralheizung: Fernwärme – Zusätzlicher Kaminofen: 1x EG, 
1x OG. Kaltmiete: 1000 €, Nebenkosten: ca. 300 – 400 €.

Interessenten können sich jederzeit an Pfarrer Wolfgang Reincke wenden: 
Kath. Pfarramt Tann, Kirchengasse 15, 84367 Tann, Tel. +49 (08572) 207, Fax 
+49 (08572) 969 417, E-Mail: wolfgang.reincke@bistum-passau.de

92 
Dienstnachrichten

Priester
Ernennung zum Dekan für das Dekanat Hauzenberg
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat gemäß den „Übergangsregelungen 
des Statuts für die Leitung von Dekanaten und Pastoralen Räumen im Bis-
tum Passau in Verbindung mit dem Statut für die Dekane“ Prodekan und 
Pfarrer Fabian Feuchtinger, Pfarrer im Pfarrverband Tittling, zum Dekan 
des Dekanates Hauzenberg für die Dauer von fünf Jahren mit Wirkung vom 
1.9.2025 ernannt.

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat verliehen
Pfarrer BGR Stefan Seibold, Pfarrer im Pfarrverband Neukirchen am Inn, 
zusätzlich zu den Pfarreien Neukirchen am Inn und Dommelstadl, die Pfar-
reien Neuhaus am Inn, Mittich und Vornbach gemäß dem Statut und der 
Neuordnung für die Pfarrverbände als Seelsorgeeinheiten mit Wirkung vom 
1.9.2025. Diese fünf Pfarreien bilden den Pfarrverband Neukirchen am Inn.

BGR Alois Schmidt, Bernhardswald, gemäß der geltenden Statuten das 10. 
Kanonikat im Kollegiatstift zum Hl. Rupertus in Altötting mit Wirkung vom 
1.9.2025.

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat ernannt
Pfarrer Adolf Martin Ortmeier, Prodekan für das Dekanat Pfarrkirchen, 
Klinikseelsorger in Osterhofen und Landau/Isar, sowie Mitarbeiter in der 
Gemeindeberatung/Supervision, zum Krankenhauspfarrer am Klinikum 
Passau mit Wirkung vom 15.9.2025.

P. Dariusz Bryk OFMConv., Bogen, zum Pfarradministrator der Pfarreien 
Hauzenberg, Haag und Germannsdorf mit Wirkung vom 1.9.2025. Diese 
Pfarreien bilden gemäß Statut den Pfarrverband Hauzenberg. Wohnsitz als 
Pfarradministrator ist Hauzenberg.
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Pfarrer BGR Christian Kriegbaum, Pfarrer in Winhöring, gemäß der Sat-
zungen zum Vorsitzenden des Altöttinger Marienwerks e.V. und zum Vor-
sitzenden des Stiftungsrates der Stiftung Altöttinger Marienwerk mit Wir-
kung vom 1.1.2026.

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster hat bestellt
Msgr. Josef Tiefenböck, Pfarrer im Pfarrverband Ruhstorf und Dekan für 
das Dekanat Pocking, gemäß der Satzung des Caritasverbandes zum Mit-
glied des Aufsichtsrates des Caritasverbandes für Stadt und Landkreis Pas-
sau e. V. mit Wirkung vom 22.7.2025 für die Amtsdauer von vier Jahren.

Angewiesen wurde
Dr. Valentine Chukwunyere Acholonu als Pfarrvikar im Pastoralen Raum 
Fürstenzell und Priesterlicher Mitarbeiter im Pfarrverband Neukirchen am 
Inn mit Wirkung vom 1.9.2025.

Kaplan Peter Bosanyi, Kaplan im Pfarrverband Lalling, zusätzlich zu seinen 
Aufgaben als Kaplan auch als Klinikseelsorger in Osterhofen mit Wirkung 
vom 1.9.2025.

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat entpflichtet
Msgr. Josef Fischer, Domkapitular i. R. in Haiming, gemäß der Satzungen 
als Vorsitzender des Altöttinger Marienwerks e. V. und als Vorsitzender 
des Stiftungsrates der Stiftung Altöttinger Marienwerk mit Wirkung vom 
31.12.2025.

Resignationen/Verabschiedung in den Ruhestand
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat die freie Resignation von Msgr. Dr. 
Hans Würdinger, Pfarrer im Pfarrverband Neuhaus am Inn, auf die Pfar-
reien Neuhaus am Inn, Mittich und Vornbach, unter Anerkennung seiner 
langjährigen Dienste mit Wirkung vom 1.9.2025 angenommen.

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat die freie Resignation von Pfarrer Lo-
renz Glatz, Pfarrer im Pfarrverband Frauenau, auf die Pfarreien Frauenau 

und Lindberg, unter Anerkennung seiner langjährigen Dienste mit Wir-
kung vom 1.9.2025 angenommen.

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat das Ruhestandsgesuch von Pfarrvikar 
Andreas Artinger, Pfarrvikar im Pfarrverband Regen, unter Anerkennung 
seiner langjährigen Dienste mit Wirkung vom 1.9.2025 angenommen.

Im Herrn sind verschieden

H. H. Msgr. BGR Dr. Johann Wagenhammer
Dompropst i. R. in Passau

geb. am 4.7.1939
gest. am 15.8.2025

H. H. BGR P. Siegfried Huber OFMCap
Kapuzinerkonvent Altötting, i. R. in München-Nymphenburg

geb. am 18.10.1934
gest. am 1.9.2025

R.I.P.

Diakone
Angewiesen wurde
Diakon Benjamin Bößenroth, Ständiger Diakon im Hauptberuf, als Diakon 
im Pastoralen Raum Burghausen mit Schwerpunkt in den Pfarrverbänden 
Feichten und Burgkirchen an der Alz mit Wirkung vom 1.9.2025.

Laien
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat ernannt
Herrn Alexander Köllnberger, Passau, zum Mitglied der Bischöflichen 
Kommission für Liturgie und Kirchenmusik mit Wirkung vom 1.8.2025 für 
die Dauer der verbleibenden Amtszeit, d. h. bis zum Ablauf des 30.9.2026.
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Herr Robert Guder, Passau, wurde durch sein Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst im Bischöflichen Ordinariat von der Mitgliedschaft in der Bischöfli-
chen Kommission für Liturgie und Kirchenmusik mit Ablauf des 31.7.2025 
entpflichtet.
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